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Editorial	
	

Forschung	ist	immer	eine	Teamleistung.	Auch	2021	erschwerte	
aber	Corona	die	Zusammenarbeit	mit	der	Kollegin	im	Büro	
nebenan	(Stichwort	Homeoffice-Pflicht)	genauso	wie	den	
notwendigen	Austausch	mit	anderen	Forschenden	aus	der	ganzen	
Welt	bei	Kongressen	oder	mit	Anwenderinnen	und	Anwendern	bei	
Kursen	und	in	Gremien.	Trotzdem	–	und	darauf	bin	ich	stolz	–	
haben	wir	unsere	ehrgeizigen	Ziele	erreicht.	Das	Publikationsauf-
kommen	ist	weiter	deutlich	gestiegen,	nicht	nur	im	wissenschaft-
lichen	Bereich,	sondern	auch	für	die	Umsetzung.	In	verschiedenen	
Forschungsfeldern	wie	etwa	der	Wald-	sowie	der	Schnee-	und	
Lawinenforschung	nimmt	die	WSL	international	eine,	bzw.	die	
Spitzenstellung	ein.	

Besonders	zu	erwähnen	sind	der	Start	neuer	strategisch	ausgelegter	Aktivitäten	zu	drängenden	
gesellschaftlichen	und	ökologischen	Fragestellungen,	so	die	Forschungsprogramme	«Extremes»	
zu	Auswirkungen	von	Extremereignissen	auf	uns	und	unsere	Umwelt,	oder	«Blue-Green	
Biodiversity	2021–24»,	in	dem	wir	gemeinsam	mit	der	Eawag	die	biologische	Vielfalt	und	ihre	
Veränderung	zu	Land	und	im	Wasser	bzw.	in	deren	Grenzbereichen	untersuchen.	Unser	
Standort	in	Davos	–	das	SLF	–	verbreitert	seine	thematische	Basis.	Zusammen	mit	dem	Kanton	
Graubünden	und	mit	Unterstützung	der	ETH	Zürich	bauen	wir	dort	das	«Climate	Change,	
Extremes	and	Natural	Hazards	in	Alpine	Regions	Research	Centre	CERC»	auf.	Dazu	haben	wir	die	
Forschungseinheit	«Alpine	Umwelt	und	Naturgefahren»	gegründet	und	bereits	rund	ein	halbes	
Dutzend	hochqualifizierte,	fortgeschrittene	Forscherinnen	und	Forscher	neu	eingestellt.	

Diese	strategischen	Initiativen	bilden	zusammen	mit	den	laufenden	Aufgaben	eine	starke	Basis,	
auf	der	ich	als	neue	Direktorin	aufbauen	kann.	Ich	möchte,	dass	wir	unsere	Spitzenstellung	in	
der	Forschung	halten	und	gleichzeitig	unser	Wirken	zugunsten	der	Gesellschaft	stärken	bzw.	
gezielter	ausrichten.	Wir	werden	künftig	noch	mehr	Wert	darauf	legen,	Handlungsoptionen	zum	
Umgang	mit	dem	Klimawandel,	mit	der	Energiewende	oder	mit	der	Biodiversitätskrise	
aufzuzeigen	und	die	Bedürfnisse	von	Anwenderinnen	und	Anwendern	zu	berücksichtigen.	

Abschliessend	danke	ich	allen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	herzlich	für	ihren	Einsatz,	
ganz	speziell	Christoph	Hegg,	dem	stellvertretenden	Direktor.	Seit	dem	Unfalltod	von	Koni	
Steffen	im	August	2020	bis	September	2021	hat	er	die	WSL	mit	viel	Umsicht	und	Erfolg	geleitet.	

	

Beate	Jessel,	Direktorin	der	WSL	
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1 Die	WSL:	Forschung	für	Mensch	und	Umwelt	
Die	Eidgenössische	Forschungsanstalt	für	Wald,	Schnee	und	Landschaft	WSL	befasst	sich	mit	der	
Nutzung	und	Gestaltung	sowie	dem	Schutz	von	naturnahen	und	urbanen	Lebensräumen.	Sie	
überwacht	Zustand	und	Entwicklung	von	Landschaft,	Wald,	Biodiversität,	Naturgefahren	sowie	
Schnee	und	Eis.	Hinzu	kommen	als	wichtiges	Querschnittsthema	die	räumlichen	Auswirkungen	
des	Klimawandels	und	die	Erarbeitung	entsprechender	Minderungs-	und	Anpassungsstrategien.	
In	ihren	Forschungsgebieten	nimmt	die	WSL	internationale	Spitzenplätze	ein.	Sie	erarbeitet	auf	
der	Basis	ihrer	Kernthemen	und	zusammen	mit	Partnern	aus	Forschung	und	Praxis	exzellente	
wissenschaftlich	fundierte	Grundlagen	und	darauf	aufbauend	Lösungen	für	einen	verant-
wortungsvollen	Umgang	mit	unserer	Umwelt	und	damit	für	eine	nachhaltige	Umweltpolitik	in	
der	Schweiz.	Die	WSL	beschäftigt	rund	580	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	in	Birmensdorf,	
Davos	(WSL-Institut	für	Schnee-	und	Lawinenforschung	SLF),	Cadenazzo,	Lausanne	und	Sitten.	
Sie	ist	ein	Forschungszentrum	des	Bundes	und	gehört	zum	ETH-Bereich.		
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Wie die Planung die Landnutzung beeinflusst 

Städte und urbane Regionen sind dynamische 
Systeme. Im interdisziplinären SNF/ERC-For-
schungsprojekt CONCUR hat die WSL untersucht, 
welchen Einfluss die Raumplanung auf die Ausdeh-
nung der Siedlungsflächen und den Erhalt der 
Grünflächen nimmt. Den Projektabschluss machte 
eine wissenschaftliche Online-Konferenz. Rund 130 
Forschende aus der ganzen Welt, die sich mit 
Planungsevaluierung und Stadtmodellierung 
beschäftigen, nahmen daran teil.

www.wsl.ch/concur2021

De l’énergie issue des montagnes pour combler  
la pénurie d’électricité

La Suisse pourrait couvrir ses besoins en énergie 
électrique de façon autonome et climatiquement 
neutre en construisant des éoliennes et des installa-
tions solaires dans les Alpes et dans le Jura. C’est 
ce que révèle une étude du SLF et de l’EPFL. Pour ce 
faire, les chercheurs ont simulé non seulement la 
production énergétique possible en fonction du 
climat et de la topographie, mais aussi le transport 
de l’électricité jusqu’en plaine via le réseau existant.

www.wsl.ch/news/solaire-eolien-montagne

2  Ausgewählte Höhepunkte 2021 – Forschung 

Waldmonitoring-Konferenz mit vielen neuen  
Erkenntnissen

Als in den 1980er-Jahren in Europa viele Bäume  
kränkelten, wurde ein internationales Beobachtungs-

programm zum Einfluss der Luftverschmutzung auf  
den Wald gestartet, das ICP Forests. Dessen 9. wissen-

schaftliche Konferenz fand im Juni 2021 an der WSL 
und online mit 266 Teilnehmenden aus 36 Ländern 
statt. Dabei wurde auch der neuste Bericht «Forest 

Condition in Europe» veröffentlicht.

https://bit.ly/forecomon2021
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Operationelles Modell zur Prognose  
der Lawinengefahrenstufe

Heute sichten erfahrene Lawinenprognostikerinnen eine 
grosse Menge von Daten und schätzen dann die 
Lawinengefahr ein. Methoden des maschinellen Lernens 
in Kombination mit Daten der IMIS-Stationen und der 
Schneedecken modellierung eröffnen nun neue Möglich-
keiten: SLF-Forschende haben zusammen mit dem 
Swiss Data Science Center ein Modell zur automatischen 
Vorhersage der regionalen Lawinengefahrenstufe 
entwickelt. Sein Nutzen für den Lawinenwarndienst wird 
im Winter 21/22 erprobt.

Ausgewählte Höhepunkte 2021 – Forschung 

Changement climatique: les espèces traînent  
la patte 

Activité printanière plus précoce et montée en 
altitude dans les Alpes: le phénomène se généra-

lise chez les animaux, plantes et champignons 
mais à des vitesses différentes suivant les groupes 

– et plus lentement que le réchauffement clima-
tique. Cette conclusion est celle d‘une étude 

européenne menée par le WSL sur plus de 2000 
taxons, la première réalisée simultanément à 

l‘échelle des Alpes.

www.wsl.ch/news/alpes-changement-climatique

Anticipare lo stress idrico di una foresta

Identificare come gli alberi rispondono alla siccità è 
fondamentale per identificare le specie meglio  

adatte al cambiamento climatico. Abbiamo svilup-
pato un procedimento nuovo per misurare l’indice 
fotochimico di riflettanza (PRI), un indicatore della 
dissipazione di energia termica durante la fotosin-
tesi. Grazie a foto multispettrali prese da un drone 

possiamo rapidamente valutare lo stato di salute di 
un bosco intero prima ancora che potenziali danni 

siano visibili a occhio nudo.

www.wsl.ch/news/stress-foresta
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Moore im Brennpunkt

Trotz Schutz trocknen viele Schweizer Moore langsam 
aus und verbuschen zunehmend. Doch es gibt  
auch Erfolge zu melden: Dank Renaturierungen geht es 
einigen Mooren bereits besser. Über die jüngsten 
Entwicklungen und wirksame Massnahmen tauschten 
sich Fachleute aus Forschung und Praxis an einer Tagung 
an der WSL aus. Das Fazit: Was gemacht wird ist gut, 
reicht aber noch nicht aus. Es wurden gezielte wissen-
schafltich fundierte Ansätze für die Praxis aufgezeigt.

www.wsl.ch/moortagung2021

Selve castanili, storia di una rinascita

Dal bosco incolto al frutteto: il ripristino delle selve 
castanili a Sud delle Alpi è un successo a cui hanno 
lavorato enti pubblici e privati durante 30 anni, basandosi 
sulle nostre ricerche. Lo racconta in dettaglio una nuova 
pubblicazione di 250 pagina edita dalla Società Ticinese 
di Scienze Naturali e alla cui stesura hanno partecipato 
ricercatori del WSL.  

www.wsl.ch/news/selve-castanili

EXAR: Besserer Schutz vor Extremhochwasser  
an der Aare

Nach Fukushima beauftragten mehrere Bundesämter 
und das ENSI eine Arbeitsgemeinschaft aus Ingenieurbü-

ros und Forschungsinstituten unter Koordination der 
WSL mit der Studie «Extremhochwasser an der Aare». 

Für fünf Standorte, darunter die KKWs Mühleberg, 
Gösgen und Beznau, wurden detaillierte Gefährdungs-

analysen durchgeführt. Somit liegen fundierte Grundla-
gen vor, um kritische Infrastrukturen besser zu schützen.

www.wsl.ch/exar

Ausgewählte Höhepunkte 2021 – Umsetzung 

Buchtipp: Wandern, wo andere forschen

Der erste Wanderführer der WSL erschliesst in acht 
Touren die wichtigsten Forschungsstandorte der WSL im 

Wallis, wie die Waldbrandfläche bei Leuk, den Pfynwald 
oder das Lötschental. Die Smartphone-App für unterwegs 

hilft bei der Orientierung und verrät viel Wissenswertes 
über Forschung, Fauna, Flora und Geologie. Das Buch ist 

auf Deutsch und Französisch im Haupt-Verlag erschienen. 

hiking.wsl.ch
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Ausgewählte Höhepunkte 2021 – Bildung 

Summer school für waldbegeisterte Studierende

Vierundzwanzig Studierende aus der ganzen Welt 
besuchten im August 2021 die SwissForestLab 
summer school in Davos. In vielen Übungen und 
Demonstrationen lernten die Teilnehmenden die 
Techniken und Daten der Langzeitüberwachung von 
Wäldern kennen. Teilnehmende waren Doktorierende, 
Masterstudierende und PostDocs in der Waldforschung 
und verwandten Disziplinen. 

swissforestlab.wsl.ch

Neuer CAS ETH in Naturgefahren-Risikomanagement

Die ETH Zürich hat 2021 erstmals einen Certificate of 
Advanced Studies in Naturgefahren-Management 
angeboten. Dabei waren mehrere WSL-Mitarbeitende 
als Dozierende engagiert und zwar in allen drei Schwer-
punkten: «Integrales Risikomanagement», «Naturgefah-
renprozesse», «Naturgefahrenprozesse und Digitalisie-
rung». Die interdisziplinäre Weiterbildung endete mit 
einer eindrücklichen Exkursion nach Bondo.

www.wsl.ch/cas-eth-naturgefahren-risikomanagement

Manuale d’ecologia per ricerca e insegnamento

Abbiamo pubblicato un manuale dell’ecologia basata sui 
tratti funzionali degli organismi destinato a ricercatori, 

studenti e insegnanti. Il manuale presenta i concetti 
principali e propone esempi pratici di analisi corredati da 

codici in R. Il manuale è un strumento utile per l’analisi 
di dati sui tratti di piante e animali al centro della ricerca 

in ecologia presso il WSL

www.wsl.ch/handbook-trait-based-ecology 

Merkblätter über Waldböden für Praxis und Bildung

Zur forstlichen Aus- und Weiterbildung gehört das 
Verständnis für Entstehung, Eigenarten und Funktionen 
der Waldböden sowie der darin lebenden Organismen. 
Zwei neue Ausgaben der WSL-Reihe «Merkblatt für die 

Praxis» bieten sich für Schulen und die berufliche 
Weiterbildung an. Darin vermittelt die WSL leicht 

verständ licher Form die Ergebnisse ihrer langjährigen 
Forschung und Beobachtung.

www.wsl.ch/merkblatt
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Ausgewählte Höhepunkte 2021 – Institutionelles

Den Verlust der Biodiversität stoppen

In der gemeinsamen Forschungsinitiative «Blue-Green 
Biodiversity» von WSL und Eawag starteten 2021 acht 
längerfristige Forschungs- und Umsetzungsprojekte. 
Forschende suchen zusammen Lösungen für die 
drängenden Herausforderungen des Biodiversitätsver-
lustes. Im Zentrum der vom ETH-Rat finanzierten 
Initiative steht die Biodiversität an der Schnittstelle 
von Wasser und Land.

www.wsl.ch/bgb

Extremereignisse: Mit der Praxis auf Lösungssuche

Angetrieben durch den Klimawandel werden Extrem-
ereignisse in den nächsten Jahrzehnten häufiger und 
intensiver – mit Folgen für Umwelt und Gesellschaft. 
Das neue inter- und transdisziplinäre WSL-Forschungs-
programm «Extremes» (2021–2024) fördert Projekte, 
die in Zusammenarbeit mit Schweizer Akteuren 
Entscheidungshilfen und Bewältigungsstrategien für 
zukünftige Extreme entwickeln.

www.wsl.ch/extremes

WSL-Spin-off hebt ab

Die WSL lancierte ihr erstes Spin-off-Unternehmen, das 
ein drohnengetragenes Instrument zur Wassererkennung 

vertreibt. Dieses bahnbrechende Gerät kommt unter 
anderem in der Landwirtschaft, beim Erkennen von 

Waldbränden oder in der Gletscherüberwachung zum 
Einsatz. Die neue Firma TerraRad Tech AG ist das 

Ergebnis langjähriger L-Band-Mikrowellenforschung an 
der WSL.

www.wsl.ch/news/wsl-spin-off

Neue Forschungseinheit Alpine Umwelt  
und Naturgefahren

Die Geografin Dr. Nadine Salzmann leitet seit Oktober 
2021 die neu gegründete Forschungseinheit (FE) «Alpine 
Umwelt und Naturgefahren». Diese ist am SLF in Davos 

angesiedelt und Teil des Forschungszentrums für 
Klimawandel, Extreme und Naturgefahren im Alpenraum 

(CERC). Forschungsschwerpunkte der neuen FE  
sind Permafrost, alpine Massenbewegungen, Gebirgs-

ökosysteme und Fernerkundung.

www.wsl.ch/news/nadine-salzmann
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3 Corporate	Governance	

3.1 Organisation	
Die	Eidgenössische	Forschungsanstalt	für	Wald,	Schnee	und	Landschaft	WSL	ist	eine	autonome	
öffentlich-rechtliche	Anstalt	des	Bundes	mit	Rechtspersönlichkeit	und	gehört	zum	ETH-Bereich.	
Sie	beschäftigt	rund	580	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.	Nebst	dem	Hauptsitz	in	Birmensdorf	
und	dem	WSL-Institut	für	Schnee-	und	Lawinenforschung	SLF	in	Davos	fördern	die	Aussen-
stellen	in	Lausanne,	Cadenazzo	und	Sitten	regionale	Synergien	und	den	Dialog	mit	der	Praxis	
sowie	anderen	Forschungsinstitutionen.	

3.1.1 Aufgaben	der	WSL	

Grundauftrag	
Der	Grundauftrag	der	Forschungsanstalten	des	ETH-Bereichs	und	damit	der	WSL	ist	im	ETH-
Gesetz	vom	4.	Oktober	1991	in	Artikel	21	umschrieben:		

Sie	forschen	in	ihrem	Aufgabenbereich	und	erbringen	wissenschaftliche	und	technische	
Dienstleistungen.		

Sie	stehen	nach	ihren	Möglichkeiten	den	Hochschulen	für	Lehre	und	Forschung	zur	Verfügung.		

Die	fachliche	Ausrichtung	und	die	Aufgaben	der	WSL	sind	in	der	Verordnung	des	ETH-Rates	
über	die	Forschungsanstalten	des	ETH-Bereichs	vom	13.11.2003	in	Artikel	3	definiert:	Die	WSL	
ist	in	der	nachhaltigen	Raumentwicklung,	insbesondere	der	Entwicklung	im	Berggebiet	und	im	
Ballungsraum,	in	folgenden	Fachgebieten	tätig:		

• Landschaftsforschung	
• Waldökologie	und	Waldmanagement	
• Naturgefahren	und	integrales	Risikomanagement	
• Schnee,	Eis	und	Lawinen	sowie	Permafrost	

Als	Forschungsanstalt	des	ETH-Bereichs	wird	von	der	WSL	Spitzenforschung	und	zugleich	
gesellschaftlicher	Nutzen	verlangt,	namentlich	für	die	Schweiz.	Ebenso	ist	es	zur	Bewältigung	
dieser	Aufgaben	nötig,	langfristige	Umweltbeobachtung	mit	der	dafür	notwendigen	
Infrastruktur	zu	betreiben,	gleichzeitig	aber	flexibel	auf	Entwicklungen	in	Wissenschaft	und	
Gesellschaft	zu	reagieren.	Die	WSL	ist	bestrebt,	zwischen	Kontinuität	und	Flexibilität	einerseits	
und	exzellenter	Forschung	und	praktischer	Anwendung	andererseits	das	Gleichgewicht	zu	
halten.	

Vom	Bund	an	die	WSL	übertragene	Aufgaben	
Neben	ihrem	Forschungsauftrag	und	den	darauf	aufbauenden	Umsetzungsaktivitäten	und	
Lehrverpflichtungen	erfüllt	die	WSL	mehrere	Aufgaben,	die	sich	auf	Gesetze	und	Verordnungen	
abstützen.	Die	vom	Bund	an	die	WSL	übertragenen	Aufgaben	wurden	im	Anhang	der	
strategischen	Ziele	für	den	ETH-Bereich	für	die	Jahre	2021–2024	definiert.	Die	Erfüllung	dieser	
national	wichtigen	Aufgaben	im	Sinne	einer	technischen	und	wissenschaftlichen	Dienstleistung	
kann	langfristig	nur	auf	der	Basis	fundierter	Forschung	mit	dem	aktuellen	Stand	des	Wissens	in	
entsprechend	hoher	Qualität	erfolgen.	Deshalb	sind	diese	Arbeiten	auf	Nähe	zu	Forschung	und	
Umsetzung	angewiesen,	wie	sie	so	nur	an	Forschungsanstalten	gegeben	ist.	

	 	



	

Geschäftsbericht	WSL	2021	

14	

Aufgaben	gemäss	Waldverordnung	
Die	WSL	erfüllt	mehrere	Aufgaben	im	Rahmen	der	Waldverordnung	vom	30.November	1992	
(Stand	01.07.2021):		

• Waldschutz	(Art.	30	Abs	2):	die	WSL	organisiert	zusammen	mit	den	kantonalen	
Forstdiensten	die	Erhebung	von	Daten,	die	für	den	Waldschutz	von	Bedeutung	sind,	
informiert	über	das	Auftreten	von	Schadorganismen	und	anderen	Einflüssen,	die	den	
Wald	gefährden	können	und	berät	in	Waldschutzfragen	die	eidgenössischen	und	
kantonalen	Fachstellen.	

• Landesforstinventar	(Art.	37a	Abs	2):	die	WSL	erhebt	zusammen	mit	dem	Bundesamt	für	
Umwelt	die	Grundlagendaten	zu	den	Standorten,	den	Funktionen	und	zum	Zustand	des	
Waldes	im	Landesforstinventar	LFI.		

• Naturwaldreservaten	(Art.	37a	Abs	2):	die	WSL	erhebt	zusammen	mit	dem	Bundesamt	
für	Umwelt	die	langfristigen	Entwicklungsprozesse	in	den	Naturwaldreservaten.	

• Waldökosystemforschung	(Art.	37a	Abs	3):	die	WSL	erhebt	im	Rahmen	ihres	
Grundauftrags	in	langfristigen	Forschungsprogrammen	die	Belastung	des	
Waldökosystems	(LWF).	

Forstlicher	Pflanzenschutz		
Die	WSL	ist	für	die	wissenschaftlich-technischen	Belange	der	Pflanzengesundheit	im	forstlichen	
Bereich	zuständig	(Art.	103	Pflanzengesundheitsverordnung,	PGesV	vom	31.10.2018,	Stand	
01.08.2020;	Art.	3	Abs.	2	Verordnung	des	ETH-Rates	über	die	Forschungsanstalten	des	ETH-
Bereichs	vom	13.11.2003,	Stand	01.01.2004).	Zusammen	mit	dem	federführenden	Bundesamt	
für	Landwirtschaft	BLW	stellt	die	WSL	sicher,	dass	Pflanzenschutzmittel	im	Wald	für	den	
vorgesehenen	Zweck	geeignet	sind	und	keine	unannehmbaren	Nebenwirkungen	haben.	(Art.	72.	
Abs.	2	Pflanzenschutzmittelverordnung	PSMV	vom	12.5.2010,	Stand	01.07.2021).	

Lawinenwarnung		
Das	WSL-Institut	für	Schnee-	und	Lawinenforschung	SLF	sichert	den	Lawinenwarndienst	in	der	
Schweiz	und	warnt	die	Öffentlichkeit	vor	Lawinengefahren	(Art.	23	Abs.	1	Bevölkerungs-
schutzverordnung	BevSV	vom	11.	November	2020,	Stand	01.01.2021;	Art.	3	Abs.	2	Verordnung	
des	ETH-Rates	über	die	Forschungsanstalten	des	ETH-Bereichs	vom	13.11.2003,	Stand	
01.01.2004).	

Neben	diesen	gesetzlich	festgelegten	Aufgaben	erbringt	die	WSL	viele	weitere	Dienstleistungen	
für	die	Gesellschaft,	wie	zum	Beispiel	den	operationellen	schneehydrologischen	Dienst,	die	
Wirkungskontrolle	Biotopschutz	Schweiz	oder	die	nationalen	Daten-	und	Informationszentren	
der	Schweizer	Flechten	und	Pilze	–	SwissLichens	und	SwissFungi.	

Strategische	Ziele	des	ETH-Rats	und	Zahlungsrahmen	
Im	Rahmen	der	Botschaft	zur	Förderung	von	Bildung,	Forschung	und	Innovation	legt	der	
Bundesrat	die	strategischen	Ziele	für	den	ETH-Bereich	für	jeweils	vier	Jahre	fest.	Zwischen	dem	
ETH-Rat	und	der	WSL	wird	eine	darauf	und	auf	dem	Entwicklungsplan	der	WSL	aufbauende	
Zielvereinbarung	ebenfalls	für	vier	Jahre	abgeschlossen,	welche	die	Ziele	der	WSL	definiert.	
Innerhalb	der	rechtlichen	Vorgaben	und	der	Zielvereinbarung	ist	die	WSL	autonom.		

In	dem	vom	ETH-Rat	im	Dezember	2020	genehmigten	Entwicklungsplan	hat	die	WSL	drei	neue	
strategische	Initiativen	für	die	Periode	2021–2024	definiert:	(i)	Blue-Green	Biodiversity	(BGB),	
um	die	aquatische	(blaue)	und	terrestrische	(grüne)	Biodiversitätsforschung	im	ETH-Bereich,	
insbesondere	mit	der	Eawag,	zu	stärken;	(ii)	«Extremes»,	ein	gezieltes	Forschungsprogramm	zu	
Auswirkungen	von	Umweltextremen;	und	(iii)	Gründung	des	Climate	Change,	Extremes,	and	



	

Geschäftsbericht	WSL	2021	

15	

Natural	Hazards	in	Alpine	Regions	Research	Center	(CERC)	in	Davos	am	SLF	in	enger	
Zusammenarbeit	mit	dem	Kanton	Graubünden	und	der	ETH	Zürich	(Kap.	4.1.2).	Die	WSL	wird	
zudem	ihre	Aktivitäten	in	den	fünf	Schwerpunktbereichen	Wald,	Landschaft,	Biodiversität,	
Naturgefahren	sowie	Schnee	und	Eis	weiterführen,	darunter	die	zwei	Langzeitbeobachtungs-
programme	sowie	die	Programme	«Swiss	Forest	Lab»,	«EnviDat»	und	«Climate	Change	Impacts	
on	Alpine	Mass	Movements	CCAMM».	

Aufbauend	auf	ihrem	Entwicklungsplan	und	den	strategischen	Zielen	2021–2024	für	den	ETH-
Bereich,	die	der	Bundesrat	April	2021	verabschiedet	hat,	hat	die	WSL	ihre	Zielvereinbarung	
2021–2024	im	Dezember	2021	mit	dem	ETH-Rat	abgeschlossen.	Die	Zielvereinbarung	
fokussiert	auf	ausgewählte,	strategisch	relevante	Vorhaben	und	Planungen	der	WSL	in	
verschiedenen	Aktivitätsbereichen:	Forschung,	Wissens-	und	Technologietransfer	(WTT),	Lehre,	
Zusammenarbeit	und	Positionierung,	Finanzen	und	Immobilien	sowie	Personalpolitik.	

Gemäss	Artikel	33a	ETH-Gesetz	teilt	der	ETH-Rat	die	Bundesmittel	(Trägerfinanzierung)	den	
Institutionen	des	ETH-Bereichs	zu.	Die	Mittelallokation	innerhalb	des	ETH-Bereichs	ist	in	Art.	12	
Abs.	2	der	Verordnung	über	den	ETH-Bereich	geregelt.	Die	Strategischen	Ziele	des	Bundesrats	
für	den	ETH-Bereich,	die	auf	den	entsprechenden	Zahlungsrahmen	abgestimmt	sind,	bilden	die	
Basis	für	die	Zielvereinbarungen	des	ETH-Rats	mit	den	Institutionen.	Bei	der	jährlichen	
Mittelzuteilung	an	die	WSL	stützt	sich	der	ETH-Rat	auf	die	Budgetanträge	der	WSL,	die	
Zielerreichung	und	die	Beurteilung	ihrer	akademischen	Leistungen.	Die	finanziellen	Lasten	der	
WSL	aufgrund	ihrer	Lehr-,	Forschungs-	und	WTT-Tätigkeiten	sowie	vom	Bund	übertragener	
Aufgaben	sind	dadurch	angemessen	berücksichtigt.	

Die	Berichterstattung	der	WSL	erfolgt	im	Rahmen	der	Berichterstattung	des	ETH-Bereichs,	im	
Rahmen	ihres	eigenen	Geschäftsberichts	sowie	im	Rahmen	des	jährlichen	Gesprächs	mit	dem	
ETH-Rat,	dem	sogenannten	DIALOG.	Darüber	hinaus	erstattet	die	WSL	dem	ETH-Rat	sofort	
Bericht	bei	Vorkommnissen,	welche	die	Erfüllung	der	Zielvereinbarung	unmittelbar	in	Frage	
stellen	oder	falls	aus	Aktualitätsgründen	von	dieser	abgewichen	werden	muss.	
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3.1.2 Führung	der	WSL	

Neue	WSL-Direktorin	
Am	4.	Juni	2021	hat	der	Bundesrat	Prof.	Dr.	
Beate	Jessel	zur	neuen	Direktorin	der	WSL	
gewählt.	Beate	Jessel	trat	ihr	Amt	und	damit	die	
Nachfolge	von	Professor	Konrad	Steffen	am		
1.	September	2021	an.	

Zuvor,	seit	2007,	war	Beate	Jessel	Präsidentin	
des	Bundesamtes	für	Naturschutz	(BfN)	in	Bonn.	
Nach	Tätigkeiten	als	Projektleiterin	in	einem	
Planungsbüro	sowie	als	wissenschaftliche	
Angestellte	und	Projektleiterin	an	der	
Bayerischen	Akademie	für	Naturschutz	und	
Landschaftspflege	hatte	sie	von	1999	bis	2006	
die	Professur	für	Landschaftsplanung	am	
Institut	für	Geoökologie	der	Universität	Potsdam	
inne,	ab	2006	den	Lehrstuhl	für	Strategie	und	
Management	der	Landschaftsentwicklung	an	der	
TU	München.	Beate	Jessel	studierte	Landespflege	
an	der	TU	München-Weihenstephan,	wo	sie	auch	
promovierte.		

Ihre	Forschungsschwerpunkte	umfassen	
Landschaftsentwicklung	und	Landnutzungsmanagement,	Konzepte	und	Strategien	des	
Naturschutzes,	ökologisch	orientierte	Planung,	Management	von	Flusseinzugsgebieten	sowie	
Landschaftsästhetik.	

Mit	ihrer	Funktion	als	Direktorin	der	WSL	ist	eine	Professur	an	der	ETH	Zürich	und	EPFL	
verbunden.	Beate	Jessel	wurde	zur	Professorin	für	Landschaftsentwicklung	am	Departement	
Umweltsystemwissenschaften	der	ETH	Zürich	und	Professorin	an	der	Fakultät	für	Bau,	
Architektur	und	Umwelt	der	EPFL	ernannt.	

Organisatorische	Struktur		
Per	31.	Dezember	2021	ist	die	WSL	organisatorisch	in	zwölf	thematisch	aufgebaute	
Forschungseinheiten	eingeteilt	(Abb.	3.1).	Die	zwölfte	Forschungseinheit	«Alpine	Umwelt	und	
Naturgefahren»	wurde	im	Zusammenhang	mit	dem	Aufbau	des	Forschungszentrums	«Climate	
Change,	Extremes	and	Natural	Hazards	in	Alpine	Regions	Research	Centre	(CERC)	am	SLF	am	
01.	Juli	2021	gegründet	(Kap.4.1.2).	Aufgrund	der	inhaltlichen	Einbettung	der	
Forschungsthemen	des	CERC	in	die	Organisation	des	SLF	in	Davos	wurden	einige	
Forschungsgruppen	aus	verschiedenen	Forschungseinheiten	neu	organisiert	und	die	ehemalige	
Forschungseinheit	«Schnee	und	Permafrost»	wurde	in	«Schnee	und	Atmosphäre»	umbenannt.		

Die	sechs	Facheinheiten	decken	den	Bereich	Planung	und	Logistik	ab.	Der	Stab	unterstützt	die	
Direktion	der	WSL	in	konzeptionellen,	wissenschaftlichen	und	operationellen	Belangen.		

Die	Forschung	zu	aktuellen,	gesellschaftlich	relevanten	Fragestellungen	oder	längerfristige	
Dienstleistungen	wird	forschungseinheitsübergreifend	im	Rahmen	von	Programmen	oder	
strategischen	Initiativen	organisiert.	Ende	2021	zählt	die	WSL	acht	Programme	oder	
strategische	Initiativen	(Kap.	4.1.2).	Drei	davon	sind	strategische	Initiativen,	die	im	Rahmen	der	
strategischen	Planung	2017–2020	lanciert	wurden	und	in	der	Planungsperiode	2021–2024	
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weitergeführt	werden:	i)	«Swiss	Forest	Lab»,	ii)	«EnviDat»,	iii)	«Climate	Change	Impacts	on	
Alpine	Mass	Movements»),	und	zwei	davon	sind	die	langfristigen	Programme	iv)	
«Landesforstinventar	LFI»	und	v)	«Langfristige	Waldökosystem-Forschung	LWF».	Drei	weitere	
strategischen	Initiativen	wurden	für	die	Planungsperiode	2021–2024	definiert	(Kap.	3.1.1,	
4.1.2):	(i)	«Blue-Green	Biodiversity»	(BGB),	(ii)	«Extremes»,	und	(iii)	«Climate	Change,	Extremes,	
and	Natural	Hazards	in	Alpine	Regions	Research	Center»	(CERC).	

Darüber	hinaus	verfügt	die	WSL	über	zwei	Zentren,	die	das	Fachwissen	der	WSL	im	Bereich	
Landschaft	und	Biodiversität	bündeln,	die	interne	und	externe	Vernetzung	mit	Wissenschaft	und	
Praxis	fördern	und	die	Forschungsaktivitäten	der	WSL	in	der	Schweiz	und	im	Ausland	sichtbarer	
machen.		

	
Abb.	3.1:	Organigramm	der	WSL	(Stichtag	31.12.2021)	
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Geschäftsleitung	
Die	Geschäftsleitung	setzt	sich	aus	der	Direktorin	bzw.	dem	Direktor	und	der	stellvertretenden	
Direktorin	bzw.	dem	stellvertretenden	Direktor	zusammen.	Sie	nimmt	die	operative	Führung	
der	WSL	wahr.	

Nach	dem	Tod	des	Direktors	Konrad	Steffen	im	August	2020	übertrug	der	ETH-Rat	Christoph	
Hegg	als	Acting	Director	die	Gesamtverantwortung	über	die	WSL	bis	zum	Amtsantritt	der	neuen	
Direktorin	am	01.September	2021	(Abb.	3.2a).	Rolf	Holderegger,	Mitglied	der	Direktion,	
fungierte	in	dieser	Übergangsperiode	als	Acting	Deputy	Director.	Zusammen	bildeten	Christoph	
Hegg	und	Rolf	Holderegger	zwischen	August	2020	und	August	2021	die	Geschäftsleitung.	

	

	
Abb.	3.2:	Direktion	a)	zwischen	Januar	und	August	2021	und	b)	zwischen	September	und	
Dezember	2021.		

Ab	ihrem	Amtsantritt	trägt	die	neue	Direktorin	Beate	Jessel	die	Gesamtverantwortung	für	die	
WSL	und	ist	gegenüber	dem	ETH-Rat	für	die	Geschäftsführung	verantwortlich	(Abb.	3.2b).	
Christoph	Hegg	übernahm	wieder	seine	Funktion	als	stellvertretender	Direktor.	Beate	Jessel	und	
Christoph	Hegg	bilden	die	Geschäftsleitung.	

Direktion	
Die	Direktion	plant	die	strategische	Ausrichtung	der	WSL	und	unterstützt	die	Direktorin	bzw.	
den	Direktor	bei	der	Leitung	der	WSL.	Nach	dem	Tod	des	Direktors	im	August	2020	bestand	die	
Direktion	aus	dem	Acting	Director,	dem	Acting	Deputy	Director,	drei	vom	ETH-Rat	gewählten	
Mitgliedern	und	einem	weiteren	Mitglied	bis	Ende	August	2021(Abb.	3.2a).	Ab	September	2021	
besteht	sie	aus	der	Direktorin,	dem	stellvertretenden	Direktor	und	vier	weiteren	vom	ETH-Rat	
gewählten	Mitgliedern	(Abb.	3.2b).	
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Beate	Jessel	

*1962,	Deutsche,	Prof.	Dr.	agr.,	Direktorin	WSL	seit	September	2021,	
Doppelprofessor	an	der	ETH	Zürich/EPFL	seit	2021	

Beate	Jessel	studierte	von	1982	bis	1989	Landespflege	an	der	
Technischen	Universität	München.	Anschliessend	arbeitete	sie	in	
einem	Planungsbüro	und	von	1992	bis	1999	als	Wissenschaftliche	
Angestellte	und	Referatsleiterin	an	der	Bayerischen	Akademie	für	
Naturschutz	und	Landschaftspflege.	1998	promovierte	sie	an	der	TU	
München-Weihenstephan.	1999	wurde	sie	zur	Professorin	für	
Landschaftsplanung	am	Institut	für	Geoökologie	der	Universität	
Potsdam	und	2006	zur	Professorin	für	Strategie	und	Management	der	
Landschaftsentwicklung	an	der	TU	München	ernannt.	Von	2007	bis	

2021	war	sie	Präsidentin	des	Bundesamtes	für	Naturschutz	(BfN)	in	Bonn.	2021	ernannte	sie	
der	Bundesrat	zur	Direktorin	der	WSL.	Beate	Jessel	ist	u.a.	Mitglied	im	Hochschulrat	der	
Hochschule	Geisenheim	University	und	im	International	Scientific	Advisory	Committee	der	
Chinese	Research	Academy	of	Environmental	Sciences	(CRAES)	sowie	Mitherausgeberin	der	
Fachzeitschrift	GAIA	–	ökologische	Perspektiven	für	Wissenschaft	und	Gesellschaft.	

Christoph	Hegg	

*1965,	Schweizer,	Dr.	phil.	nat.,	Acting	Director	WSL	bis	August	2021,	
stellvertretender	Direktor	WSL	ab	September	2021,	Leiter	
Fachbereich	Planung	und	Logistik	ab	September	2021	

Christoph	Hegg	studierte	Geographie	an	der	Universität	Bern	und	
promovierte	1996	zu	gefährlichen	Prozessen	in	Wildbacheinzugs-
gebieten.	Anschliessend	arbeitete	er	als	wissenschaftlicher	
Mitarbeiter	an	der	WSL,	wo	er	ab	1999	die	Gruppe	forstliche	
Hydrologie	und	ab	2006	ein	Forschungsprogramm	zum	Thema	
Naturgefahren	leitete.	Im	Jahr	2008	wurde	er	zum	stellvertretenden	
Direktor	der	WSL	gewählt	und	Leiter	des	Fachbereichs	Planung	und	
Logistik	geworden.	Nach	dem	Tod	vom	Direktor	leitete	Christoph	

Hegg	die	WSL	als	Acting	Director	bis	August	2021	(Abb.	3.2a).	Ab	September	2021	kehrte	er	zu	
seiner	früheren	Funktion	als	stellvertretender	Direktor	und	Leiter	des	Fachbereichs	Planung	
und	Logistik	zurück	(Abb.	3.2b).	

Christoph	Hegg	ist	Verwaltungsrat	der	Hans	Nebiker	AG	in	Sissach,	Mitglied	des	
wissenschaftlichen	Beirats	des	Deutschen	Wetterdiensts	(DWD)	und	Mitglied	der	Plattform	
Naturgefahren	(PLANAT).	
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Anna	M.	Hersperger	

*1964,	Schweizerin,	Prof.	h.c.	Dr.,	Leiterin	Gruppe	Landnutzungs-
systeme	seit	2011	und	Mitglied	der	Direktion	WSL	seit	2019,	
Ehrenprofessorin	der	Universität	Bukarest	seit	2019	

Anna	M.	Hersperger	studierte	Kulturtechnik	und	Vermessung	an	der	
ETH	Zürich	und	promovierte	2000	an	der	Harvard	University	mit	
einem	Joint	Degree	in	Ökologie	und	Landschaftsarchitektur.	Nach	
einem	Postdoc	an	der	ETH	Zürich	arbeitet	sie	ab	2002	an	der	WSL,	
zuerst	als	wissenschaftliche	Mitarbeiterin.	Zwischen	2006	und	2010	
leitete	sie	die	Gruppe	Landschaftsmanagement	und	ab	2011	die	
Gruppe	Landnutzungssysteme.	2015	erhielt	sie	einen	der	begehrten	
SNSF	Consolidator	Grants.	In	diesem	Projekt	arbeitet	sie	mit	ihrem	

Team	an	einem	besseren	Verständnis	der	strategischen	räumlichen	Planungsprozesse	in	
Europäischen	Metropolitan-Regionen	und	der	Integration	der	Raumplanung	in	
Landnutzungsmodelle.	2019	wurde	sie	in	die	Direktion	der	WSL	berufen.		

Rolf	Holderegger	

*1965,	Schweizer,	Prof.	Dr.	phil.	II,	Acting	Deputy	Director	WSL	bis	
August	2021	und	Leiter	Forschungseinheit	Biodiversität	und	Natur-
schutzbiologie	seit	2011,	Titularprofessor	der	ETH	Zürich	seit	2009	

Rolf	Holderegger	studierte	Biologie	an	der	Universität	Zürich,	wo	er	
1997	promovierte.	Nach	einem	Postdoc	in	Schottland	wurde	er	2001	
stellvertretender	Abteilungsleiter	Ökologische	Genetik	an	der	WSL	
und	2006	Forschungseinheitsleiter	für	Ökologische	Genetik	und	
Evolution.	Seit	2011	ist	er	Forschungseinheitsleiter	für	Biodiversität	
und	Naturschutzbiologie	und	Mitglied	der	Direktion	der	WSL.	Nach	
dem	Tod	des	Direktors	fungierte	Rolf	Holderegger	als	Acting	Deputy	
Director	der	WSL	bis	August	2021	(Abb.	3.2a).	

Rolf	Holderegger	ist	Mitglied	des	beratenden	Organs	des	Bundesamtes	für	Umwelt	BAFU,	der	
Praxis-Forschung-Plattform	des	Kantons	Zürich,	des	Stiftungsrats	der	Stiftung	Rübel	sowie	
Mitglied	der	Wissenschaftlichen	Kommission	der	Vogelwarte	Sempach.	

Andreas	Rigling	

*1964,	Schweizer,	Prof.	Dr.	phil.,	Mitglied	der	Direktion	WSL	seit	2009	
und	Leiter	Forschungseinheit	Walddynamik	seit	2006,	
Titularprofessor	der	ETH	Zürich	seit	2016	

Andreas	Rigling	studierte	Forstwissenschaften	an	der	ETH	Zürich	und	
promovierte	in	Dendrochronologie	und	Holzanatomie	am	
Botanischen	Institut	der	Universität	Basel	im	Jahr	2000.	An	der	WSL	
begann	er	als	Bodenkundler	in	der	langfristigen	Waldökosystem-
forschung.	Er	leitete	verschiedene	interdisziplinäre	Grossprojekte	im	
Bereich	Klimawandelfolgenforschung	in	der	Schweiz	und	in	Russland.	
Seit	2006	leitet	er	die	Forschungseinheit	Walddynamik,	und	2009	
wurde	er	in	die	Direktion	der	WSL	berufen.	2017	ist	Andreas	Rigling	

in	den	Beirat	Waldwissenschaften	der	Hochschule	für	Agrar-,	Forst-	und	Lebensmittel-
wissenschaften	(HAFL)	und	ins	Kuratorium	der	Forstlichen	Versuchs-	und	Forschungsanstalt	
Baden-Württemberg	(FVA)	in	Freiburg	berufen	worden.	
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Jürg	Schweizer	

*1960,	Schweizer,	Prof.	Dr.	sc.	nat.,	Leiter	SLF,	Mitglied	der	Direktion	
WSL	und	Leiter	Forschungseinheit	Lawinen	und	Prävention	seit	2011,	
Titularprofessor	der	ETH	Zürich	seit	2019	

Jürg	Schweizer	studierte	Umweltphysik	an	der	ETH	Zürich	und	
promovierte	1990	in	Glaziologie	an	der	ETH	Zürich.	Anschliessend	
arbeitete	er	als	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	am	SLF	auf	dem	
Weissfluhjoch	und	vertiefte	seine	Forschungsarbeiten	im	Westen	
Kanadas.	Zurück	am	SLF	wurde	er	2006	Leiter	der	Forschungsgruppe	
Bildung	alpiner	Naturgefahren.	Seit	2011	leitet	er	die	Forschungs-
einheit	Lawinen	und	Prävention,	ist	Leiter	des	SLF	und	Mitglied	der	
Direktion	der	WSL.	Jürg	Schweizer	war	zwischen	2013	und	2017	

Präsident	der	Cryospheric	Sciences	Division	der	European	Geosciences	Union	(EGU).	

Birgit	Ottmer	

*1973,	Schweizerin,	dipl.	Umwelt-Natw.	ETH	/	Executive	Master	in	
Corporate	Communication	Management	FHNW,	Mitglied	der	
Direktion	WSL	(a.i.)	und	Leiterin	Fachbereich	Planung	und	Logistik	
(a.i.)	bis	August	2021,	Leiterin	Facheinheit	Kommunikation	seit	2009	
Birgit	Ottmer	studierte	Umweltnaturwissenschaften	an	der	ETH	
Zürich.	Schon	während	des	Studiums	sowie	«on	the	job»	spezialisierte	
sie	sich	im	Umwelt-	und	Wissenschaftskommunikation	und	
absolvierte	bis	2006	ein	berufsbegleitendes	Nachdiplomstudium	in	
integrierter	Unternehmenskommunikation.	2001	kam	sie	für	eine	
Projektstelle	zum	Internationalen	Jahr	der	Berge	ans	SLF,	übernahm	
2002	die	Leitung	der	SLF-Öffentlichkeitsarbeit	und	leitet	seit	2009	die	

Facheinheit	Kommunikation	der	WSL.	Birgit	Ottmer	ist	Mitglied	des	Stiftungsrats	des	
Schweizerischen	Forschungsinstituts	für	Hochgebirgsklima	und	Medizin	Davos	(SFI).	

Nach	dem	Tod	des	Direktors	übernahm	Birgit	Ottmer	interimistisch	die	Leitung	des	
Fachbereichs	Planung	und	Logistik	und	nahm	dazu	in	den	internen	Abläufen	der	WSL	die	Rolle	
eines	vollwertigen	Direktionsmitglieds	bis	August	2021	wahr	(Abb.	3.2a).	Auf	Antrag	der	
Direktorin	ernannte	der	ETH-Rat	Birgit	Ottmer	per	Anfang	Januar	2022	zum	gewählten	Mitglied	
der	Direktion	der	WSL.	

Personalgeschäfte	
An	der	WSL	haben	2021	einige	personelle	Änderungen	stattgefunden,	insbesondere	in	der	
Führung	der	WSL	wie	in	den	vorangegangenen	Abschnitten	dargelegt	und	am	SLF	in	Davos.	Die	
Direktion	hat	Nadine	Salzmann	als	Leiterin	der	neuen	Forschungseinheit	«Alpine	Umwelt	und	
Naturgefahren»	ernannt.	Sie	nahm	ihre	Funktion	per	15.	Oktober	2021	ein.	Peter	Bebi,	Leiter	der	
Forschungsgruppe	«Gebirgsökosysteme»	übernahm	per	1.	Juli	2021	die	Leitung	des	
Forschungszentrum	CERC	und	damit	löste	Michael	Bründl	ab,	der	als	CERC-Leiter	ad	interim	
massgeblich	zum	Aufbau	beitrug.	

Die	Leitung	der	weiteren	Forschungs-	und	Facheinheiten	sowie	der	Programme,	Initiativen	
Zentren	und	Standorte	blieb	2021	personell	unverändert.		



	

Geschäftsbericht	WSL	2021	

22	

Ausschüsse		
Sieben	Ausschüsse,	darunter	der	Krisenstab,	unterstützen	die	Direktorin	und	die	Direktion	bei	
strategischen	und	operationellen	Angelegenheiten.	

Der	Krisenstab	besteht	aus	vordefinierten	Mitgliedern	der	WSL	und	setzt	sich	je	nach	Art	des	
Ereignisses	unterschiedlich	zusammen.	Ausserhalb	von	Übungen	wird	er	nur	zur	Notfall-	und	
Krisenbewältigung	aktiviert.	Seit	Februar	2020	ist	er	in	Form	des	Pandemiestabs	im	Einsatz	und	
kümmert	sich	um	die	Umsetzung	der	Vorgaben	von	Bund	und	Standort-Kantonen	bezüglich	
Covid-19	unter	Berücksichtigung	der	Fürsorgepflicht	und	einer	möglichst	geringen	
Beeinträchtigung	der	Forschungs-	und	Dienstleistungstätigkeiten.	Der	Pandemiestab	bestand	
Ende	2021	aus	der	Direktorin	und	acht	Vertreterinnen	und	Vertretern	von	HR,	Kommunikation,	
Betriebssanität,	IT,	Sicherheit	und	Standorten.	

Das	WSL-Advisory-Board	ist	ein	beratendes	Organ	gemäss	der	Verordnung	des	ETH-Rates	über	
die	Forschungsanstalten	des	ETH-Bereichs.	Es	berät	die	WSL-Direktion	in	strategisch	wichtigen	
Fragen,	indem	es	eine	Aussensicht	einbringt.	Das	Board	setzt	sich	aus	elf	nationalen	und	
internationalen	Expertinnen	und	Experten	aus	Forschung	und	Umsetzung	ausserhalb	der	WSL	
zusammen:	

• Dr.	Erwin	Dreyer,	INRAE,	Centre	Nancy,	Frankreich	
• Prof.	Dr.	Monica	Turner,	University	of	Wisconsin,	USA	
• Prof.	Dr.	Thomas	H.	Painter,	UCLA	Joint	Institute	for	Regional	Earth	System	Science	and	

Engineering,	USA	
• Prof.	Dr.	Thomas	Stocker,	Universität	Bern,	Schweiz	
• Dr.	Josef	Hess,	Regierungsrat,	Kanton	Obwalden,	Schweiz	 	
• Dr.	Paul	Steffen,	Bundesamt	für	Umwelt	BAFU,	Schweiz	
• Prof.	Dr.	John	Gowdy,	Rensselaer	Polytechnic	Institute,	USA	 	
• Dr.	Eric	Brun,	Ministère	de	l’Environnement,	de	l’Énergie	et	de	la	Mer,	Frankreich	
• Dr.	Christian	Wilhelm,	Amt	für	Wald	und	Naturgefahren	Kanton	Graubünden,	Schweiz	
• Prof.	Dr.	John	Innes,	University	of	British	Columbia,	Kanada	
• Dr.	Sandra	Lavorel,	CNRS,	Laboratoire	d’écologie	alpine,	Frankreich.	

Im	Herbst	2021	hat	die	neue	Direktorin	das	Advisory-Board	zu	einem	Online-Meeting	
aufgerufen,	um	die	Mitglieder	des	Gremiums	kennenzulernen	und	über	die	letzten	
Entwicklungen	an	der	WSL	zu	informieren.	Das	nächste	Meeting	mit	dem	Advisory	Board	ist		
für	Juni	2022	geplant	und	soll	in	Davos	stattfinden.	

Die	Kommission	«Senior	Scientists»	begutachtet	die	Anträge	für	die	Beförderung	von	
Mitarbeitenden	in	die	Funktion	103	«Leitende	wissenschaftliche	Mitarbeitende»	(Senior	
Scientists)	und	gibt	Empfehlungen	zuhanden	der	Direktion	ab.	Sie	besteht	aus	zwei	
Forscherinnen	und	drei	Forschern	aus	verschiedenen	Forschungseinheiten	der	WSL.	

Die	Forschungskommission	nimmt	zuhanden	der	Direktion	Stellung	zu	Forschungsgesuchen.		
Sie	besteht	aus	zwei	Forscherinnen,	sechs	Forschern	aus	verschiedenen	Forschungseinheiten	
der	WSL	und	einer	wissenschaftlichen	Stabsmitarbeiterin.	

Die	Informatik-Kommission	ist	als	ständige	Kommission	beratendes	Organ	der	Direktion.		
Sie	bereitet	Entscheidungen	für	einheitsübergreifende	und	strategische	Angelegenheiten	in	den	
Informationstechnologien	vor.	

Die	Laborkommission	unterstützt	die	Direktion	der	WSL	bei	Entscheidungsfindungen,	die	den	
Betrieb	in	den	WSL-eigenen	Laboratorien	betreffen,	insbesondere	bei	entsprechenden	
Grossinvestitionen.	
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Die	Umweltgruppe	unterstützt	den	Umweltbeauftragten	bzw.	die	Umweltbeauftragte	und	die	
Direktion	im	Hinblick	auf	Nachhaltigkeit	beim	Planen	und	Durchführen	von	Massnahmen,	im	
Bereich	Datenerhebung	und	in	der	Kommunikation	(Kap.	4.4).	Sie	besteht	aus	neun	Personen	
aus	verschiedenen	Fach-	und	Forschungseinheiten.	

Zusätzlich	zu	diesen	Kommissionen	zählt	die	WSL	eine	Personalkommission.	Die	
Personalvertretung	(PV)	gewährleistet	die	Mitsprache	der	Angestellten	an	der	WSL.	Die	PV	
vertritt	die	Interessen	der	an	der	WSL	angestellten	Personen	gegenüber	der	Direktion.	Sie	
besteht	aus	neun	Personen,	die	alle	zwei	Jahre	vom	Personal	gewählt	werden	und	pflegt	den	
regelmässigen	Austausch	mit	der	Direktorin.	

Richtlinien	Nebenbeschäftigungen	
Der	Umgang	mit	den	Nebenbeschäftigungen	der	Mitglieder	der	Direktion	an	der	WSL	richtet	sich	
nach	den	Richtlinien	des	ETH-Rates	betreffend	Nebenbeschäftigungen	der	Mitglieder	der	
Schulleitungen	der	ETH	und	der	Direktionen	der	Forschungsanstalten	vom	26.	September	2012	
(Stand	01.04.2018).	Diese	Richtlinien	stützen	sich	unter	anderem	auf	die	Verordnung	über	den	
Bereich	der	Eidgenössischen	Technischen	Hochschulen	(Art.	7a	Verordnung	ETH-Bereich	vom	
19.	November	2003,	Stand	01.05.2017)	sowie	auf	die	Verordnung	des	ETH-Rates	über	das	
Personal	im	Bereich	der	Eidgenössischen	Technischen	Hochschulen	(Art.	56a	Personalver-
ordnung	ETH-Bereich	vom	15.	März	2001,	Stand	01.10	2020).		

Für	die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	WSL	gilt	die	direktorale	Weisung	zu	Tätigkeiten	
ausserhalb	des	Arbeitsverhältnisses.	Sie	beruht	auf	der	Verordnung	des	ETH-Rates	über	die	
Forschungsanstalten	des	ETH-Bereichs	vom	13.	November	2003	(Art.	12	Abs.	2	lit.	C,	Stand	
01.01.2004),	dem	Bundespersonalgesetz	(Art.	23,	Bundespersonalgesetz	BPG	vom	24.	März	
2000,	Stand	01.01.2021)	und	der	Verordnung	des	ETH-Rates	über	das	Personal	im	Bereich	der	
Eidgenössischen	Technischen	Hochschulen	(Art.	56	Personalverordnung	ETH-Bereich	vom		
15.	März	2001,	Stand	01.10	2020).	

Kommunikationspolitik	
Die	im	Jahr	2020	verabschiedete	«Kommunikationsstrategie	der	WSL	2021–24»	hält	unter	
anderem	fest,	dass	die	WSL	Wert	einer	aktiven,	offenen	und	ehrlichen	Kommunikation	einen	
hohen	Stellenwert	beimisst.	Die	Öffentlichkeit	soll	wissen,	welche	Forschung	sie	mit	staatlichen	
Mitteln	finanziert	und	was	deren	Nutzen	für	die	Gesellschaft	ist.	Das	gilt	insbesondere	für	die	
Politik	als	Vertreterin	der	Öffentlichkeit	und	für	die	Medien	als	wichtige	Mittler	zwischen	
Öffentlichkeit	und	WSL.	Die	WSL	macht	ihre	Erkenntnisse	allen	Interessierten	zugänglich	und	
bereitet	sie	gezielt	für	bestimmte	Akteure	insbesondere	in	der	Praxis	und	in	den	Behörden	auf	
(Wissenstransfer).	

Zentrale	Kanäle	sind	eigene	Publikationen	wie	das	zweimal	jährlich	erscheinende	
Wissenschafts-Magazin	«DIAGONAL»,	die	«Merkblätter	für	die	Praxis»	und	die	«WSL	Berichte».	
Die	Webauftritte	www.wsl.ch	und	www.slf.ch	richten	sich	gleichermassen	an	Öffentlichkeit,	
Partner	und	Scientific	Community.	Sie	werden	ergänzt	von	zielgruppenspezifischen	
Internetauftritten	wie	www.waldwissen.net	für	Waldakteure	(2021	mit	einem	bronzenen	Best	
of	Swiss	Web-Award	ausgezeichnet),	www.whiterisk.ch	für	Freeriderinnen	und	Tourengänger,	
www.wsl-junior.ch	für	Kinder	sowie	von	Social-Media-Präsenzen	(Facebook,	Twitter,	YouTube;	
Instagram,	LinkedIn).	

Auch	die	traditionelle	Medienarbeit	hat	hohe	Bedeutung.	Mit	ihr	erreicht	die	WSL	Menschen,		
die	nicht	aktiv	den	Kontakt	oder	die	Inhalte	der	WSL	suchen.	Umgekehrt	ermöglichen	
Institutsführungen	–	leider	im	Berichtjahr	durch	die	Corona-Pandemie	erneut	deutlich	
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eingeschränkt	–	normalerweise	jährlich	mehreren	Tausend	besonders	Interessierten	nach-
haltige	persönliche	Begegnungen	und	den	direkten	Austausch	mit	Forscherinnen	und	Forschern.	
Kurse,	Tagungen	und	Seminare,	welche	die	WSL	regelmässig	organisiert,	vermitteln	WSL-
Erkenntnisse	an	Anwender	und	externe	Wissenschafterinnen.	Solche	Anlässe	können	heute	in	
traditioneller	Präsenz-Form,	aber	auch	als	Online-	und	Hybrid-Events	durchgeführt	werden.	

Im	Sinne	einer	Selbstverpflichtung	orientiert	sich	die	WSL	an	den	«Leitlinien	zur	guten	Wissen-
schafts-PR»	des	Bundesverbands	Hochschulkommunikation	und	von	«Wissenschaft	im	Dialog».	

3.1.3 Kontrollorgane	

Internes	Kontrollsystem	
Die	WSL	betreibt,	gestützt	auf	die	Vorgaben	des	ETH-Rates,	ein	internes	Kontrollsystem	(IKS),	
das	die	relevanten	Finanzprozesse	sowie	die	entsprechenden	Risiken	der	Buchführung	und	
Rechnungslegung	frühzeitig	identifiziert,	bewertet	und	mit	geeigneten	Schlüsselkontrollen	
abdeckt.	Das	IKS	umfasst	diejenigen	Vorgänge	und	Massnahmen,	die	eine	ordnungsmässige	
Buchführung	und	Rechnungslegung	sicherstellen	und	die	Grundlage	einer	finanziellen	
Berichterstattung	darstellen.	Es	gewährleistet	somit	eine	hohe	Qualität	der	finanziellen	Bericht-
erstattung.	Die	WSL	versteht	das	IKS	als	Aufgabe	zur	kontinuierlichen	Verbesserung	der	
Prozesse.	

Revisionsstelle	
Die	Eidgenössische	Finanzkontrolle	(EFK)	nimmt	die	Funktion	der	externen	Revision	für	die	
WSL	wahr	(Art.	35ater	91	Bundesgesetz	über	die	Eidgenössischen	Technischen	Hochschulen	ETH-
Gesetz	vom	4.	Oktober	1991,	Stand	01.11.2021).	Sie	ist	für	die	Prüfung	der	Rechnungen	der	
einzelnen	Institutionen	des	ETH-Bereichs	sowie	dessen	konsolidierte	Rechnung	verantwortlich.	
Die	Berichterstattung	der	EFK	zur	Prüfung	der	Jahresrechnung	umfasst	einen	umfassenden,	
vierseitigen	Bericht	(S.	88–91).	Dieser	Bericht	wird	jährlich	mit	Vertretern	der	Direktion	der	
WSL	besprochen.	

Internes	Audit	des	ETH-Rates	
Das	Interne	Audit	übt	die	interne	Revision	für	die	Institutionen	des	ETH-Bereichs	aus	(Art.	
35ater	91	ETH-Gesetz	und	Art.	11	Finanzkontrollgesetz	FKG	vom	28.	Juni	1967,	Stand	01.01.2021).	
Personell	ist	es	direkt	dem	Präsidenten	des	ETH-Rates	unterstellt,	während	die	Aufsicht	über	
seine	Tätigkeit	durch	den	Auditausschuss	wahrgenommen	wird.	Es	erbringt	unabhängige	und	
objektive	Prüfungsdienstleistungen	und	unterstützt	den	ETH-Bereich	bei	der	Erreichung	seiner	
Ziele,	indem	es	die	Effektivität	der	Risikomanagementprozesse	sowie	der	internen	Steuerungs-,	
Kontroll-	und	Governance-Prozesse	überprüft.	

Wie	bei	jedem	Wechsel	des	Direktors/der	Direktorin	hat	das	Interne	Audit	des	ETH-Rates	einen	
Transition	Review	der	WSL	durchgeführt,	um	die	Themen	«Governance»,	«Finanzen»	sowie	
«Legal	&	Compliance»	zu	prüfen	und	Empfehlungen	zur	Optimierung	zu	geben.	

3.2 Risikomanagement	

3.2.1 Risikomanagement	im	ETH-Bereich	

Der	Umgang	mit	Risiken	ist	in	den	Weisungen	des	ETH-Rates	vom	4.7.2006	(Stand	16.05.2018)	
über	das	Risikomanagement	der	ETH	und	der	Forschungsanstalten	festgehalten.	Diese	hat	der	
ETH-Rat	gestützt	auf	Art.	19a	Abs.	2	der	Verordnung	ETH-Bereich	(SR	414.110.3)	erlassen.	Die	
Weisungen	regeln	die	Grundzüge	des	Risikomanagements	und	enthalten	die	Ziele	der	
Risikopolitik,	die	der	ETH-Rat	verfolgt.	Die	Weisungen	regeln	insbesondere:	
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• die	Ziele	der	Risikopolitik	und	die	Zuständigkeiten	
• die	Risikoerfassung	
• die	Risikobewertung	
• die	Risikobewältigung	und	-finanzierung	
• das	Risikocontrolling	

Entsprechend	der	im	ETH-Gesetz	verankerten	Autonomie	der	sechs	Institutionen	des	ETH-
Bereichs	als	Grundlage	der	Leistungen	in	Lehre,	Forschung	sowie	im	Wissens-	und	Technologie-
transfer	ist	jede	Institution	für	das	Management	der	in	ihrem	Bereich	bestehenden	Risiken	
selbst	verantwortlich.	Die	Präsidenten	der	ETH	beziehungsweise	die	Direktorinnen	und	
Direktoren	der	Forschungsanstalten	tragen	demnach	die	oberste	Verantwortung	für	das	
Risikomanagement	in	ihren	Institutionen.	

Die	beiden	ETH	und	die	vier	Forschungsanstalten	haben	deshalb,	gestützt	auf	die	Vorgaben	des	
ETH-Rates,	je	ihren	eigenen	Risikomanagementprozess	eingeführt.	Zu	diesem	Prozess	gehören	
die	Identifizierung	und	Bewertung	der	individuellen	Risiken,	Strategien	zu	deren	Bewältigung	
und	ein	entsprechendes	Controlling.	Jede	Institution	verfügt	über	einen	Risikomanager	oder	ein	
Risikokomitee,	um	die	Aktivitäten	im	Rahmen	des	Risikomanagements	zu	koordinieren	und	den	
Risikomanagementprozess	zu	steuern.	Die	effektive	Umsetzung	des	Risikomanagements	in	den	
einzelnen	Institutionen	wird	vom	Internen	Audit	des	ETH-Rates	überprüft,	welches	an	den	
Auditausschuss	des	ETH-Rates	rapportiert.	

3.2.2 Risikomanagement	an	der	WSL		

Ausgangslage		
Das	Risikomanagement	an	der	WSL	wird	durch	eine	direktorale	Weisung	geregelt.	Darin	werden	
die	Vorgaben	des	ETH-Rates	umgesetzt	und	an	die	spezifischen	Bedürfnisse	und	Gegebenheiten	
der	WSL	angepasst.	Diese	Weisung	wurde	im	Juni	2021	letztmals	revidiert.	

Ziel	des	Risikomanagements	an	der	WSL	ist	es,	die	wichtigsten	Arbeitsprozesse	und	deren	
interne	und	externe	Beeinflussung	zu	erkennen	und	zu	steuern,	damit	die	daraus	erwachsenden	
Risiken	so	gering	wie	möglich	gehalten	und	die	Zielvorgaben	optimal	erreicht	werden	können.	
Dabei	gilt	der	Grundsatz,	dass	der	Aufwand	bei	den	zu	treffenden	Massnahmen	in	einem	
ausgewogenen	Verhältnis	zum	beurteilten	Risiko	zu	stehen	hat.	Dadurch	kann	die	WSL	ihre	
Aufgaben	wirkungsorientiert	und	kosteneffizient	erfüllen,	die	Sicherheit	von	Personen,	Sachen	
und	anderen	Werten	gewährleisten	und	Haftpflichtfälle	und	Reputationsschäden	vermeiden.	

Für	die	Risikobeurteilung	und	-bewertung	in	ihrem	Fachbereich	sind	die	Leitenden	der	Fach-
und	Forschungseinheiten	verantwortlich.	Sie	überprüfen	regelmässig	die	in	ihrem	Arbeits-
bereich	auftretenden	Risiken	und	bewerten	sie	nach	ihren	direkten	und	indirekten	finanziellen	
Auswirkungen	und	ihrer	Eintretenswahrscheinlichkeit.	Die	entsprechenden	Informationen	
geben	sie	an	den	Risikobeauftragten	der	WSL	weiter.	Dieser	betreut	das	Risiko-Dossier	an	der	
WSL	und	ist	für	das	jährliche	Reporting	zuhanden	der	Direktion	verantwortlich.	Seit	2016	
besteht	zudem	eine	Risikokommission,	die	den	Katalog	mit	strategischen	Risiken	ergänzt.	Die	
Gesamtverantwortung	für	das	Risikomanagement	an	der	WSL	liegt	bei	der	Direktorin,	die	
Verantwortung	für	das	operative	Geschäft	beim	stellvertretenden	Direktor.	

Die	Risiken	werden	in	einem	Risikokatalog	zusammengefasst	und	nach	Eintretenswahrschein-
lichkeit	und	Schadensausmass	bewertet.	Dieser	Katalog	wird	periodisch	(mindestens	einmal	
jährlich)	unter	besonderer	Berücksichtigung	neuer	Entwicklungen	und	veränderter	Risiko-
situationen	durch	die	Risiko-Kommission	aktualisiert.	Jedes	Risiko	besitzt	einen	Risikoeigner,	
der	einen	Massnahmenplan	zur	Risikovermeidung,	-minderung	oder	-bewältigung	erstellt.	Dabei	
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sind	ursachenorientierte	Massnahmen	(Prävention)	und	wirkungsorientierte	Massnahmen	
(Schadensbegrenzung)	zu	berücksichtigen.	

Das	Risikocontrolling	ist	eine	permanente	Aufgabe	der	Verantwortlichen	an	der	WSL.	Sie	
überwachen	die	laufenden	Prozesse	in	ihrem	Aufgabengebiet	und	ermitteln	den	
Handlungsbedarf,	wo	notwendig.	

Als	Kernrisiken	gelten	Risiken,	die	potenziell	hohe	finanzielle	Auswirkungen	haben	oder	deren	
Eintreten	überdurchschnittlich	wahrscheinlich	ist	und	die	unmittelbar	die	Erfüllung	der	
gesetzlichen	Aufgaben	der	Institution	gefährden.	Ausserdem	gelten	auch	die	Risiken,	welche	die	
Reputation	der	WSL	stark	beeinträchtigen	können,	als	Kernrisiken.	

Risikosituation	an	der	WSL	

Das	Risikoprofil	der	WSL	widerspiegelt	sich	in	ihrem	Risikokatalog.	Dieser	basiert	auf	einer	
umfassenden,	professionellen	Risikoanalyse	durch	die	Firma	Zurich	Risk	Engineering	aus	dem	
Jahr	2000.	Die	WSL	hat	die	identifizierten	Risiken	nach	Ursachen	mit	deren	potenziellen	
Schäden	detailliert	beschrieben	und	bewertet.	Der	Katalog	beinhaltet	folgende	Risikokategorien:	

• finanzielle	und	wirtschaftliche	Risiken	
• rechtliche	Risiken	
• Sachrisiken,	technische	Risiken	und	Elementarrisiken	
• personenbezogene	und	organisatorische	Risiken	
• technologische	und	naturwissenschaftliche	Risiken	
• gesellschaftliche	und	politische	Risiken	
• Umweltrisiken	und	ökologische	Risiken	

Der	gesamte	Risikokatalog	der	WSL	wurde	2021	durch	die	Risiko-Kommission	der	WSL	und	die	
Einheitsleitenden	überarbeitet.	Dabei	kam	es	zu	kleineren	Anpassungen	und	Präzisierungen	bei	
Bewertungen	und	Massnahmen.	Die	Netto-Risikobewertungen	blieben	dabei	weitgehend	
bestehen.	Die	bisherigen	Kernrisiken	der	WSL	bleiben	dieselben.	Es	handelt	sich	dabei	um	
Unfall-Risiken,	Informatik-Risiken	und	Risiken	betreffend	Integrität	und	wissenschaftlicher	
Qualität.	Wegen	ihres	hohen	potentiellen	Reputationsschadens	gelten	auch	Risiken	zu	
gefährlichen	Schadorganismen	und	das	Nichteinhalten	von	Verträgen	als	Kernrisiken.	Der	
Risikokatalog	2021	wurde	der	Direktion	vorgelegt,	die	ihn	genehmigt	hat.	

Das	interne	Audit	des	ETH-Rates	hat	im	Herbst	2020	das	Risikomanagement	an	der	WSL	
überprüft.	Der	Schlussbericht	zum	Risikomanagement	liegt	seit	8.	Dezember	2020	vor.	Einige	
erwähnte	kleinere	Verbesserungsmöglichkeiten	wurden	bis	Ende	Mai	2021	umgesetzt.	

Instrumente	und	Massnahmen	des	Risikomanagements	
Die	Grundzüge	des	Risikomanagements	sehen	vor,	dass	sich	die	WSL	subsidiär	zu	anderen	
Massnahmen	wie	Risikovermeidung	oder	-verminderung	gegen	allfällige	Schäden	versichert.	

Versicherungssituation	
Jede	Institution	des	ETH-Bereichs	ist	für	den	Abschluss	ihrer	Versicherungen	und	die	
Verwaltung	ihres	Versicherungsportfolios	selbst	verantwortlich.	Bei	dieser	Aufgabe	wird	die	
WSL	durch	einen	externen	Versicherungsbroker	unterstützt.		

Die	WSL	hat	zusätzlich	zu	den	vom	ETH-Rat	vorgeschriebenen	Versicherungen	(All-Risks	Sach-	
und	Betriebsunterbrechung,	Betriebshaftpflicht)	diverse	weitere	Versicherungen	abgeschlossen.	
Nicht	versichert	sind	die	Immobilien	der	WSL.	Als	Bundeseigentum	fallen	diese	unter	die	
Eigenversicherung	des	Bundes.	 	
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4 Geschäftsentwicklung	

4.1 Science	
Afin	d’observer	l’évolution	temporelle	des	prestations	scientifiques	fournies	par	le	WSL	et	
d’évaluer	le	degré	d’accomplissement	des	objectifs	fixés	dans	le	cadre	de	la	Convention	
d’objectifs	entre	le	Conseil	des	EPF	et	du	WSL,	le	WSL	mesure,	synthétise	et	rapporte	une	série	
d’indicateurs	dans	l’enseignement,	la	recherche	et	le	transfert	des	connaissances	(WSL-	
Leistungsmonitoring	2021).	Les	données	présentées	dans	le	chapitre	4.1	proviennent	de	ce	
monitorage	de	prestations.	

4.1.1 Enseignement	

Les	collaborateurs	du	WSL	transmettent	leurs	connaissances	à	travers	différents	types	
d’enseignement.	Ils	donnent	des	cours	dans	les	universités	et	les	hautes	écoles	spécialisées	et	
proposent	des	cours	aux	professionnels	dans	le	cadre	de	la	formation	continue.	L’offre	en	cours	
est	large	mais	se	concentre	en	principe	sur	les	thèmes	de	recherche	du	WSL.	

L’engagement	du	WSL	dans	l’enseignement	universitaire	s’est	accru	en	2021:	135	(112	en	2020)	
collaborateurs	du	WSL	ont	donné	3247	heures	de	cours	(2853	en	2020)	lors	des	deux	semestres	
de	l’année	2021	(fig.	4.1,	tabl.	4.1).	Le	portfolio	de	l’enseignement	s’est	élargi	dans	les	cinq	
domaines	de	recherche	du	WSL	avec	plus	d’une	dizaine	de	nouveaux	cours	proposés.	Le	nombre	
d’heures	enseignées	a	augmenté	dans	toutes	les	catégories	d’université,	aussi	bien	dans	les	
écoles	polytechniques	fédérales	que	dans	les	universités	et	hautes	écoles	spécialisées	suisses	et	
étrangères	(fig.	4.1).	À	l’ETH	Zurich,	le	nombre	d’heures	enseignées	a	augmenté	par	rapport	à	
l’année	précédente,	alors	qu’il	a	diminué	à	l’EPFL	dans	deux	des	cours	proposés.	Près	de	
septante	pour	cent	des	heures	enseignées	(2174)	l’ont	été	dans	le	domaine	des	écoles	
polytechniques	fédérales,	notamment	à	l’ETH	Zurich.		

	
Fig.	4.1:	Évolution	du	nombre	de	périodes	de	cours	pour	l’enseignement	universitaire.	

Le	WSL	contribue	également	à	la	formation	académique	en	encadrant	des	étudiants	et	des	
étudiantes	en	Bachelor,	Master	et	thèse	de	doctorat,	immatriculés	en	Suisse	ou	à	l’étranger.	Les	
collaborateurs	et	collaboratrices	du	WSL	ont	ainsi	encadré	171	mémoires	de	niveau	Master	ou	
Bachelor	(fig.	4.2a)	et	160	thèses	de	doctorat	en	2021	(fig.	4.2b).	Dans	les	deux	cas,	près	de	
soixante	pour	cent	proviennent	des	deux	écoles	polytechniques	fédérales,	en	particulier	de	
l’ETHZ.	En	comparaison	avec	les	années	précédentes,	l’encadrement	a	particulièrement	
augmenté	auprès	des	étudiants	et	étudiantes	immatriculés	à	l’ETHZ.		
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Fig.	4.2a:	Évolution	du	nombre	de	mémoires	(Master	et	Bachelor)	encadrés	par	le	WSL	pour	les	
universités	et	hautes	écoles	spécialisées	suisses	ainsi	que	pour	les	universités	à	l’étranger.	

	
Fig.	4.2b:	Évolution	du	nombre	de	thèses	de	doctorat	encadrées	par	le	WSL	pour	les	universités	
suisses	ainsi	que	pour	les	universités	à	l’étranger.	

En	2021,	le	WSL	comptait	en	tout	28	professeurs	dont	neuf	femmes	dans	une	haute	école	
universitaire	en	Suisse	ou	à	l’étranger.	Dix	sont	affiliés	à	une	université	suisse	(3	ordinaires	et	3	
assistants)	ou	étrangère	(1	ordinaire,	1	assistant	et	2	associés)	et	18	ont	un	titre	de	professeur	
honorifique	(p.ex.	titulaire,	honoraire)	dont	la	moitié	à	l’étranger	(Europe,	Amérique	du	Nord,	
Asie).	Enfin,	six	scientifiques	du	WSL	portaient	le	titre	universitaire	de	privat-docent.		

Comme	mentionné	ci-dessus,	le	WSL	complète	l’offre	des	cours	donnés	par	les	universités	par	
des	thèmes	qui	lui	sont	spécifiques.	Une	scientifique	du	WSL	contribue	par	exemple	à	un	
séminaire	postgrade	de	l’université	de	Zurich	sur	l’application	des	statistiques	bayésiennes	aux	
questions	écologiques.	Une	autre	scientifique	a	donné	un	cours	sur	le	management	de	la	nature	
pour	des	étudiantes	et	étudiants	en	Bachelor	de	la	haute	école	spécialisée	des	sciences	
appliquées	ZHAW.	De	nouvelles	formes	d’enseignement	sont	également	explorées.	Des	
collaborateurs	du	WSL	ont	élaboré	une	excursion	virtuelle	pour	les	étudiants	de	l’ETHZ	en	
collaboration	avec	un	expert	de	la	section	Paysage	et	Eaux	du	canton	d’Argovie.	Au	cours	de	
cette	excursion,	les	étudiantes	et	étudiants	ont	visité	quatre	sites	le	long	d’un	important	corridor	
faunistique	en	Suisse.	Grâce	aux	vidéos,	cartes,	photos	aériennes	et	autres	documents	préparés	
en	sus,	ils	ont	ainsi	pu	être	informés	des	aspects	pratiques	de	la	restauration	de	ce	corridor.		
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Tabl.	4.1:	Tableau	de	monitorage	suivant	la	Convention	d’objectifs	entre	le	Conseil	des	EPF	et	le	
WSL	pour	les	années	2020	et	2021	(WSL-Leistungsmonitoring	2021).	

Les	collaborateurs	et	collaboratrices	du	WSL	organisent	chaque	année	plusieurs	écoles	
internationales	destinées	à	un	public	universitaire.	Malgré	la	pandémie,	quelques	écoles	d’été	
ont	pu	avoir	lieu	comme	la	«Summer	School	FORMON–Long-term	Forest	Monitoring»	à	Davos	
(Chap.	2),	ou	la	traditionnelle	«European	Dendroecological	Fieldweek»	dans	le	Val	Müstair	dans	
les	Grisons.	Des	chercheurs	et	chercheuses	du	WSL	ont	également	animé	plusieurs	écoles	d’été	
au	moyen	d’ateliers	et	de	présentations	en	ligne	ou	en	présentiel.		

Indicateurs 2021 2020

ENSEIGNEMENT

Nombre d'heures d'enseignement 3’247 2’853

Hautes écoles EPFZ 2’012 1’788
EPFL 162 217
autres universités suisses 671 603
hautes écoles spécialisées 232 145
universités étrangères 170 88
hautes écoles spécialisées étrangères 0 12

% - Proportion des périodes enseignées par des hommes 77 81

Nombre de travaux de fin d'études encadrés par le WSL (Master, Bachelor, diplôme) 171 146

Hautes écoles EPFZ 93 77
EPFL 6 7
autres universités suisses 37 36
hautes écoles spécialisées 12 4
universités étrangères 22 20
hautes écoles spécialisées étrangères 1 2

Master 124 119
Bachelor 47 26
Diplôme 0 1

Hommes 91 74
Femmes 80 72

RECHERCHE

Nombre de travaux de doctorat encadrés par le WSL 160 135

Hautes écoles EPFZ 86 72
EPFL 13 10
autres universités suisses 27 26
universités étrangères 34 27

Hommes 81 69
Femmes 79 66

Nombre de titres de doctorat acquis pendant l'année 29 12

Bibliométrie (sans abstract, doctorat et poster) 1’102 992

Nombre de publications WoS 698 597
Nombre de publications hors WoS (avec révision par les pairs) 72 111
Nombre de publications hors WoS (sans révision par les pairs) 332 284

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Nombre de nouveaux brevets déposés 0 1

Nombre de nouvelles licences 86 (172)1 68 (147) 1

Nombre de nouvelles spin-off 0 1

Nombre de déclarations de logiciels 0 0

Nombre de déclarations d'inventions 1 0

Nombre de contrats conclus avec le secteur privé 5 3

avec le financement du secteur privé 0 1
avec le financement d'Innosuisse ou de l'UE 5 2

Nombre de contrats conclus avec le secteur public 30 36
1 Chiffre enre parenthèses calculé avec l'ancienne méthode. Nouvelle méthode à partir de 2021 (Chap. 4.1.3)
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4.1.2 Recherche	

Bibliométrie	
Un	chiffre-clé	dans	l’évaluation	de	la	recherche	est	le	nombre	de	publications	produites	par	le	
WSL.	Le	WSL	classe	les	publications	en	trois	catégories	principales:		

1. Publications	«révisées,	indexées	dans	WoS	CC»:	celles-ci	sont	passées	par	un	processus	
de	révision	par	les	pairs	(«peer-reviewed»),	elles	ont	été	publiées	dans	des	journaux	
scientifiques	internationaux	et	indexées	dans	le	«Web	of	Science	Core	CollectionTM»	
(WoS	CC)	de	l’entreprise	Clarivate;		

2. Publications	«révisées,	non-indexées	dans	WoS	CC»:	celles-ci	sont	également	passées	par	
un	processus	structuré	de	révision	mais	ne	sont	pas	indexées	dans	WoS	CC;	

3. Publications	«Outreach»:	celles-ci	ne	sont	pas	passées	par	un	processus	structuré	de	
révision	et	ne	sont	pas	indexées	dans	WoS	CC.	

Les	deux	premiers	types	de	publication	s’adressent	surtout	à	la	communauté	scientifique,	bien	
que	certaines	publications	du	deuxième	type	visent	à	transférer	les	connaissances	en	dehors	du	
milieu	de	la	recherche.	Ce	dernier	objectif	est	surtout	atteint	dans	le	type	de	publications	
«Outreach»,	comprenant	des	livres,	des	brochures,	des	articles	dans	des	revues	spécialisées	et	
dans	le	Magazine	du	WSL	Diagonale.	Les	abstracts	et	posters	de	conférences,	les	thèses	de	
doctorat	ainsi	que	les	contributions	sur	Internet	ne	sont	pas	inclus	dans	les	statistiques	
suivantes.	

	
Fig.	4.3:	Évolution	du	nombre	de	publications	du	WSL.	

Les	collaborateurs	du	WSL	ont	publié	698	articles	scientifiques	indexés	dans	WoS	CC	en	2021,	ce	
qui	confirme	la	tendance	croissante	observée	ces	cinq	dernières	années	(fig.	4.3;	+10	%	en	
moyenne	par	année).	L’ensemble	des	articles	publiés	par	des	chercheurs	du	WSL	et	indexés	dans	
WoS	CC	a	comptabilisé	près	de	47’000	citations	rien	qu’en	2021.	Ce	chiffre	a	augmenté	de	près	
de	90	%	par	rapport	à	2017.	Cette	croissance	va	de	pair	avec	le	nombre	croissant	de	publications	
et	reflète	l’impact	des	travaux	du	WSL	dans	la	communauté	scientifique.	

Le	nombre	de	publications	révisées	par	les	pairs	mais	non-indexées	dans	WoS	(catégorie	2)	
s’élève	à	72,	ce	qui	est	inférieur	aux	nombres	enregistrés	en	2020	(111)	et	2019	(112).	Ces	
publications	comptent	plusieurs	chapitres	du	rapport	sur	les	crues	extrêmes	de	lʼAar	(chap.	2)	et	
du	livre	sur	l’état	des	forêts	européennes	en	2020	(«State	of	Europe’s	Forests	2020»).	

En	2021,	le	WSL	comptait	332	publications	de	type	«Outreach»	(catégorie	3).	Il	s’agit	d’une	
augmentation	par	rapport	à	l’année	précédente	(284	en	2020)	mais	il	faut	noter	de	fortes	
variations	selon	les	années.	Outre	un	nombre	élevé	d’articles	parus	dans	des	revues,	l’année	
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2021	a	été	marquée	par	la	parution	de	plusieurs	livres	comme	«Sur	les	sentiers	valaisans	de	la	
recherche»,	également	disponible	en	allemand,	«Le	selve	castanili	della	Svizzera	italiana»,	
«Moorwanderungen.	18	Routen	zu	den	schönsten	Moorbiotopen	der	Schweiz»	et	par	la	
deuxième	édition	de	l’ouvrage	«Insekten	im	Wald»,	également	traduit	en	anglais.	

Ainsi,	toutes	catégories	confondues,	les	collaborateurs	du	WSL	ont	écrit	1102	publications	en	
2021	(992	en	2020).	

Visiting	Fellows	
Um	die	wissenschaftliche	Zusammenarbeit	mit	Forschenden	aus	dem	Ausland	auszubauen,	
bietet	die	WSL	ein	«Visiting	Fellows»-Programm	an.	Mit	diesem	Angebot	möchte	die	WSL	
internationalen	Spitzenforschern	mit	fortgeschrittener	Karriere	ermöglichen,	drei	bis	zwölf	
Monate	an	der	WSL	zu	forschen.	Die	Fellowships	werden	jährlich	international	ausgeschrieben.	
Die	WSL	wählt	Forscherinnen	und	Forscher	aus,	die	mit	WSL-Forschenden	eng	
zusammenarbeiten	möchten.	So	wird	sichergestellt,	dass	nicht	nur	die	Fellows	von	der	WSL	
profitieren,	sondern	auch	deren	Erfahrung	und	Ideen	in	die	WSL	einfliessen.	Zurück	an	ihren	
Institutionen	sollen	sie	den	Namen	der	WSL	in	ihr	Netzwerk	weitertragen	und	so	die	
internationale	Positionierung	der	WSL	stärken.	Die	Fellows	erhalten	von	der	WSL	einen	Beitrag	
an	ihre	Reise-	und	Lebenskosten,	aber	keinen	Lohn.	Sie	bleiben	an	ihren	Herkunfts-
Universitäten	oder	-Forschungseinrichtungen	angestellt	und	werden	durch	diese	auch	
finanziert.	

Trotz	der	Coronavirus-Pandemie	konnten	acht	internationale	Fellows	im	Jahr	2021	an	der	WSL	
arbeiten:	

1. Dr.	Dadic	Ruzica,	Victoria	University	of	Wellington,	Neuseeland	
2. Dr.	Fyffe	Catriona,	Northumbria	University,	Grossbritanien		
3. Prof.	Dr.	Lundquist	Jessica,	University	of	Washington,	USA	
4. Dr.	Manel	Stéphanie,	PSL	Université	de	Montpellier,	Frankreich	
5. Dr.	Marshall	John,	Swedish	University	of	Agricultural	Sciences,	Schweden	
6. Prof.	Dr.	Mouillot	David,	Université	de	Montpellier,	Frankreich	
7. Prof.	Dr.	Tyrväinen	Liisa,	Natural	Resources	Institute,	Finnland	
8. Prof.	Dr.	Work	Timothy,	Université	du	Québec,	Kanada	

Programme	und	Initiativen	
Neben	den	zwei	langfristigen	Programmen	«Schweizerisches	Landesforstinventar	LFI»	und	
«Langfristige	Waldökosystem-Forschung	LWF»	gab	es	per	Ende	2021	drei	weitere	Programme:	
i)	das	Forschungsprogramm	«CCAMM	–	Climate	Change	Impacts	on	Alpine	Mass	Movements»,	ii)	
das	Forschungs-	und	Infrastrukturnetzwerk	«SwissForestLab»	und	iii)	das	Umweltdatenportal	
«EnviDat».	Diese	drei	Programme	wurden	als	strategische	Initiativen	im	Rahmen	der	
strategischen	Planung	2017–2020	lanciert	und	werden	in	der	Periode	2021–2024	weitergeführt	
und	je	mit	zwei	Million	CHF	unterstützt.	Für	die	Planungsperiode	2021–2024	wurde	drei	
weitere	strategischen	Initiativen	definiert	(Kap.	3.1):		

• Blue-Green	Biodiversity	(BGB),	um	die	aquatische	(blaue)	und	terrestrische	(grüne)	
Biodiversitätsforschung	im	ETH-Bereich,	insbesondere	mit	der	Eawag,	zu	stärken	

• «Extremes»,	ein	gezieltes	WSL-Forschungsprogramm	zu	Auswirkungen	von	
Umweltextremen,		

• (iii)	Climate	Change,	Extremes	and	Natural	Hazards	in	Alpine	Regions	Research	Center	
(CERC)	in	Davos	am	SLF	in	enger	Zusammenarbeit	mit	dem	Kanton	Graubünden	und	der	
ETH	Zürich.	
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Im	Folgenden	werden	die	drei	im	Berichtsjahr	gestarteten	Initiativen	kurz	erläutert.	Ein	
Überblick	über	die	drei	neuen	Initiativen	per	Ende	2021	wird	im	nachfolgenden	Text	kurz	
beschrieben.	Weitere	Details	zu	den	laufenden	Programmen	und	Initiativen	sind	auf	der	
folgenden	Webseite	verfügbar:	https://www.wsl.ch/de/ueber-die-wsl/programme-und-
initiativen.html.	

Programm	«Extremes»:	mit	der	Praxis	auf	Lösungssuche	
Extremereignisse	werden	in	den	nächsten	Jahrzehnten	aufgrund	des	fortschreitenden	
Klimawandels	und	verstärkt	durch	die	Globalisierung	zunehmen.	Das	betrifft	die	Häufigkeit	
sowie	die	Intensität.	Während	für	einige	Extremereignissen	viel	Wissen	vorhanden	ist,	fehlt	es	
für	andere.	Die	strategische	WSL-Initiative	«Extremes»	verfolgt	einerseits	das	Ziel,	neue	
Instrumente	und	Lösungen	zum	verbesserten	Umgang	mit	Extremereignissen	in	Zusammen-
arbeit	mit	der	Praxis	zu	entwickeln.	Darüber	hinaus	sollen	weitere	Kompetenzen	in	der	inter-	
und	transdisziplinären	Forschung	an	der	WSL	aufgebaut	werden.	Das	betrifft	den	Umgang	mit	
Extremereignissen,	aber	auch	deren	Auswirkungen	auf	Umwelt	und	Gesellschaft.	Von	den	
insgesamt	vierzehn	Projektanträgen	wählte	der	Lenkungsausschuss	fünf	zur	Finanzierung	aus.	
Diese	nahmen	Anfang	November	2021	ihre	Arbeit	offiziell	auf:		

• ALANeX,	Artificial	light	at	night:	mitigating	an	extreme	environmental	disturbance	for	
humans	and	the	environment	

• EMERGE,	Extreme	droughts	in	mountain	regions:	consequences	for	blue-green	water	
fluxes	

• ExtremeThaw,	Unprecedented	permafrost	thaw:	Unlocking	ground	for	new	life	and	
release	of	old	soil	carbon,	pollutants	and	pathogens	

• MaLeFix,	Machine	Learning	aided	Forecasting	of	drought	related	extremes	
• MountEx,	Mountain	spruce	forests	as	hotspots	for	extremes:	impacts,	resilience	and	

management	priorities	

Für	das	vier-jährige	Programm	(2021–2024)	steht	ein	Budget	von	4	Mio.	CHF	zur	Verfügung.		
Die	enge	Einbindung	der	Praxis	in	die	Planung	der	Forschungsarbeiten	sowie	in	die	
Synthesearbeiten	unterstützt	die	Forschenden	in	der	Entwicklung	und	Bereitstellung	von	
tauglichen	Lösungen	für	die	Praxis	und	die	Öffentlichkeit.	

Weitere	Details	zum	Programm	sind	auf	der	folgenden	Webseite	verfügbar:	
twitter.com/ExtremesWsl	und	www.wsl.ch/extremes	

WSL-Eawag	Forschungsinitiative	«Blue	Green	Biodiversity	BGB»	
Mit	der	Unterstützung	des	ETH-Rates	haben	Eawag	und	WSL	2020	die	Forschungsinitiative	
«Blue	Green	Biodiversity	(BGB)»	lanciert.	Der	ETH-Rat	stellte	6,5	Mio.	CHF	für	diese	fünfjährige	
Forschungsinitiative	zur	Verfügung.	Diese	Initiative	hat	zum	Ziel,	die	Biodiversität	an	der	
Schnittstelle	von	aquatischen	und	terrestrischen	Ökosystemen	zu	erforschen.	Mit	seiner	
Unterstützung	will	der	ETH-Rat	die	interdisziplinäre	Zusammenarbeit	zwischen	WSL	und	Eawag	
fördern,	sowie	die	Sichtbarkeit	und	die	Wirkung	der	Biodiversitätsforschung	erhöhen.		

Die	erste	Phase	der	BGB-Initiative	startete	im	Jahr	2020	und	legte	den	Grundstein	für	die	zweite	
Phase	von	BGB	zwischen	2021	und	2024:	

• BGB	2020:	Diese	erste	Phase	ist	2021	abgeschlossen	worden.	Sie	stützte	sich	auf	
bestehende	Daten,	um	eine	Vielzahl	von	Forschungsfragen	im	Zusammenhang	mit	der	
blau-grünen	Biodiversität	von	der	lokalen	bis	zur	globalen	Ebene	zu	beantworten.	
Dreizehn	einjährige	Projekte	mit	66	Mitarbeitenden	aus	beiden	Institutionen	haben	37	
Publikationen	hervorgebracht,	die	bereits	veröffentlicht	wurden	oder	demnächst	
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eingereicht	werden,	darunter	neunzehn	Forschungs-	und	achtzehn	Umsetzungs-
publikationen.	Ausserdem	wurden	bzw.	werden	mehrere	Synthese-Publikationen	
geschrieben.	Es	wurden	zusätzliche	Outreach-Aktivitäten	wie	Vorträge,	Datentransfer	in	
die	Praxis,	Besuche	in	Schulen	und	bei	Stakeholdern	durchgeführt	sowie	Webseiten	und	
Youtube-Inhalte	erstellt.	Mehrere	Kooperationstreffen	und	Workshops	haben	auch	
stattgefunden.	

• BGB	2021–2024:	Acht	4-Jahres-Projekte	sind	angelaufen,	fünf	davon	im	Bereich	der	
Forschung,	an	denen	Doktoranden	beteiligt	sind,	und	drei	im	Bereich	der	Umsetzung	mit	
Schwerpunkt	auf	Anwendung	und	Öffentlichkeitsarbeit.	Über	55	Mitarbeitende	aus	
beiden	Institutionen	sind	an	diesen	Projekten	beteiligt.	Eine	kombinierte	BGB-2020-
Abschluss-	und	BGB-2021–24-Auftaktveranstaltung	wurde	2021	abgehalten.	

Weitere	Details	zum	Programm	sind	auf	der	folgenden	Webseite	verfügbar:	www.wsl.ch/bgb	

Forschungszentrum	CERC	
Das	neue	Forschungszentrum	«Climate	Change,	Extremes	and	Natural	Hazards	in	Alpine	Regions	
Research	Centre	(CERC)»	hat	am	1.	Januar	2021	offiziell	den	Betrieb	aufgenommen.	Als	Teil	der	
WSL	ist	das	CERC	ins	WSL-Institut	für	Schnee-	und	Lawinenforschung	SLF	in	Davos	
eingegliedert	und	arbeitet	eng	mit	den	zuständigen	Dienststellen	des	Kantons	Graubünden	
zusammen.	Die	ETH	Zürich	unterstützt	das	CERC	mit	zwei	Joint-Professuren,	welche	am	D-BAUG	
und	D-USYS	angesiedelt	sein	werden.	Das	Berufungsverfahren	ist	2021	gestartet.	Mit	einem	
jährlichen	Budget	von	6	Mio.	CHF	ist	die	Basisfinanzierung	durch	den	Kanton,	die	WSL	sowie	die	
ETH	Zürich	für	die	ersten	12	Jahre	gesichert.		

Das	CERC	erarbeitet	praxistaugliche	Lösungen	für	gesellschaftlich	relevante	Probleme,	die	sich	
in	Gebirgsregionen	aufgrund	der	Folgen	des	Klimawandel,	Extremereignisse	und	Naturgefahren	
stellen.	Es	versteht	sich	als	Forschungs-,	Wissens-	und	Umsetzungsdrehscheibe	und	verknüpft	
internationale	Spitzenforschung	mit	regionalem	Wissen.	

Das	CERC	wird	sukzessiv	aufgebaut.	So	wurden	bereits	2021	vier	wissenschaftliche	Tenure	
Track	Stellen	geschaffen	und	mit	hochqualifizierten,	fortgeschrittenen	Forscherinnen	und	
Forschern	besetzt.	Ebenfalls	neu	sind	je	eine	Gruppen-	und	eine	Forschungseinheitsleitungs-
Stelle	sowie	die	Funktion	«Zentrumskoordinatorin».	Die	Organisationstruktur	des	CERC	trat	am	
1.	Juli	in	Kraft.	Die	sechs	dem	CERC	zugeordneten	Forschungsgruppen	gehören	zu	den	drei	
Forschungseinheiten	am	SLF.	Eine	Zentrumsleitung	koordiniert	das	Zentrum	als	
Querschnittsfunktion.	Dabei	wird	sie	von	einem	Lenkungsausschuss	gesteuert,	in	dem	Kanton	
Graubünden,	die	Direktorin	der	WSL	und	der	Leiter	des	Standortes	Davos	vertreten	sind.	

Ein	wichtiger	Meilenstein	war	das	Treffen	zwischen	CERC	und	ALPOLE,	dem	neuen	
Forschungszentrum	der	EPFL	in	Sitten,	um	Potentiale	für	Synergien	zu	evaluieren	und	
Alleinstellungsmerkmale	beider	Einrichtungen	herauszuarbeiten.	Mit	Schwerpunkt	auf	die	
«three	Poles»	stehen	bei	ALPOLE	mehrheitlich	grundlegende	Fragen	zu	biologischen,	
chemischen	und	physikalischen	Prozessen	im	Zentrum.	Das	CERC	hat	den	Fokus	auf	
Naturgefahren	sowie	den	sich	aufgrund	des	Klimawandels	ändernden	Umweltbedingungen	und	
verfolgt	dabei	mehrheitlich	praxisrelevante	Ansätze	im	Berggebiet	unter	Einsatz	inter-	und	
transdisziplinärer	Methoden.	

Mit	dem	neu	dreistöckigen	Ersatzneubau	des	Hauses	D	in	Davos	stehen	ab	kommendem	Jahr	die	
dringend	benötigten	zusätzlichen	Arbeitsplätze	zur	Verfügung.	

Weitere	Details	zum	neuen	Zentrum	sind	auf	der	folgenden	Webseite	verfügbar:	cerc.slf.ch		
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4.1.3 Transfert	des	connaissances	

Le	WSL	traite	surtout	des	thèmes	liés	aux	biens	publics	comme	le	paysage,	la	biodiversité,	la	
neige	et	la	glace,	les	dangers	naturels	et	la	forêt.	C’est	pourquoi	le	transfert	des	connaissances	
acquises	au	WSL	vise	en	particulier	les	autorités	publiques,	notamment	des	Offices	fédéraux	et	
de	nombreuses	instances	cantonales	et	communales,	et	les	mandataires	de	ces	offices.	Le	
transfert	s’opère	par	le	biais	de	publications,	de	cours	pour	la	formation	continue,	de	
conférences	et	d’ateliers.	Le	développement	de	logiciels	ainsi	que	le	partenariat	avec	les	secteurs	
public	et	privé	dans	le	cadre	de	projets	permettent	également	de	transférer	les	connaissances	
vers	les	utilisateurs	de	la	recherche	et	de	développer	de	nouveaux	produits.	L’information	
destinée	au	grand	public	est	également	un	pilier	important	de	la	communication	du	WSL.		

Publications	et	autres	produits	pour	la	pratique	
Plusieurs	publications	parues	en	2021	présentent	des	résultats	de	la	recherche	qui	trouvent	leur	
application	en	dehors	du	milieu	académique	et	s’adressent	directement	aux	praticiens,	qu’ils	
soient	dans	l’administration	publique,	le	secteur	privé,	des	organisations	non-
gouvernementales,	et	au	grand	public	(Chap.	4.1.2,	publications	«Outreach»).	En	sus	des	
exemples	présentés	dans	les	points	forts	2021	(Chap.2),	les	rapports	suivants	illustrent	la	
variété	des	thèmes	abordés	par	le	WSL:	

• Le	Guide	pratique	pour	les	filets	de	protection	contre	les	laves	torrentielles	et	les	coulées	
de	boue,	élaboré	en	collaboration	avec	plusieurs	partenaires	des	secteurs	privé	et	public	
sur	mandat	de	l’Office	fédéral	des	routes	OFROU	et	de	l’Office	fédéral	de	l’environnement	
OFEV	et	publié	en	allemand,	français	et	anglais.	

• Le	rapport	annuel	sur	la	surveillance	des	organismes	nuisibles	particulièrement	
dangereux,	élaboré	par	le	WSL	avec	le	soutien	de	l’OFEV.	

• Le	rapport	sur	le	développement	méthodologique	de	l’enquête	périodique	sur	l’état	et	
l’évolution	des	paysages	en	Suisse	dans	le	cadre	du	programme	«Observation	du	paysage	
suisse»	(OPS),	sur	mandat	de	l’OFEV.	

Les	Notices	pour	le	praticien	s’adressent	également	à	un	public	en	dehors	de	la	recherche.	
Quatre	notices	ont	été	publiées	en	2021	en	français	et	en	allemand,	dont	deux	sur	les	sols	
forestiers,	l’une	sur	les	champignons	et	une	autre	sur	les	ennemis	naturels	des	scolytes.	Une	
notice	sur	les	arbres-habitats	a	été	traduite	en	français.	Les	deux	éditions	de	Diagonale,	le	
magazine	du	WSL,	parues	en	2021	sur	les	expéditions	et	sur	la	santé	des	forêts	ainsi	que	leurs	
effets	bénéfiques	sur	l’être	humain	contribuent	à	informer	un	large	public	des	nouveautés	issues	
des	recherches	du	WSL	en	trois	langues.	

Le	portail	Waldwissen.net	a	été	récompensé	par	une	médaille	de	bronze	lors	du	Best	of	Swiss	
Web	Award	2021.	Cette	plateforme,	soutenue	par	plusieurs	instituts	de	recherche	forestière	en	
Europe	centrale	dont	le	WSL,	met	à	disposition	depuis	plusieurs	années	des	informations	
spécialisées,	actuelles	et	de	qualité	sur	la	forêt,	l’homme	et	la	sylviculture.	

Dans	le	cadre	des	activités	de	recherche,	le	WSL	développe	également	des	portails	d’information,	
des	modèles	informatiques	et	des	outils	logiciels,	destinés	aux	praticiens	ou	au	grand	public.	Par	
exemple,	deux	nouveaux	outils	en	ligne	développés	par	le	WSL	dans	le	cadre	du	«National	Centre	
for	Climate	Services»	(NCCS)	ont	été	mis	à	disposition	du	grand	public	en	décembre	2021.	Ces	
deux	applications	permettent	de	visualiser	l’état	actuel	des	forêts	suisses	(App	FORTE)	et	leur	
évolution	future	(App	FORTE	Future,	Fig.	4.4).	
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Fig.	4.4:	Visualisation	dans	FORTE	Future	(https://www.nccs.admin.ch/wald-zukunft)	des	zones	
propices	à	l’épicéa	(en	haut)	aujourd’hui	(à	gauche)	et	en	2060	(à	droite).	En	bas	sont	
représentées	les	températures	moyennes	annuelles.		

Enfin,	les	médias	sociaux	comme	Twitter,	Facebook	et	YouTube	représentent	des	moyens	de	
communication	utilisés	par	le	WSL.	

Engagement	pour	les	disciplines	MINT	
Le	WSL	promeut	les	disciplines	MINT	(mathématiques,	informatique,	sciences	naturelles	et	
technique)	dans	les	écoles	au	moyen	d’une	offre	étendue	incluant	par	exemple	la	formation	
continue	des	enseignants,	des	passeports	vacances,	des	visites	de	l’institut	avec	des	classes	
d’école	ainsi	que	la	journée	«Futur	en	tous	genres»	pour	les	écoliers	et	écolières	de	cinquième	à	
septième	année.		

Alors	que	l’édition	2020	de	la	journée	«Futur	en	tous	genres»	avait	été	annulée	pour	cause	de	
pandémie,	celle	de	2021	a	bel	et	bien	eu	lieu:	28	filles	et	garçons	à	Birmensdorf	et	12	à	Davos	ont	
découvert	différentes	professions	exercées	au	WSL.	À	Birmensdorf,	plusieurs	ateliers	leur	ont	
permis	de	réaliser	des	expériences	en	laboratoire	(Fig.	4.5),	d’écrire	un	reportage	sur	la	journée	
ou	de	participer	à	la	préparation	d’un	repas	dans	la	cantine	du	personnel.	Le	programme	à	
Davos	fut	tout	aussi	passionnant:	les	écolières	et	écoliers	ont	pu	démonter	un	ordinateur,	créer	
un	bulletin	d’avalanches	ou	découvrir	comment	les	drones	sont	utilisés	dans	la	recherche.	



	

Geschäftsbericht	WSL	2021	

36	

	
Fig.	4.5:	Lors	de	la	journée	«Futur	en	tous	genres»	2021,	une	écolière	extrait	son	ADN	qu’elle	
pourra	emporter	avec	elle	dans	un	collier.	

Plusieurs	classes	primaires	de	la	région	ont	également	visité	le	WSL.	Des	enfants	de	8	à	12	ans	se	
sont	par	exemple	intéressés	à	l’observation	des	insectes	forestiers	et	des	champignons	sous	la	
supervision	de	scientifiques	du	WSL.	La	semaine	de	vacances	organisée	avec	la	fondation	kihz	
(«Kinderbetreuung	im	Hochschulraum	Zürich»)	a	également	permis	à	29	enfants	de	4	à	10	ans	
de	découvrir	les	thèmes	du	WSL	de	manière	ludique.	

Dans	les	reportages	de	SRF	School	destinés	aux	écoles	sur	le	thème	«Entre	racines	et	couronne	
des	arbres	–	Le	monde	de	la	forêt	suisse»	(en	allemand),	des	scientifiques	du	WSL	ont	montré	
leur	lieu	de	travail	et	expliqué	pourquoi	les	forêts	sont	importantes.	

Enfin,	la	plateforme	Internet	«www.wsl-junior.ch»	mettant	à	disposition	des	textes	accessibles	
aux	enfants	sur	la	recherche	du	WSL	a	été	enrichie	de	quatre	nouvelles	contributions.	L’une	
d’elles	explique	le	mitage	du	paysage.	

Inventions	et	licences	

Le	WSL	développe	des	outils	comme	des	logiciels	et	différentes	technologies	qui	peuvent	être	
brevetées	ou	soumises	à	des	licences.	En	2021,	le	WSL	a	enregistré	une	déclaration	d’invention	
et	86	licences	(tabl.	4.1).		

Une	mise	à	jour	de	la	définition	des	licences	par	le	Conseil	des	EPF	a	conduit	à	une	diminution	du	
nombre	de	licences	dès	2021.	Ainsi,	le	renouvellement	annuel	des	licences	au	sein	d’une	même	
institution	n’est	plus	comptabilisé,	seules	les	nouvelles	licences	le	sont.	De	surcroît,	seule	une	
licence	par	entreprise	peut	être	comptabilisée.	En	appliquant	cette	nouvelle	méthode,	le	WSL	ne	
compte	donc	que	86	licences	en	2021	au	lieu	des	172	selon	l’ancienne	méthode	(tabl.	4.1).	

Les	licences	proviennent	principalement	de	l’utilisation	du	programme	RAMMS.	Celui-ci	
contient	différents	modules	indépendants	permettant	de	modéliser	les	mouvements	de	masse	
rapides	comme	les	avalanches,	les	laves	torrentielles	et	les	chutes	de	pierres	en	terrain	alpin.	
Une	nouvelle	licence	exclusive	sur	des	droits	de	propriété	intellectuelle	a	également	été	conclue	
en	2021	avec	TerraRad	Tech	AG,	la	première	spin-off	du	WSL	fondée	en	2020.		
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Collaboration	avec	les	secteurs	public	et	privé	
Le	WSL	collabore	directement	avec	le	secteur	public	et	l’économie	privée.	En	2021,	le	WSL	a	
établi	30	nouveaux	contrats	de	collaboration	de	plus	de	CHF	50’000	chacun	avec	le	secteur	
public,	en	particulier	avec	la	Confédération	et	les	cantons,	et	cinq	avec	des	partenaires	privés	
(tabl.	4.1).	Parmi	les	contrats	avec	le	secteur	public,	deux	ont	été	conclus	avec	le	canton	des	
Grisons	et	la	commune	de	Davos	pour	l’établissement	du	nouveau	centre	de	recherche	CERC	
(Chap.	4.1.2).	Un	autre	exemple	est	le	contrat	avec	l’Office	fédéral	de	l’environnement	OFEV	qui	
permettra	de	répéter	l’inventaire	des	sols	forestiers	suisses	entre	2022	et	2024,	trente	ans	après	
le	premier	inventaire.	

Les	contrats	avec	le	secteur	public	permettent	également	au	WSL	de	réaliser	les	tâches	d’intérêt	
national	qui	lui	incombent	(Chap.	3.1).	L’inventaire	forestier	national	est	par	exemple	financé	
conjointement	par	l’OFEV	et	le	WSL.	Le	contrat	avec	l’OFEV	pour	la	prévision	des	avalanches	
n’est	plus	comptabilisé	dans	les	contrats	avec	le	secteur	public	à	partir	de	2021	car	la	
Confédération	a	transféré	le	montant	prévu	pour	le	mandat	dans	le	budget	du	domaine	des	EPF	
et	enfin	au	WSL.		

Conférences,	cours	et	ateliers	
Conférences,	colloques,	cours	pour	la	formation	continue,	excursions	et	ateliers	donnent	la	
possibilité	de	se	perfectionner,	de	participer	à	des	échanges	entre	spécialistes	ou	de	transmettre	
des	connaissances	acquises	dans	la	communauté	scientifique,	dans	le	grand	public	ou	auprès	des	
praticiens.		

En	2021,	les	collaborateurs	et	collaboratrices	du	WSL	ont	organisé	ou	contribué	à	près	d’une	
centaine	d’événements.	Parmi	eux,	les	conférences	internationales	scientifiques	du	programme	
européen	«ICP	Forests»	(Chap.	2)	et	du	projet	européen	Evoltree	sur	la	génomique	et	
l’adaptation	dans	les	écosystèmes	forestiers	avec,	dans	les	deux	cas,	une	centaine	de	participants	
sur	place	à	Birmensdorf	et	en	ligne.	Le	WSL	a	également	organisé	la	conférence	«MayDay»	avec	
des	participants	du	monde	entier.	Cet	événement	en	ligne	de	24	heures	comprenait	des	
présentations,	des	réunions	et	des	activités	à	l’échelle	du	réseau	international	sur	les	systèmes	
d’alerte	précoce	en	cas	de	glissement	de	terrain	(LandAware).	Enfin,	le	traditionnel	Forum	für	
Wissen	s’est	tenu	en	mode	hybride.	Dans	son	édition	2021,	le	forum	«Erholsame	Landschaft»	
s’est	intéressé	aux	aspects	reposants	du	paysage	d’un	point	de	vue	scientifique	et	politique.	

En	sus	de	l’organisation	d’événements,	les	collaborateurs	et	collaboratrices	du	WSL	ont	exposé	
les	résultats	de	leurs	recherches	dans	350	exposés	et	posters	pour	la	communauté	scientifique	
et	pris	part	à	380	contributions	sous	forme	d’excursions,	de	cours,	d’ateliers	ou	de	visites	
guidées	pour	un	public	plus	large.		

Enfin,	les	visites	guidées	pour	le	grand	public	ont	repris	en	2021,	même	si	leur	nombre	a	été	
restreint	à	cause	de	la	pandémie.	Neuf	groupes	à	Birmensdorf	et	52	groupes	à	Davos	ont	pu	
bénéficier	d’une	visite	guidée,	ce	qui	a	permis	d’informer	près	de	900	personnes	en	tout	sur	les	
activités	du	WSL.	

Présence	dans	les	médias	
Le	WSL	a	également	une	présence	marquée	dans	les	médias,	ce	qui	lui	permet	d’informer	un	
large	public.	Suivant	l’actualité	et	l’occurrence	d’aléas	naturels	en	Suisse,	le	nombre	annuel	de	
contributions	faisant	état	des	activités	du	WSL	a	varié	entre	1800	et	2700	lors	de	ces	cinq	
dernières	années.	En	2021,	la	présence	du	WSL	dans	les	médias	fut	légèrement	supérieure	à	
celle	en	2020	avec	2171	contributions	(1844	en	2020).	La	plupart	des	contributions	(87	%)	sont	
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publiées	dans	la	presse	écrite.	290	interviews	et	reportages	télévisés	ou	radio	ont	été	effectués	
en	2021	(228	en	2020).	

4.2 Finanzen	
Dieses	Kapitel	präsentiert	eine	Zusammenfassung	der	finanziellen	Entwicklung	an	der	WSL	im	
Jahr	2021.	Die	vollständige	Finanzberichterstattung	findet	sich	in	Kapitel	5	(Finanzbericht)	und	
in	den	Anhängen.	Sie	stellt	die	Jahresrechnung	mit	Erfolgsrechnung	(Tab.	5.1),	Bilanz	(Tab.	5.2),	
Eigenkapitalnachweis	(Tab.	5.3),	Geldflussrechnung	(Tab.	5.4)	und	Anhängen	mit	Erläuterungen	
dar.	Die	Berichterstattung	erfolgt	in	Schweizer	Franken	(CHF).	

4.2.1 Rechnungslegungsstandard	und	Grundsätze	

Die	Jahresrechnung	der	WSL	wird	gemäss	dem	Rechnungslegungsstandard	«International	Public	
Sector	Accounting	Standards»	(IPSAS)	erstellt.	Die	Berichterstattung	vermittelt	ein	Bild	der	
tatsächlichen	Vermögens-,	Finanz-	und	Ertragslage	der	WSL	(«True	and	Fair	View»).	Die	Bilan-
zierungs-	und	Bewertungsgrundsätze	leiten	sich	aus	den	Grundlagen	der	Rechnungslegung	ab.	

Im	Berichtsjahr	wurde	eine	Anpassung	der	Struktur	und	Bilanzierung	des	Eigenkapitals	
vorgenommen,	um	den	Unterschied	zwischen	extern	zweckbestimmten	Reserven	und	intern	
zweckgebundenen	Reserven	zu	verdeutlichen.	Die	Mittel	in	der	Kategorie	„Schenkungen,	
Zuwendungen	und	Kofinanzierungen“	sind	insbesondere	extern	zweckbestimmt.	Mit	diesen	
Anpassungen	wird	auf	die	Bedürfnisse	des	Eigners	eingegangen.	Das	Restatement	des	
Eigenkapitals	WSL	per	1.	Januar	2020	ist	im	Anhang	Tabelle	1	(Kap.	5.5.2)	zu	finden.	

4.2.2 Zahlungsrahmen	

Für	das	Jahr	2021	hat	der	ETH-Rat	der	WSL	einen	gesamten	Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	
von	60,6	Mio.	CHF	zugeteilt.	Davon	wurden	4,4	Mio.	CHF	Investitionen	in	Bauten	des	Bundes	
über	den	Investitionskredit	des	Bundesamts	für	Bauten	und	Logistik	(BBL)	abgerechnet,	
welcher	nicht	Bestandteil	der	vorliegenden	Jahresrechnung	ist.	Zusätzlich	hat	der	ETH-Rat	eine	
Anreiz-	und	Anschubfinanzierung	von	2,6	Mio.	CHF	für	die	strategische	Initiative	BGB	2021–
2024	in	Zusammenarbeit	mit	der	EAWAG	an	die	WSL	zugewiesen	(Kap.	4.1.2).	Dies	ergibt	einen	
Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	von	58,8	Mio.	CHF	(2020:	57,9	Mio.	CHF),	der	in	die	
vorliegende	Jahresrechnung	eingeflossen	ist.	Insgesamt	ist	eine	leichte	Zunahme	von	0,9	Mio.	
CHF	(1.6	%)	des	Finanzierungsbeitrags	des	Bundes	gegenüber	dem	Vorjahr	zu	verzeichnen,	
wobei	die	jährlich	wiederkehrenden	2,7	Mio.	CHF,	welche	bis	und	mit	2020	vom	BAFU	als	
Beitrag	an	die	Lawinenwarnung	an	die	WSL	ausbezahlt	und	unter	Ressortforschung	gebucht	
wurden,	neu	in	der	Trägerfinanzierung	der	WSL	eingestellt	sind.	

4.2.3 Erfolgsrechnung	

Der	operative	Ertrag	der	WSL	liegt	2021	bei	rund	90	Mio.	CHF	und	nahm	gegenüber	der	
Rechnung	2020	um	1,6	Mio.	CHF	ab	(Tab.	5.1).	Im	Einzelnen	setzt	sich	die	Veränderung	wie	folgt	
zusammen.	Die	Beiträge	des	Bundes	(Finanzierungs-	und	Unterbringungsbeitrag)	nahmen	
gegenüber	dem	Vorjahr	nur	um	rund	639’000	CHF	zu	und	machen	mit	62,5	Mio.	CHF	einen	
Anteil	von	69	%	(2020:	67	%)	des	operativen	Ertrags	aus.	Der	Ertrag	aus	Forschungsbeiträgen,		
-aufträgen	und	wissenschaftlichen	Dienstleistungen	belief	sich	auf	25,2	Mio.	CHF	(2020:	27,9	
Mio.	CHF),	was	rund	28	Prozent	(2020:	30	%)	des	operativen	Ertrags	entspricht.	Die	Erträge	aus	
der	Forschung	Bund	(Ressortforschung)	nahmen	um	rund	2	Mio.	CHF	ab,	was	vor	allem	auf	die	
Verlagerung	der	Lawinenwarnung	zur	Trägerfinanzierung	zurückzuführen	ist.	Die	von	den	EU-
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Forschungsrahmenprogrammen	und	vom	SNF	geförderten	Forschungsaktivitäten	nahmen	
aufgrund	der	aktuellen	Projektphase	gegenüber	dem	Vorjahr	um	0,7	Mio.	CHF	ab.	

Der	operative	Aufwand	nahm	um	0,7	Mio.	CHF	ab	und	liegt	2021	bei	93,6	Mio.	CHF.	Der	
Hauptanteil	(77	%	oder	rund	72	Mio.	CHF)	des	operativen	Aufwands	entfällt	auf	das	Personal.	
Der	Personalaufwand	nahm	im	Vergleich	zum	Vorjahr	um	1,4	Mio.	CHF	ab,	was	auf	die	Abnahme	
des	Nettovorsorgeaufwands	zurückzuführen	ist	(Kap.	5.5.10).	Die	Personalbezüge	haben	
hingegen	auf	Grund	des	Anstiegs	vom	Personalbestand	(Kap.	4.3.1)	und	der	Lohnentwicklung	
des	Personals	um	rund	2	Mio.	CHF	zugenommen.		

In	der	Summe	beläuft	sich	das	Jahresergebnis	auf	–3,3	Mio.	CHF	und	ist	damit	gegenüber	dem	
Vorjahr	(2020:	–2,3	Mio.	CHF)	um	rund	1	Mio.	CHF	zurückgegangen.	Die	Entwicklungen,	welche	
zu	diesem	Ergebnis	beigetragen	haben,	sind	im	Anhang	in	den	Kapiteln	5.5.5	bis	5.5.13	
detailliert	erläutert.	

4.2.4 Bilanz	

Die	Bilanzsumme	der	WSL	belief	sich	per	Ende	des	Jahres	2021	auf	rund	136	Mio.	CHF,	was	
einer	Abnahme	von	rund	5	Mio.	CHF	gegenüber	2020	entspricht	(Tab.	5.2).	Zum	Rückgang	hat	
die	Abnahme	der	flüssigen	Mittel	und	kurzfristigen	Geldanlagen	beigetragen.	Wegen	den	
eingeführten	Guthabengebühren	bei	der	Post	wurde	die	Einlage	der	flüssigen	Mittel	optimiert.	
Die	Forderungen	aus	Projektgeschäften	und	Zuwendungen,	insbesondere	die	langfristigen	
Forderungen	von	grossen	Projekten	wie	Biotopschutz	Schweiz	2019-2022,	das	
Landesforstinventar	2020–2023,	Waldreservate	2020–2023	und	Waldschutz	2020–2024,	haben	
insgesamt	um	1,6	Mio.	CHF	abgenommen	(Kap.	5.5.15,	Anhang	Tab.15).	

Die	Nettovorsorgeverpflichtungen	im	langfristigen	Fremdkapital	haben	gegenüber	2020	um	
13,6	Mio.	CHF	abgenommen	und	betrugen	per	Ende	Berichtsjahr	22,8	Mio.	CHF.	Dieser	
erhebliche	Rückgang	resultiert	aus	einer	Reduktion	des	Barwerts	der	Vorsorgeverpflichtungen	
und	einer	Erhöhung	des	Vorsorgevermögens	zu	Marktwerten	(Kap.	5.5.23,	Anhang	Tab.	26).		

Die	Reserven	ohne	Zweckbindung	im	Eigenkapital	lagen	per	Ende	2021	bei	27,1	Mio.	CHF	
(Tab.	5.3).	Es	handelt	sich	um	verfügbare	Mittel,	für	die	keine	vertraglichen	oder	internen	
Auflagen	bestehen	und	die	keine	zeitlich	bezogene	oder	zielorientierte	Zweckgebundenheit	
haben.	Der	Rückgang	der	Reserven	ohne	Zweckbindung	ist	auf	einen	Transfer	in	die	Reserven	
mit	interner	Zweckbindung	zurückzuführen,	um	Mittel	für	den	Ersatzneubau	des	
Werkstattgebäudes	in	Birmensdorf	zu	reservieren.	Die	Reserven	mit	interner	Zweckbindung	
betrugen	34,7	Mio.	CHF.		Es	handelt	sich	um	Reserven	für	interne	Leistungsversprechen	für	
Lehre	und	Forschung	sowie	für	Infrastruktur	und	Verwaltung.	Ein	Teil	der	Reserven	mit	
interner	Zweckbindung	wurden	zwar	für	die	Durchführung	strategischer	Programme	und	
Initiativen	verwendet,	doch	stiegen	insgesamt	diese	Reserven	aufgrund	der	Änderung	der	
Reservenkategorie	für	den	Ersatzneubau	des	Werkstattgebäudes.	

In	Bezug	auf	die	Nettovorsorgeverpflichtungen	beträgt	der	im	Eigenkapital	erfasste	
Neubewertungsgewinn	13,0	Mio.	CHF	für	2021	(2020:	Neubewertungsgewinn	von	49,1	Mio.	
CHF;	Kap.	5.5.23,	Anhang	Tab.	28).	Dies	ergibt	einen	total	aufgelaufenen	Gewinn	per	
31.	Dezember	2021	von	13,6	Mio.	CHF	(2020:	Gewinn	von	0,6	Mio.	CHF).	Die	Veränderungen		
der	Reserven	ohne	und	mit	Zweckbindung	sowie	die	Entwicklung	vom	Bilanzfehlbetrag	sind		
im	Eigenkapitalnachweis	dargestellt	(Tab.	5.3).	
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4.2.5 Mittelherkunft	

Die	WSL	wird	über	den	direkten	Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	finanziert.	Zudem	erwirbt	sie	
indirekte	Forschungsbeiträge	des	Bundes	(SNF,	Innosuisse,	Ressortforschung	sowie	europäische	
Forschungsrahmenprogramme)	und	Drittmittel	aus	verschiedenen	Quellen	(Privatwirtschaft,	
Kantonen,	Gemeinden,	internationale	Organisationen,	Schenkungen,	Legate).	
Im	Jahr	2021	leistete	der	Bund	über	direkte	Beiträge	67,8	%	an	die	Finanzierung	der	WSL	(ohne	
Beitrag	an	Unterbringung,	Abb.	4.6).	Weitere	24,9	%	hat	die	WSL	über	die	kompetitiven	
Forschungsmittel	und	die	Ressortforschung	(Zweitmittel)	erworben.	Die	verbleibenden	7,3	%	
des	Ertrags	verteilen	sich	auf	die	Drittmittel	(Projekte	mit	Kantonen,	Gemeinden	und	
internationalen	Organisationen	sowie	wirtschaftsorientierte	Forschung),	die	übrigen	Erträge,	
die	Schenkungen	und	Legate	sowie	Studiengebühren	und	Weiterbildung.	Damit	bilden	die	
geworbenen	indirekten	Forschungsbeiträge	des	Bundes	und	Drittmittel	rund	32%	des	
operativen	Ertrags	(ohne	Beitrag	an	Unterbringung).	
	

	
Abb.	4.6:	Mittelherkunft	im	Jahr	2021.	Struktur	des	operativen	Ertrags	in	%	(operativer	Ertrag,	
Rechnung	2021:	86,7	Mio.	CHF,	ohne	Beitrag	an	Unterbringung).	

4.3 Personal	

4.3.1 Personalbestand:	facts	and	figures	

Der	Personalbestand	der	WSL	hat	per	31.12.2021	um	15	Mitarbeitende	gegenüber	dem	Vorjahr	
zugenommen	und	zählt	579	Anstellungsverhältnisse	(AV;	Tab.	4.2).	In	Vollzeitstellen	(FTE)	
beträgt	der	Bestand	500,1	FTE,	was	einer	Zunahme	von	9,8	FTE	im	Vergleich	zum	Bestand	per	
31.12.2020	entspricht.	Im	Jahresdurchschnitt	lag	der	Personalbestand	2021	bei	497.9	FTE.	Die	
Zunahme	an	Anstellungsverhältnissen	ist	grösstenteils	beim	wissenschaftlichen	Personal	erfolgt	
(Tab.	4.2).		

Bei	den	Männern	beträgt	der	durchschnittliche	Beschäftigungsgrad	90,5	%	(2020:	90,4	%)	und	
bei	den	Frauen	79,8	%	(2020:	80,3	%).	
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Tab.	4.2:	Personalbestand	an	der	WSL	am	31.12.2021	

	

Bei	den	Anteilen	an	Vollzeitstellen	(FTE)	nach	Funktionsgruppen	ist	im	Vergleich	zum	Vorjahr	
ein	leichter	Anstieg	beim	wissenschaftlichen	und	beim	administrativen	Personal	gegenüber	
technischem	Personal	sichtbar	(Tab.	4.2,	Abb.	4.7):	57,8	%	macht	das	wissenschaftliche	Personal	
aus,	gefolgt	von	30,6	%	technischen	Mitarbeitenden,	9	%	administrativen	Mitarbeitenden	und	
2,6	%	Lernenden.	66	Doktorierende	und	49	Postdoktorierende	sind	beim	wissenschaftlichen	
Personal	mitenthalten.		

	
Abb.	4.7:	Personalbestand	(%	FTE)	nach	Funktionsgruppen	am	31.12.2021.	Die	Werte	aus	dem	
Vorjahr	(2020)	sind	in	Klammern	angegeben.	

Mitunter	bedingt	durch	die	Erhöhung	bei	der	Anzahl	der	Mitarbeitenden	nehmen	die	
Personalbezüge	per	31.12.2021	mit	58,5	Mio.	CHF	um	rund	2	Mio.	CHF	zu	(2020:	56,6	Mio.	CHF).	
Der	gesamte	Personalaufwand	beträgt	rund	72	Mio.	CHF	und	auf	Grund	einer	Abnahme	des	
Nettovorsorgeaufwands	geht	gegenüber	dem	Vorjahr	um	1,4	Mio.	CHF	zurück	(Kap	5.5.10,	
Anhang	Tab.	5.10).	

Die	Finanzierung	der	Mitarbeitenden	(ohne	Lernende)	erfolgt	mehrheitlich	(62,8	%)	über	die	
Trägerfinanzierung	mit	305,9	FTE	(2020:	282,3	FTE),	über	die	Forschungsbeiträge	des	Bundes	
mit	140,6	FTE	(2020:	154,6	FTE)	und	über	die	Forschungsbeiträge	von	Dritten	mit	40,6	FTE	
(2020:	39,4	FTE;	Tab.	4.3).	Die	Zunahme	des	wissenschaftlichen	und	technischen	Personals	bei	
den	Erstmitteln	und	der	Rückgang	bei	den	Zweitmitteln	kommen	hauptsächlich	wegen	der	
Umfinanzierung	der	Lawinenwarnung	zustande,	die	erstmals	im	2021	über	den	Finanzierungs-
beitrag	des	Bundes	vergütet	wurde	(Kap.	4.2,	Kap.	5.5.5,	Kap.	5.5.7).	Der	aus	Zweit-	und	

2021 2020

Kategorien AV FTE AV FTE AV FTE FTE	% AV FTE AV FTE AV FTE FTE	%

* Wissenschaftliches	Personal 207 187.6 123 101.4 330 289.0 57.8% 200 180.8 119 100.6 319 281.4 57.4%

Technische	Mitarbeitende 130 116.8 48 36.4 178 153.2 30.6% 127 115.5 47 36.1 174 151.6 30.9%

Administrative	Mitarbeitende 11 9.6 47 35.3 58 44.9 9.0% 11 9.7 46 33.6 57 43.3 8.8%

Lernende 9 9 4 4 13 13.0 2.6% 9 9 5 5 14 14.0 2.9%

Total 357 323 222 177.1 579 500.1 100.0% 347 315 217 175.3 564 490.3 100.0%

* davon	Postdoktorierende 28 25.3 21 18.6 49 43.9						 28 25.4 24 21.4 52 46.8						
* davon	Doktorierende 37 36.0 29 27.4 66 63.4						 35 34.6 31 30.2 66 64.8						

Männer Frauen Total Männer Frauen Total
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Drittmitteln	finanzierte	Anteil	der	Vollzeitäquivalente	hat	mit	37,2	%	(2020:	40,7	%)	gegenüber	
dem	Vorjahr	abgenommen.	

Tab.	4.3:	Anzahl	der	Vollzeitäquivalente	(FTE)	nach	Mittelherkunft	und	Funktionsgruppen	(ohne	
Lernende).	

	
Rund	54	%	(2020:	55	%)	der	Mitarbeitenden	(ohne	Lernende)	sind	in	einem	unbefristeten	
Anstellungsverhältnis	tätig.	260	Angestellte	(2020:	248)	haben	befristete	Verträge.	Die	
Lancierung	der	strategischen	Initiativen	wie	CERC,	BGB	und	Extremes	(Kap.	4.1.2)	führte	zu	
mehreren	Neuanstellungen	mit	befristeten	Verträgen.	Den	grössten	Anteil	an	befristeten	
Anstellungsverhältnissen	macht	das	wissenschaftliche	Personal	mit	rund	80	%	aus.	Hierzu	
gehören	die	Doktorierenden	und	Postdoktorierenden	sowie	Mitarbeitende,	die	beispielsweise	
aus	Zweit-	und	Drittmitteln	finanziert	werden.	Die	restlichen	Prozente	entfallen	auf	die	
technischen	und	administrativen	Mitarbeitenden,	die	in	befristeten	Projekten	tätig	sind.	

Das	Durchschnittsalter	der	Mitarbeitenden	(ohne	Lernende)	ist	leicht	gesunken	und	beträgt	42,8	
Jahre	per	Ende	2021	(2020:	43,5).	Bei	den	Frauen	beträgt	das	Durchschnittsalter	41,1	Jahre	
(2020:	41,4	Jahre)	und	bei	den	Männern	43,9	Jahre	(2020:	44,8).		

An	der	WSL	beträgt	der	Frauenanteil	2021	(ohne	Lernende)	gleich	wie	im	Vorjahr	über	alle	
Funktionsgruppen	hinweg	38,5	%.	Am	höchsten	liegt	der	Frauenanteil	im	administrativen	
Bereich	(Abb.	4.8).	Etwas	mehr	als	ein	Drittel	des	wissenschaftlichen	Personals	sind	Frauen,	im	
technischen	Bereich	sind	es	rund	ein	Viertel.	Diese	Werte	sind	gegenüber	dem	Vorjahr	
insgesamt	stabil	geblieben.	Der	Anteil	an	Frauen	in	Führungspositionen	(Direktion,	Forschungs-	
und	Facheinheitsleitende,	Gruppen-	und	Programmleitende)	konnte	2021	erhöht	werden	und	
liegt	bei	24,7	%	(2020:	23,4	%;	2019:	22,1	%;	2018:	20,3	%).	

	
Abb.	4.8:	Frauenanteil	(Anstellungsverhältnisse	in	%)	nach	Funktionsgruppen.	Absolute	Werte	
sind	in	Tab.	4.2	dargestellt.	

Funktionsgruppen Wissenschaftliches Technische	 Administrative Total
Personal Mitarbeitende Mitarbeitende

Mittelherkunft
Erstmittel 2021 154.3 108.0 43.6 305.9 62.8%
Finanzierungsbeitrag	des	Bundes 2020 143.9 96.8 41.6 282.3 59.3%

Zweitmittel 2021 105.8 34.5 0.3 140.6 28.9%
Forschungsförderung,	Ressortforschung 2020 108.4 44.9 1.3 154.6 32.5%
und	europäische	Forschungsprogramme

Drittmittel 2021 28.9 10.7 1.0 40.6 8.3%
Wirtschaftsorientierte	Forschung	sowie 2020 29.1 9.9 0.4 39.4 8.3%
Schenkungen	und	Legate

Total 2021 289.0 153.2 44.9 487.1 100.0%
2020 281.4 151.6 43.4 476.4 100.0%
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Der	Frauenanteil	an	der	WSL	ist	in	den	letzten	Jahren	kontinuierlich	leicht	angestiegen	und		
liegt	2021	bei	38,5	wie	auch	schon	im	Vorjahr	(Abb.	4.9).	In	diesem	Anteil	sind	alle	Personal-
kategorien	enthalten	mit	Ausnahme	der	Studierenden,	des	Aushilfspersonals	sowie	der	
Lernenden.		

	
Abb.	4.9:	Frauenanteil	(%	Anstellungsverhältnisse	und	%	FTE)	zwischen	2017	und	2021	(ohne	
Lernende).	

Der	Anteil	ausländischer	Mitarbeitender	hat	sich	mit	187	Personen	im	Verhältnis	zum	gesamten	
WSL-Personal	gegenüber	2020	(180)	leicht	erhöht	(Abb.	4.10)	und	beträgt	32,3	%	(2020:	
31,9	%).	Beim	wissenschaftlichen	Personal	beträgt	der	Ausländeranteil	rund	47	%	(2020:	46	%).	
144	Mitarbeitende	stammen	aus	EU-Ländern,	43	Mitarbeitende	aus	übrigen	Staaten.	Per	Ende	
2021	zählt	die	WSL	Mitarbeitende	aus	39	verschiedenen	Herkunftsländern.	In	den	Bereichen	
Technik	und	Administration	ist	mitunter	durch	die	Berücksichtigung	des	inländischen	Arbeits-
kräftepotenzials	sowie	der	seit	Juli	2018	gültigen	Stellenmeldepflicht	die	Anzahl	an	
ausländischen	Mitarbeitenden	gleichgeblieben.	

	
Abb.	4.10:	Anteil	der	ausländischen	Mitarbeitenden.	Die	Werte	aus	dem	Vorjahr	(2020)	sind	in	
Klammern	angegeben.	

Hinsichtlich	der	Sprachgemeinschaften	ist	Deutsch	die	Muttersprache	der	meisten	
Mitarbeitenden.	Der	Anteil	derjenigen,	die	Deutsch	als	Muttersprache	nennen,	beträgt	2021	
rund	80	%	(454	Personen)	und	sinkt	somit	im	Vergleich	zum	Vorjahr	(85	%,	477	Personen).	
Sieben	Mitarbeitende	sind	rätoromanischer	Muttersprache	oder	beherrschen	die	vierte	
Schweizer	Landessprache.	Die	Anzahl	Mitarbeitender	mit	französischer	Muttersprache	erhöht	
sich	auf	25	(2020:	22)	Personen.	Die	WSL	zählt	22	Mitarbeitende	mit	italienischer	(2020:	14)	
sowie	23	Mitarbeitende	mit	Englischer	Muttersprache	(2020:	15).	42	Personen	(2020:	36)	
verzeichnet	die	WSL	in	der	Kategorie	«andere	Sprachen».	
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2021	beschäftigte	die	WSL	13	Lernende	in	den	Berufen	Laborant/in	EFZ	Biologie	(3),	
Laborant/in	EFZ	Chemie	(3),	Elektroniker	EFZ	(1),	Informatiker	(3),	Koch	EFZ	(1),	Fachperson	
Betriebsunterhalt	(1),	Polymechaniker	(1).	Nebst	dem	Lehrstellenangebot	am	Hauptsitz	in	
Birmensdorf	bietet	die	WSL	auch	Lehrstellen	in	Davos	an	und	ist	damit	attraktive	Arbeitgeberin	
in	einer	wirtschaftlich	schwächeren	Region	der	Schweiz.	Von	den	13	Lernenden	sind	4	
beziehungsweise	rund	30	%	weiblich	(2020:	rund	36	%).	

Von	den	insgesamt	55	Austritten	im	Jahr	2021	sind	32	Mitarbeitende	(rund	58	%)	aufgrund	des	
Ablaufs	eines	befristeten	Arbeitsvertrages	ausgetreten.	Die	Fluktuationsrate	ohne	
Berücksichtigung	der	befristeten	Anstellungen	beträgt	4,1	%	(2020:	2,9	%).	Kündigungen	durch	
Arbeitnehmer	erfolgten	in	13	Fällen	(2020:	9).	2020	wurden	zudem	sieben	Mitarbeitende	
ordentlich	pensioniert	und	zwei	Personen	traten	auf	eigenen	Wunsch	vorzeitig	in	den	
Ruhestand.	Leider	musste	die	WSL	2021	von	einem	Mitarbeiter	Abschied	nehmen.	

4.3.2 Gender	Action	Plan	

Die	WSL	fördert	eine	Kultur	des	gegenseitigen	Respekts	und	der	Chancengleichheit,	in	der	alle	
Mitarbeitenden	konstruktiv	zusammenarbeiten,	um	ein	nicht	diskriminierendes	Arbeitsumfeld	
zu	schaffen.	Auf	der	Grundlage	des	2020	in	Kraft	getretenen	Gender	Action	Plan	(GAP)	hat	die	
WSL	2021	mehrere	Massnahmen	umgesetzt,	um	den	Frauenanteil	insbesondere	im	
Wissenschaftsbereich	sowie	in	Führungspositionen	zu	erhöhen.		

Der	aktuelle	WSL-GAP	wird	für	die	Planungsperiode	2021–2024	unter	Berücksichtigung	der	
aktualisierten	Gender-Strategie	2021	des	ETH-Bereichs	überarbeitet	und	erweitert.	
Massnahmen	wie	jährliche	Gespräche	mit	Führungskräften	zu	Diversity	&	Inclusion,	Eltern-
Coaching	und	Jobsharing	werden	in	den	GAP	aufgenommen	bzw.	als	bereits	bestehendes	
Angebot	weiterentwickelt.	Der	revidierte	GAP	wird	nach	einer	internen	Vernehmlassung	2022	
in	Kraft	treten.	

Aktivitäten	im	Jahr	2021	
Für	die	Besetzung	von	wissenschaftlichen	und	technischen	Stellen	mit	einer	Anstellungsdauer	
von	länger	als	einem	Jahr	in	den	Forschungseinheiten	wurden	gender-paritätische	
Rekrutierungsgremien	mit	jeweils	mindestens	vier	Mitgliedern,	davon	mindestens	zwei	Frauen	
und	zwei	Männern	an	der	WSL	eingesetzt.	Im	Jahr	2021	wurden	44	Rekrutierungen	mit	solchen	
Kommissionen	durchgeführt.	Dies	führte	zu	einer	annähernd	ausgewogenen	Rekrutierung	von	
Männern	und	Frauen	(Frauenanteil	von	rund	45	%).		

Die	WSL	führte	zusammen	mit	den	anderen	Institutionen	im	ETH-Bereich	Ende	2020	eine	
Lohngleichheitsanalyse	mit	dem	externen	Beratungsunternehmen	PwC	durch.	Die	2021	
veröffentlichten	Resultate	haben	ergeben,	dass	alle	Institutionen	des	ETH-Bereichs	die	Kriterien	
der	Lohngleichheit	nach	der	EQUAL-SALARY	Methodologie	erfüllen.		

Auch	in	diesem	Jahr	konnten	Doktorandinnen	und	Postdoktorandinnen	der	WSL	an	
Veranstaltungen	von	«Fix	the	Leaky	Pipeline»,	dem	Karriereförderprogramm	des	ETH-Bereichs,	
teilnehmen.	Das	Programm	bietet	Kurse,	Coaching	und	Einzel-Mentoring	sowie	die	Möglichkeit,	
eine	Peer-Mentoring-Gruppe	zu	bilden.	«CONNECT	–	Connecting	Women’s	Careers	in	Academia	
and	Industry»	ging	2021	in	die	dritte	Runde.	Das	Kickoff-Treffen	hat	an	der	WSL	stattgefunden.	

4.3.3 Förderung	des	wissenschaftlichen	Nachwuchses		

Die	Doktorierenden	und	Postdoktorierenden	leisten	einen	wesentlichen	Beitrag	zur	Forschung	
der	WSL.	Mit	verschiedenen	Massnahmen	unterstützt	die	WSL	den	wissenschaftlichen	
Nachwuchs.	Um	ein	kohärentes	Konzept	für	dessen	Förderung	zu	entwickeln,	führte	die	WSL	
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2021	eine	Gesamtevaluation	sämtlicher	Angebote	wie	Veranstaltungen,	Weiterbildungskurse	
und	Workshops	durch	und	wird	ein	Konzept	zur	Förderung	der	«Early	Career	Scientists»	
erarbeiten.	

Im	Jahr	2021	haben	zweitägige	Workshops	zum	«Self-Management	and	Personality	
Development»	sowie	zum	«Effective	Grant	Writing»	stattgefunden.	Zudem	hatten	Doktorierende	
der	WSL	Zugang	zu	den	online-Kursen	«Scientific	Writing	and	Publishing»	im	Rahmen	der	von	
Springer	Nature	angebotenen	«Nature	Master	Classes».	

Der	PhD-Club,	ein	selbstorganisiertes	Komitee,	war	trotz	Pandemie	aktiv.	Die	regelmässigen	
Coffee	Breaks	für	alle	Doktorierenden	zur	Vernetzung	über	die	eigene	Gruppe	hinaus	und	ein	
grösserer	Anlass	(«Autumn	Event»)	konnten	2021	stattfinden.	Darüber	hinaus	steht	den	
Doktorierenden	ein	wissenschaftlicher	PhD-Coach	zur	Seite,	der	im	Fall	von	konzeptionellen	
oder	strukturellen	Problemen	mit	der	Dissertation	eine	Drittmeinung	abgeben	oder	Prozess-
Unterstützung	bieten	kann	

4.3.4 Personalentwicklung		

Die	WSL	förderte	auch	2021	aktiv	den	kontinuierlichen	Bildungsprozess	ihrer	Mitarbeitenden	
mit	internen	und	externen	Kursen	und	unterstützt,	soweit	möglich	und	im	institutionellen	
Rahmen,	die	berufliche	Entwicklung	von	Mitarbeitenden	aus	allen	Arbeitsbereichen	der	WSL.		

Ein	zweitägiger	Pilot-Führungskurs	für	Gruppenleitende	wurde	2021	erfolgreich	durchgeführt.	
In	diesem	neuen	Kurs	werden	methodische	Ansätze	wie	Peer	Coaching	sowie	gute	Praxis	zum	
Thema	Führung	interaktiv	vermittelt.	Der	Kurs	folgt	einem	rollenden	System	mit	modularen	
thematischen	Ergänzungen	nach	Bedarf.	Weitere	Workshops	wie	Selbst-Marketing	und	
Verhandlungsführung	für	Wissenschaftlerinnen	haben	stattgefunden.	Zu	Finanzthemen	und	
beruflicher	Vorsorge	wurden	2021	das	Halbtages-Seminar	«Finanzplanung+45»	sowie	der	
Pensionierungsvorbereitungskurs	in	italienischer	Sprache	zum	ersten	Mal	durchgeführt.	

Neben	diesen	Kursen	wurden	weitere	individuelle	Aus-	und	Weiterbildungen	von	der	WSL	
unterstützt.	Auch	2021	konnten	WSL-Führungskräfte	am	gemeinsam	von	FHNW	
(Fachhochschule	Nordwestschweiz)	und	PSI	angebotenen	CAS-Programm	«Leadership	in	
Science»	teilnehmen.	

Darüber	hinaus	unterstützt	die	WSL	ihre	Mitarbeitenden	mit	Coaching-Angeboten.	Es	wurden	
verschiedene	individuelle	Coachings	und	Beratungen	2021	organisiert.	

4.3.5 Diversität	und	Integration	

Die	WSL	fördert	aktiv	eine	Kultur	von	Respekt	und	Inklusion	unter	allen	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeitern	mit	unterschiedlichen	Hintergründen.	Sie	veröffentlicht	regelmässig	Newsletters	
und	pflegt	ihren	Web-Auftritt,	um	die	Aktivitäten	und	das	Engagement	der	WSL	für	Diversität	
und	Chancengleichheit	sichtbar	zu	machen.	

Im	Jahr	2021	führte	die	WSL	eine	Auffrischungskampagne	der	2019	durchgeführten	Respekt-
Kampagne	durch,	um	das	Bewusstsein	für	Themen	wie	Mobbing,	Diskriminierung	und	sexuelle	
Belästigung	zu	schärfen.	Eine	Neuauflage	des	Verhaltenskodex	wurde	herausgegeben.	In	der	
Weiterbildung	der	Führungskräfte	wurden	die	Themen	«Diversity»	und	Respekt	anhand	von	
Beispielen	und	Fällen	thematisiert	und	diskutiert.	

Die	WSL	initiierte	das	Gründungstreffen	ihres	TechNet.	Das	TechNet	ist	ein	Netzwerk	von	
technischen	Angestellten	der	WSL	zum	Austausch	von	Ideen	und	Konzepten	und	zur	
gegenseitigen	Unterstützung.		
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2021	ermöglichte	die	WSL	verschiedene	Arbeitsversuche	zur	Wiedereingliederung	und	
unterstützte	Mitarbeitende	mit	physischen	und	psychischen	Leistungsminderungen	mit	
ausgebildeten	Job-Coaches	am	Arbeitsplatz.	

4.3.6 Individuelle	Beratung	und	Unterstützung	

Die	weisungsfreie	Beratungsstelle	wurde	2021	regelmässig	aufgesucht,	um	bei	Konflikten	
Unterstützung	zu	erhalten.	In	der	Regel	konnten	die	Fragestellungen	im	Gespräch	geklärt	und	
Strategien	entwickelt	werden,	sodass	die	Aufsuchenden	die	Probleme	selbst	lösen	konnten.	Nur	
in	seltenen	Fällen	war	eine	Mediation	oder	eine	anderweitige	Intervention	notwendig.	

Die	WSL	baute	ihr	Konfliktmanagement-System	2021	aus	und	erstellte	ein	Konzept	zur	
Früherkennung	von	Problemsituationen,	um	rechtzeitig	intervenieren	zu	können	und	so	
Eskalationen	weitestmöglich	zu	vermeiden.	

4.4 Immobilien,	Umwelt	und	Energie	

4.4.1 Strategie	und	Management	an	der	WSL		

Die	hohe	und	zuverlässige	Verfügbarkeit	der	Infrastruktur	für	Forschung	und	Wissenstransfer	
ist	die	massgebende	Grösse	welche	die	Instandhaltung	(Betrieb,	Wartung	und	Instandsetzung)	
und	die	dafür	notwendige	Investition	definiert.	Daraus	resultierten	die	gute	Bausubstanz	und	
die	Lebensdauer	der	Immobilien	und	Anlagen	können	wesentlich	verlängert	werden.	Nach	wie	
vor	stehen	die	energetische	Optimierung	der	Gebäude	und	Anlagen	im	Fokus.	Dazu	kommt	die	
Bündelung	der	Tätigkeitsfelder,	was	die	optimale	Nutzung	der	Räume	begünstigt.	

Wie	sich	die	Immobilien-Situation	der	WSL	präsentiert	ist	aus	der	STRATUS-Bewertung	und	
dem	Bericht	«Räumlich-finanzielle	Gesamtkonzept»	RFGK	ersichtlich.	Die	STRATUS-Bewertung	
wird	jährlich	revidiert,	im	Jahr	2020	wurde	der	RFGK-Bericht	für	die	Periode	2021	bis	2024	
überarbeitet	und	aktualisiert.	Mit	dem	mittel-	und	langfristigen	Ausblick	werden	dabei	jeweils	
die	Eckdaten	der	Immobilien-	und	Investitions-Planung	bis	ins	Jahr	2032	skizziert.	Der	RFGK-
Bericht	wurde	von	der	Direktion	und	dem	ETH-Rat	2021	genehmigt.	

Die	WSL	ist	eine	Forschungsinstitution,	die	sich	mit	Nachhaltigkeit	befasst.	Deshalb	ist	es	der	
Organisation	ein	besonderes	Anliegen,	mit	den	vorhandenen	Ressourcen	sorgsam	umzugehen,	
die	Umweltbelastung	zu	überwachen	und	den	ökologischen	Fussabdruck	laufend	zu	optimieren.	
Die	WSL	machte	mit	bei	RUMBA,	dem	Ressourcen-	und	Umweltmanagement	der	Bundesver-
waltung,	und	erfasst	die	Umweltdaten	weiterhin	in	einer	RUMBA-kompatiblen	Weise.	Zusätzlich	
hat	die	WSL	eine	freiwillige	Zielvereinbarung	mit	der	Energieagentur	der	Wirtschaft	(EnAW)	zu	
Klimaschutz	und	Energieeffizienz	mit	verbindlichen	Zielen	abgeschlossen.	Weiter	nimmt	die	
WSL	als	Institution	des	ETH-Bereichs	an	«Vorbild	Energie	und	Klima»	des	Bundes	teil	und	hat	
sich	verpflichtet,	ihre	Energieeffizienz	zu	steigern	und	eine	Vielzahl	von	Massnahmen	
umzusetzen.	

Um	ihren	Verpflichtungen	in	den	Bereichen	Umwelt	und	Energie	nachzukommen,	betreibt	die	
WSL	ein	Umweltmanagementsystem.	Damit	werden	die	Umweltleistungen	regelmässig	
analysiert,	die	betroffenen	Prozesse	optimiert,	messbare	Ziele	gesetzt	und	Erfolgskontrollen	
durchgeführt.	Die	Umweltgruppe	der	WSL	unterstützt	den	Umweltbeauftragten	der	WSL	bei	der	
Erhebung	von	Messdaten,	der	Formulierung	und	Durchführung	von	Massnahmen,	der	
Nachhaltigkeits-Berichterstattung	und	der	Motivation	der	Mitarbeitenden.		
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4.4.2 Umsetzung:	laufende	und	realisierte	Projekte	2021	

In	Birmensdorf	konnte	ein	Projekt-Wettbewerb	für	den	Ersatzneubau	des	Werkstattgebäudes	
durchgeführt	werden.	Eine	Jury	aus	externen	und	internen	Beteiligten	hat	aus	sechs	spannenden	
Projekten	noch	vor	dem	Jahresende	ein	Siegerprojekt	gekürt.	Es	ist	geplant,	das	Gebäude	bis	
2024	fertig	zu	stellen.	Das	Projekt	für	den	Neubau	des	Casa-Gebäudes	musste	wegen	
ungenügender	Projekteingaben	und	zu	hoher	Investitionskosten	abgebrochen	werden.	Nach	
dem	Neubau	des	Werkstattgebäudes	wird	die	Situation	neu	beurteilt	und	entschieden	wie	das	
Gebäude	weiter	genutzt	wird.	

Weitere	kleinere	Projekte	konnten	2021	in	Birmensdorf	gestartet	oder	abgeschlossen	werden.	
So	sind	in	einigen	Räumen	Trennwände	eingebaut	worden,	um	eine	idealere	Nutzung	sicher-
zustellen,	der	Regensimulator	im	Laborgebäude	wurde	demontiert,	damit	der	Raum	für	
Arbeitsplätze	genutzt	werden	kann	und	in	einem	grossen	Sitzungsraum	wurden	Bodenbeläge	
und	Mobiliar	ersetzt.	Während	der	Wartungsphase	des	Sicherheitsbereichs	des	Pflanzen-
schutzlabors	wurden	die	Fassade	geöffnet	und	grosse	Klimabrutschränke	in	das	Gebäude	
eingebracht.	Im	Raum	der	Bibliothek	wurde	eine	neue	Arbeits-Platz-Welt	geplant.		

Am	13.	Juli	2021	hat	ein	verheerender	Sturm	in	der	Region	Zürich	beträchtliche	Schaden	an	der	
Umgebung	des	WSL-Areals	und	an	Forschungsanlagen	angerichtet.	Die	Instandsetzung	wird	sich	
bis	in	2022	hinziehen.	Glücklicherweise	sind	die	Gebäude	weitgehend	verschont	geblieben.	

In	Davos	am	SLF	wurde	im	Mai	2021	mit	dem	Abbruch	des	alten	Werkstatt-	und	Laborgebäudes	
begonnen	(Abb.	4.11).	Im	Sommer	startete	dann	der	Ersatzneubau.	Bis	Ende	Jahr	konnte	die	
Gebäudehülle	geschlossen	werden,	so	dass	mit	dem	Innenausbau	während	des	Winters	gestartet	
werden	konnte.	Der	geplante	Fertigstellungstermin	ist	August	2022.	Die	Fundamente	für		
die	E-Ladestationen	auf	dem	neuen	Parkareal	wurden	für	die	Montage	vorbereitet.	Die	Fertig-
stellung	ist	im	Frühling	2022	geplant.	
	

	 	
	
Abb.	4.11:	Abbruch	des	alten	Werkstatt-	und	Laborgebäudes	(links)	und	Ersatzneubau	(rechts)	
am	SLF	

Im	neuen	Kleid	wurde	der	WSL-Umweltbericht	2018–2020	unter	
www.wsl.ch/umweltmanagement	2021	veröffentlicht.	Er	berücksichtigt	erstmals	auch	die	
detaillierten	Treibhausgas-Emissionen	nach	Scopes.	Wegen	der	Pandemie	konnten	bisher	die	
Auswirkungen	der	neuen	Reisebestimmungen	auf	die	Treibhausgas-Emissionen	nicht	evaluiert	
werden.	

Im	Oktober	2021	führte	die	WSL-Umweltgruppe	zusammen	mit	den	Kantinen	eine	Nachhaltig-
keitswoche	durch.	Dabei	wurde	aufgezeigt,	wie	gross	die	Treibhausgas-Emissionen	durch	
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bestimmte	Lebensmittel	oder	ganze	Menüs	ausfallen,	und	welchen	Einfluss	die	Mitarbeitenden	
durch	eine	bewusste	Menü-Auswahl	ausüben	können.	

Eine	Umfrage	bei	den	WSL-Mitarbeitenden	zum	Thema	Mobilität	ergab	wichtige	Erkenntnisse,	
welche	zu	einem	Mobilitäts-Konzept	für	die	WSL	Birmensdorf	massgeblich	beitragen.	
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5	 Finanzbericht	
Rundungsdifferenzen:	Die	Summe	der	in	diesem	Dokument	ausgewiesenen	Zahlen	stimmt	
möglicherweise	nicht	genau	mit	den	in	den	Tabellen	dargestellten	Gesamtbeträgen	überein.	
Veränderungen	werden	anhand	nicht	gerundeter	Zahlen	berechnet	und	können	von	einem	Wert	
abweichen,	der	auf	den	in	den	Tabellen	dargestellten	gerundeten	Werten	basiert.	

5.1	 Erfolgsrechnung	
Tabelle	5.1:	Erfolgsrechnung		

	
	

	

	

	

TCHF Anhang 2021 2020 Veränderung 
absolut

Finanzierungsbeitrag des Bundes 4                  58’849       57’920       928                   

Beitrag an Unterbringung 5                  3’623         3’912         -289                 

Trägerfinanzierung  62’472       61’832       639                   

Studiengebühren, Weiterbildung 6                  114             43               71                     

Schweizerischer Nationalfonds (SNF) 6’721         7’062         -341                 

Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) 319             561             -242                 

Forschung Bund (Ressortforschung) 13’456       15’426       -1’970              

EU-Forschungsrahmenprogramme (EU-FRP) 1’067         1’423         -356                 

Wirtschaftsorientierte Forschung (Privatwirtschaft) 130             83               47                     

Übrige projektorientierte Drittmittel (inkl. Kantone, 
Gemeinden, internationale Organisationen)

3’479         3’315         164                   

Forschungsbeiträge, -aufträge und wissenschaftliche 
Dienstleistungen

7                  25’172       27’870       -2’698              

Schenkungen und Legate 8                  41               26               15                     

Übrige Erträge 9                  2’561         2’219         342                   

Operativer Ertrag 90’360       91’990       -1’630              

Personalaufwand 10               71’981       73’333       -1’352              

Sachaufwand 11               18’821       17’995       826                   

Abschreibungen 18, 19 1’589         1’656         -67                    

Transferaufwand 12               1’171         1’308         -137                 

Operativer Aufwand 93’562       94’292       -730                 

Operatives Ergebnis -3’202        -2’302        -900                 

Finanzergebnis 13               -54              -2                -52                    

Ergebnis von assoziierten Einheiten und Joint Ventures -              -              -                    

Jahresergebnis -3’256        -2’304        -952                 
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5.2	 Bilanz	
Tabelle	5.2:	Bilanz		

 
	
* Die Werte 2020 stimmen nicht mit den im Finanzbericht 2020 veröffentlichten Werten überein. Sie wurden aufgrund   
   der rückwirkenden Anpassung der Bilanzierung und Erfassung bei den in 2021 neu definierten Reservekategorien       
   angepasst. Siehe Anhang 2 Abschnitt «Anpassung der Vorjahreswerte (Restatement)». Zudem mussten 0,9 Mio. CHF  
   von Reserven ohne Zweckbindung zu Reserven mit interner Zweckbindung umklassifiziert werden.  
	

TCHF Anhang 31.12.2021 31.12.2020
Veränderung 

absolut

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 14 40’481         49’363         -8’882          

Kurzfristige Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 15 21’672         20’093         1’579           

Kurzfristige Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 15 647              563               84                

Kurzfristige Finanzanlagen und Darlehen 19 42’445         37’945         4’500           

Vorräte 16 -               -                -               

Aktive Rechnungsabgrenzungen 17 422              416               6                  

Total Umlaufvermögen 105’666      108’379       -2’713          

Anlagevermögen
Sachanlagen 18 10’327         9’686           641              

Immaterielle Anlagen  -               -                -               

Langfristige Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 15 19’638         22’863         -3’225          

Langfristige Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen  -               -                -               

Beteil igungen an assoziierten Einheiten und Joint Ventures  -               -                -               

Langfristige Finanzanlagen und Darlehen 19 5                   -                5                  

Kofinanzierungen  -               -                -               

Total Anlagevermögen 29’970         32’549         -2’579          

Total Aktiven 135’636      140’928       -5’292          

Fremdkapital
Laufende Verbindlichkeiten 20 5’164           6’042           -878             

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  -               -                -               

Passive Rechnungsabgrenzungen 21 2’600           2’448           152              

Kurzfristige Rückstellungen 22 4’997           4’773           224              

Kurzfristiges Fremdkapital 12’761         13’263         -502             

Zweckgebundene Drittmittel 24 57’231         58’616         -1’385          

Langfristige Finanzverbindlichkeiten  -               -                -               

Nettovorsorgeverpflichtungen 23 22’840         36’403         -13’563        

Langfristige Rückstellungen 22 2’917           2’984           -67               

Langfristiges Fremdkapital 82’988         98’003         -15’015        

Total Fremdkapital 95’749         111’266       -15’517        

Eigenkapital
Bewertungsreserven 25 13’646         598               13’048         

Reserven aus assoziierten Einheiten  -               -                -               

Schenkungen, Zuwendungen, Kofinanzierungen* 266              256               10                

Reserven mit interner Zweckbindung* 34’682         30’440         4’242           

Reserven ohne Zweckbindung* 27’070         35’139         -8’068          

Bilanzüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) -35’778       -36’771        993              

Total Eigenkapital 39’886         29’662         10’224         

Total Passiven 135’636      140’928       -5’292          
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5.3	 Eigenkapitalnachweis	
Tabelle	5.3:	Eigenkapitalnachweis		
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5.4	 Geldflussrechnung	
Tabelle	5.4:	Geldflussrechnung		

	

	 	

TCHF Anhang 2021 2020 Veränderung 
absolut

Geldfluss aus operativer Tätigkeit

Jahresergebnis -3’256      -2’302    -954              

Abschreibungen 18 1’589       1’656     -67                

Ergebnis von assoziierten Einheiten und Joint Ventures  -           -          -                

Finanzergebnis nicht geldwirksam  -           -          -                

Veränderung des Nettoumlaufvermögens  -1’962      5’114     -7’076           

Veränderung der Nettovorsorgeverpflichtung 23 -515         3’307     -3’822           

Veränderung der Rückstellungen 22 157          213         -56                

Veränderung der langfristigen Forderungen 15 3’225       12’894   -9’669           

Veränderung der zweckgebundenen Drittmittel 24 -1’385      -16’162  14’777          

Umgliederungen und sonstiger nicht l iquiditätswirksamer Erfolg  56             -          56                 

Geldfluss aus operativer Tätigkeit -2’091      4’718     -6’809           

Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Investitionen
Zugänge von Sachanlagen 18 -2’286      -1’636    -651              

Zugänge von immateriellen Anlagen  -           -          -                

Zugänge Kofinanzierung  -           -          -                

Zugänge Darlehen  -           -          -                

Zugänge kurz- und langfristige Finanzanlagen 19 -4’505      -5’000    495               

Total Investitionen -6’791      -6’636    -156              

Desinvestitionen
Abgänge von Sachanlagen  -           -          -                

Abgänge von immateriellen Anlagen  -           -          -                

Abgänge Kofinanzierung  -           -          -                

Abgänge Darlehen  -           -          -                

Abgänge kurz- und langfristige Finanzanlagen  -           -          -                

Total Desinvestitionen -           -          -                
Erhaltene Dividendenzahlungen von assoziierten 
Einheiten und Joint Ventures

 -           -          -                

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -6’791      -6’636    -156              

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Aufnahme von kurzfristigen und langfristigen 
Finanzverbindlichkeiten

 -           -          
-                

Rückzahlung von kurzfristigen und langfristigen 
Finanzverbindlichkeiten

 -           -          
-                

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -           -          -                

Total Geldfluss -8’882      -1’918    -6’964           

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen Anfang Periode 14 49’363     51’280   -1’917           

Total Geldfluss -8’882      -1’918    

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen Ende Periode 14 40’481     49’362   -8’882           
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5.5	 Anhang	

5.5.1	Geschäftstätigkeit	

Zum	ETH-Bereich	gehören	die	beiden	Eidgenössischen	Technischen	Hochschulen	ETH	Zürich	
und	EPFL	sowie	die	vier	Forschungsanstalten	Paul	Scherrer	Institut	(PSI),	Eidgenössische	
Forschungsanstalt	für	Wald,	Schnee	und	Landschaft	(WSL),	Eidgenössische	Materialprüfungs-	
und	Forschungsanstalt	(Empa)	und	Eidgenössische	Anstalt	für	Wasserversorgung,	
Abwasserreinigung	und	Gewässerschutz	(Eawag).	Die	sechs	Institutionen	sind	öffentlich-
rechtliche	Anstalten	des	Bundes	mit	Rechtspersönlichkeit.	Zum	ETH-Bereich	gehören	weiter	der	
Rat	der	Eidgenössischen	Technischen	Hochschulen	(ETH-Rat)	als	strategisches	Führungs-	und	
Aufsichtsorgan	sowie	die	ETH-Beschwerdekommission	als	unabhängiges	Beschwerdeorgan.	

Die	Eidgenössische	Forschungsanstalt	für	Wald,	Schnee	und	Landschaft	WSL	ist	eine	
Forschungsanstalt	des	ETH-Bereiches.	Neben	dem	Hauptsitz	in	Birmensdorf	und	dem		
WSL-Institut	für	Schnee-	und	Lawinenforschung	SLF	in	Davos	fördern	Aussenstellen	in	
Lausanne	und	Cadenazzo	sowie	in	Sitten	lokale	Synergien	und	den	Dialog	mit	der	Praxis.	

Die	WSL	befasst	sich	mit	der	Nutzung	und	Gestaltung	sowie	dem	Schutz	von	naturnahen	und	
urbanen	Lebensräumen.	Sie	erarbeitet	Beiträge	und	Lösungen,	damit	der	Mensch	Landschaften	
und	Wälder	verantwortungsvoll	nutzt	und	mit	Naturgefahren,	wie	sie	insbesondere	in	
Gebirgsländern	auftreten,	umsichtig	umgehen	kann.	Die	WSL	nimmt	in	diesen	Forschungs-
gebieten	einen	internationalen	Spitzenplatz	ein	und	liefert	Grundlagen	für	eine	nachhaltige	
Umweltpolitik	in	der	Schweiz.	Ihre	Geschäftstätigkeit	im	Jahre	2021	ist	im	Geschäftsbericht	
Kapitel	4	erläutert.		

Steuerung	und	Berichterstattung	der	WSL	
Die	politische	Führung	des	ETH-Bereichs	nehmen	das	Parlament	und	der	Bundesrat	wahr.	Die	
politischen	Behörden	geben	die	Leistungsstandards	(aktuell:	strategische	Ziele	des	Bundesrates	
für	den	ETH-Bereich	2021–2024)	und	die	finanziellen	Eckwerte	vor.	Als	Leistungserbringer	ist	
der	ETH-Bereich	verantwortlich,	dass	die	Vorgaben	umgesetzt	werden.	Der	ETH-Bereich	
untersteht	zudem	der	parlamentarischen	Oberaufsicht.	Die	strategische	Führung	des	ETH-
Bereichs	nimmt	der	ETH-Rat	wahr,	die	operative	Führung	der	WSL	obliegt	der	Direktorin.	Die	
Governance	der	WSL	ist	im	Geschäftsbericht	Kapitel	3	erläutert.		

Gesetz	und	Leistungsauftrag	verpflichten	die	WSL	zur	periodischen	Berichterstattung	über	den	
Fortschritt	bei	der	Zielerreichung,	den	Zustand	der	Immobilien,	das	Personal	und	die	Finanzen.	
Dazu	unterbreitet	die	WSL	dem	ETH-Rat	jährlich	einen	Geschäftsbericht,	der	zugleich	Zusatz-
dokumentation	für	die	Behandlung	der	Rechnung	im	Parlament	und	Kommunikations-
instrument	gegenüber	der	Öffentlichkeit	ist.	

5.5.2	Grundlagen	der	Rechnungslegung	

Bei	diesem	Abschluss	handelt	es	sich	um	einen	Einzelabschluss	mit	der	Berichtsperiode	vom		
1.	Januar	2021	bis	31.	Dezember	2021.	Bilanzstichtag	ist	der	31.	Dezember	2021.	Die	Bericht-
erstattung	erfolgt	in	Schweizer	Franken	(CHF).	Alle	Zahlen	werden,	sofern	nicht	anders	
aufgeführt,	in	Tausend	Franken	(TCHF)	dargestellt.	

Rechtsgrundlagen	
Die	Rechnungslegung	der	Eidgenössischen	Forschungsanstalt	für	Wald,	Schnee	und	Landschaft	
(WSL)	stützt	sich	auf	folgende	Rechtsgrundlagen	(inkl.	Weisungen	und	Reglemente)	in	der	im	
Abschlussjahr	gültigen	Fassung:	
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• Bundesgesetz	vom	04.10.1991	über	die	Eidgenössischen	Technischen	Hochschulen	
(ETH-Gesetz;	SR	414.110)	

• Verordnung	vom	19.11.2003	über	den	Bereich	der	Eidgenössischen	Technischen	
Hochschulen	(Verordnung	ETH-Bereich;	SR	414.110.3)	

• Verordnung	vom	05.12.2014	über	das	Finanz-	und	Rechnungswesen	des	ETH-Bereichs	
(SR	414.123)	

• Rechnungslegungshandbuch	für	den	ETH-Bereich	(Version	6.6)	

Rechnungslegungsstandard	
Die	Jahresrechnung	der	WSL	wurde	in	Übereinstimmung	mit	den	International	Public	Sector	
Accounting	Standards	(IPSAS)	erstellt.	Die	zugrundeliegenden	Rechnungslegungsvorschriften	
sind	in	der	Weisung	Rechnungslegungshandbuch	für	den	ETH-Bereich	festgelegt	(Art.	34	
Weisungen,	Verordnung	über	das	Finanz-	und	Rechnungswesen	des	ETH-Bereichs,	SR	414.123).	

Im	Berichtsjahr	wurden	keine	neuen	Standards	angewendet.	

Veröffentlichte,	aber	noch	nicht	angewendete	IPSAS		
Bis	zum	Bilanzstichtag	wurde	nachfolgende	IPSAS	veröffentlicht:	

Standard	 Titel	 	 	 	 	 	 	 Inkraftsetzung	

Diverse	 Änderungen	an	den	IPSAS,	2019		 	 	 01.01.2023	
IPSAS	41	 Finanzinstrumente	(ersetzt	IPSAS	29)	 	 01.01.2023	
IPSAS	42	 Sozialleistungen	 	 	 	 	 01.01.2023	

Die	vorgängig	aufgeführten	Standards	und	Änderungen	an	den	IPSAS	werden	in	der	
vorliegenden	Jahresrechnung	nicht	frühzeitig	angewendet.	Der	ETH-Bereich	analysiert	die	
Auswirkungen	auf	seine	Berichterstattung	systematisch.	Zum	heutigen	Zeitpunkt	werden	keine	
wesentlichen	Auswirkungen	auf	die	Jahresrechnung	erwartet.	Es	gibt	keine	weiteren	
Änderungen	oder	Interpretationen,	die	noch	nicht	verpflichtend	sind	und	die	eine	wesentliche	
Auswirkung	auf	die	WSL	hätten.	

IPSAS	41	führt	Änderungen	in	der	Bewertung,	Klassifizierung	und	Wertberechtigung	von	
Finanzinstrumenten	ein.	Die	WSL	erwartet	keine	wesentlichen	Auswirkungen	aus	der	
Umgliederung	sowie	Anwendung	der	neuen	Bewertungsregeln.	Aufgrund	der	Einführung	des	
neuen	Wertminderungsmodells	nach	IPSAS	41	ist	ein	leichter	Anstieg	der	Wertberechtigungen	
auf	Forderungen	absehbar.	Die	WSL	plant	eine	vorzeitige	Umsetzung	per	1.	Januar	2022	(ohne	
Anpassung	der	Vorjahreszahlen).	Es	gibt	keine	weiteren	Änderungen	oder	Interpretationen,	die	
noch	nicht	verpflichtend	anzuwenden	sind	und	die	eine	wesentliche	Auswirkung	auf	die	WSL	
hätten.	

Anpassung	der	Vorjahreswerte	(Restatement)		
Im	Berichtsjahr	wurde	eine	Anpassung	der	Struktur	und	Bilanzierung	des	Eigenkapitals	
vorgenommen,	um	den	Unterschied	zwischen	extern	zweckbestimmten	Reserven	und	intern	
zweckgebundenen	Reserven	zu	verdeutlichen.	Mit	diesen	Anpassungen	wird	auf	die	
Bedürfnisse	des	Eigners	eingegangen.	Die	Mittel	in	der	Kategorie	«Schenkungen,	Zuwendungen	
und	Kofinanzierungen»	sind	insbesondere	extern	zweckbestimmt.	Die	erhaltenen	Mittel	
werden	gemäss	den	Vorgaben	der	Zuwendungsgeber	eingesetzt.	
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Anhang	Tab.	1:	Restatement	des	Eigenkapitals	WSL	per	1.	Januar	2020	

	

5.5.3	Grundsätze	der	Bilanzierung	und	Bewertung	

Die	Bilanzierungs-	und	Bewertungsgrundsätze	leiten	sich	aus	den	Grundlagen	der	Rechnungs-
legung	ab.	Die	Jahresrechnung	vermittelt	ein	Bild	der	tatsächlichen	Vermögens-,	Finanz-	und	
Ertragslage	der	WSL	(«True	and	Fair	View»)	mit	einem	periodengerechten	Ausweis	von	
Erträgen	und	Aufwänden	(«Accrual	Accounting»).	

Die	WSL	erstellt	die	Jahresrechnung	mit	Bilanz,	Erfolgsrechnung,	Geldflussrechnung,	
Eigenkapitalnachweis	und	Anhang.		

Der	Abschluss	basiert	auf	historischen	Anschaffungswerten.	Ausnahmen	von	dieser	Regel	sind	
in	den	nachfolgenden	Rechnungslegungsgrundsätzen	beschrieben.	

Die	Jahresrechnung	der	WSL	fliesst	in	die	konsolidierte	Jahresrechnung	des	ETH-Bereichs	ein.	

Währungsumrechnung	
Transaktionen	in	Fremdwährungen	werden	mit	dem	zum	Zeitpunkt	der	Transaktion	gültigen	
Wechselkurs	umgerechnet.	Als	Transaktionsdatum	gilt	das	Datum,	zu	dem	die	Transaktion	
erstmals	zu	erfassen	ist.	

Am	Bilanzstichtag	werden	monetäre	Positionen	in	Fremdwährungen	zum	Stichtagskurs	und	
nicht	monetäre	Positionen	mit	dem	Kurs	vom	Tag	der	Transaktion	umgerechnet.	Daraus	
resultierende	Währungsumrechnungsdifferenzen	werden	im	Finanzertrag	bzw.	-aufwand	
erfasst.						
	

	

	

	

TCHF
31.12.2019/ 

1.01.2020
(veröffentlicht)

Anpassung aufgrund 
von Änderung der 

Grundsätze der 
Rechnungslegung

Anpassungen 
aufgrund Fehler 

Vorjahre

01.01.2020
(angepasst)

Eigenkapital
Bewertungsreserven -48’549                 -                               -                           -48’549               
Reserven aus assoziierten Einheiten -                         -                               -                           -                       
Schenkungen und Legate 158                        -158                             -                           -                       
Reserve Lehre und Forschung 15’882                  -15’882                       -                           -                       
Reserve Infrastruktur und Verwaltung -                         -                               -                           -                       
Freie Reserven 48’554                  -48’554                       -                           -                       
Kofinanzierungen -                         -                               -                           -                       
Schenkungen, Zuwendungen, Kofinanzierungen* -                         256                              -                           256                      
Intern zweckgebundene Reserven für Lehre und Forschung** -                         15’882                        -                           15’882                 
Intern zweckgeb. Reserven Infrastruktur und Verwaltung** -                         -                               -                           -                       
Reserven ohne Zweckbindung*** -                         48’456                        -                           48’456                 
Bilanzüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) -33’226                 -                               -                           -33’226               
Total Eigenkapital -17’181                 -                               -                           -17’181               

*      Setzt sich zusammen aus den Schenkungen und Legate, der Kofinanzierungen und einzelner Posten aus den Reserven 
        Lehre und Forschung sowie Infrastruktur und Verwaltung und den freien Reserven. 

**   Entspricht den ehemaligen Positionen Reserve Lehre und Forschung sowie Infrastruktur und Verwaltung abzüglich der 
       umgegliederten Posten in die Schenkungen/Zuwendungen/Kofinanzierungen, zuzüglich der umgegliederten Posten 
       aus den freien Reserven

*** Entspricht den ehemals freien Reserven abzüglich die umgegliederten Posten in die anderen Kategorien
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Die	wichtigsten	Währungen	und	deren	Umrechnungskurse	sind:	

Anhang	Tab.	2:	Wichtigste	Wechselkurse	

	
	

Erfassung	von	Erträgen	
Jeder	Mittelzufluss	einer	Einheit	wird	dahingehend	beurteilt,	ob	es	sich	um	eine	Transaktion	mit	
zurechenbarer	Gegenleistung	(IPSAS	9)	oder	um	eine	Transaktion	ohne	zurechenbare	
Gegenleistung	(IPSAS	23)	handelt.	Liegt	eine	zurechenbare	Gegenleistung	(IPSAS	9)	vor,	wird	
der	Ertrag	grundsätzlich	zum	Zeitpunkt	der	Lieferung	und	Leistung	verbucht.	Bei	Projekt-
verträgen	wird	die	noch	nicht	erbrachte	Leistungsverpflichtung	dem	Fremdkapital	zugeordnet.	
Der	Ertrag	wird	aufgrund	des	Projektfortschritts,	gestützt	auf	die	in	der	Berichtsperiode	
angefallenen	Kosten,	abgerechnet	und	ausgewiesen.	

Im	Falle	einer	Transaktion	ohne	zurechenbare	Gegenleistung	(IPSAS	23)	ist	zu	unterscheiden,	ob	
eine	Leistungs-	oder	Rückzahlungsverpflichtung	vorhanden	ist	oder	nicht.	Liegt	eine	solche	
Verpflichtung	vor,	wird	der	entsprechende	Betrag	bei	Vertragsabschluss	als	Fremdkapital	
verbucht	und	gemäss	Projektfortschritt	auf	Basis	der	verbrauchten	Ressourcen	ertragswirksam	
aufgelöst.	

Liegt	weder	eine	entsprechende	Gegenleistung	noch	eine	Leistungs-	oder	Rückzahlungsver-
pflichtung	gemäss	IPSAS	23	vor,	wie	dies	in	der	Regel	bei	Zuwendungen	der	Fall	ist,	wird	der	
Ertrag	im	Berichtsjahr	vollumfänglich	erfolgswirksam	verbucht	und	das	Nettovermögen	
bzw. Eigenkapital	einer	Einheit	entsprechend	erhöht.	
	

Die	Erträge	werden	wie	folgt	strukturiert:	

Trägerfinanzierung	
Die	vom	Bund	bzw.	Parlament	gesprochenen	Beiträge	an	den	ETH-Bereich	umfassen	den	
Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	und	den	Unterbringungsbeitrag	des	Bundes.	Beide	
Ertragsarten	werden	als	Transaktion	ohne	zurechenbare	Gegenleistung	(IPSAS	23)	qualifiziert.	

Die	Beiträge	des	Bundes	werden	im	Jahr	der	Entrichtung	erfasst.	Nicht	verwendete	Mittel	des	
Finanzierungsbeitrags	des	Bundes	führen	zu	Reserven	im	Eigenkapital.	

Der	Unterbringungsbeitrag	entspricht	dem	Unterbringungsaufwand,	dessen	Höhe	einer	
kalkulatorischen	Miete	für	die	von	der	WSL	genutzten	Gebäude	im	Eigentum	des	Bundes	
entspricht.	Der	Unterbringungsaufwand	wird	als	Teil	des	Sachaufwands	ausgewiesen.	

Studiengebühren,	Kostenbeiträge	für	Weiter-	und	Fortbildung	
Erträge	aus	Studiengebühren,	Kostenbeiträge	für	Weiter-	und	Fortbildung	sowie	aus	
Verwaltungsgebühren	werden	als	Transaktion	mit	zurechenbarer	Gegenleistung	(IPSAS	9)	

  
Währung Einheit 31.12.2021 31.12.2020 2021 2020

EUR 1                   1.0359 1.0817 1.0810 1.0705
USD 1                   0.9107 0.8840 0.9143 0.9381
GBP 1                   1.2332 1.2097 1.2575 1.2039
JPY 1’000           7.9230 8.5680 8.3260 8.7890
SGD 1                   0.6764 0.6698 0.6803 0.6802

Stichtagskurs per Durchschnittskurs
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qualifiziert.	Grundsätzlich	werden	die	Erträge	zum	Zeitpunkt	der	Lieferung	und	Leistungs-
erbringung	verbucht	und	abgegrenzt.	

Forschungsbeiträge,	-aufträge	und	wissenschaftliche	Dienstleistungen	
Der	WSL	fliessen	von	verschiedenen	Geldgebern	projektbezogene	Beiträge	zu,	mit	dem	Ziel,	die	
Lehre	und	Forschung	zu	fördern.	Bei	Projektfinanzierungen	handelt	es	sich	überwiegend	um	
mehrjährige	Vorhaben.	Je	nach	Charaktereigenschaft	der	Beiträge	werden	diese	als	Transaktion	
mit	oder	ohne	zurechenbare	Gegenleistung	klassifiziert.		

Schenkungen	und	Legate	
Erträge	aus	Schenkungen	und	Legaten	werden	als	Transaktionen	ohne	zurechenbare	Gegenleistung	
(IPSAS	23)	qualifiziert.	Zuwendungen	ohne	bedingtes	Rückzahlungsrisiko	werden	in	der	Regel	bei	
Vertragsunterzeichnung	in	vollem	Umfang	als	Ertrag	erfasst.	

Zu	den	Schenkungen	gehören	auch	die	In-kind-Leistungen,	die	wie	folgt	unterschieden	werden:	

• Naturalleistungen	(Goods	In-kind)	werden	zum	Zeitpunkt	der	Vertragsunterzeichnung	
erfasst	und	gemäss	den	geltenden	Vorschriften	aktiviert.		

• Erhaltene	Nutzungsrechte	von	Vermögenswerten	(Donated	Rights)	im	Sinne	eines	
operativen	Leasings	werden	als	Aufwand	und	Ertrag	verbucht,	diejenigen	im	Sinne	eines	
Finanzierungsleasings	werden	bei	Vertragsabschluss	zum	Verkehrswert	(Fair	Value)	
bewertet,	sofern	bekannt,	und	über	die	Nutzungsdauer	abgeschrieben.	Bei	Vorliegen	
einer	Leistungsverpflichtung	wird	ein	Passivum	angesetzt	und	der	Ertrag	jährlich	
gemäss	der	erhaltenen	Leistungen	realisiert.	Liegt	keine	Leistungsverpflichtung	vor,	
wird	der	Ertrag	bei	Aktivierung	des	Anlageguts	im	Ganzen	realisiert.		

• Erhaltene	Sach-	und	Dienstleistungen	(Services	In-kind)	werden	nicht	verbucht,	sondern	
–	falls	wesentlich	–	im	Anhang	ausgewiesen	und	kommentiert.	

Aufgrund	der	hohen	Anzahl	und	der	Schwierigkeit	der	Erhebung,	der	Separierbarkeit	und	der	
Bewertung	wird	von	einer	Erfassung	von	Nutzungsrechten	und	Sach-	und	Dienstleistungen	im	
Rahmen	von	Forschungsverträgen	abgesehen.	Es	erfolgt	lediglich	eine	allgemeine	Beschreibung	
der	Forschungsaktivität	im	Anhang.	

Übrige	Erträge	
Als	übrige	Erträge	gelten	unter	anderem	übrige	Dienstleistungserträge	sowie	Liegenschafts-
erträge.	Diese	Erträge	werden	als	Transaktionen	mit	zurechenbarer	Gegenleistung	(IPSAS	9)	
klassifiziert.	Grundsätzlich	werden	die	Erträge	zum	Zeitpunkt	der	Lieferung	oder	
Leistungserbringung	verbucht	und	abgegrenzt.	

Flüssige	Mittel	und	kurzfristige	Geldanlagen	
Flüssige	Mittel	und	kurzfristige	Geldanlagen	umfassen	Kassenbestände,	Sichtguthaben	und	
Terminanlagen	bei	Finanzinstituten	sowie	Gelder,	die	beim	Bund	angelegt	sind,	mit	einer	
maximalen	Laufzeit	von	90	Tagen.	Die	Bewertung	der	flüssigen	Mittel	und	kurzfristigen	
Geldanlagen	erfolgen	zum	Nominalwert.	

Forderungen	
Forderungen	aus	Transaktionen	mit	zurechenbarer	Gegenleistung	(aus	Lieferungen	und	
Leistungen)	und	ohne	zurechenbare	Gegenleistung	werden	in	der	Bilanz	separat	ausgewiesen.	

Bei	Forderungen	ohne	zurechenbare	Gegenleistung	(IPSAS	23),	wie	etwa	von	SNF-	und	EU-
Projekten	sowie	von	anderen	Geldgebern,	ist	die	Wahrscheinlichkeit	eines	Mittelzuflusses	in	
Bezug	auf	das	gesamte	vertraglich	vereinbarte	Projektvolumen	gegeben.	Aus	diesem	Grund	wird	
in	der	Regel	die	gesamte	Projektsumme	als	Forderung	zum	Zeitpunkt	des	Vertragsabschlusses	
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verbucht,	sofern	der	Verkehrswert	verlässlich	ermittelt	werden	kann.	Wenn	die	Erfassungs-
kriterien	nicht	erfüllt	werden	können,	werden	Angaben	unter	den	Eventualforderungen	
gemacht.	

Langfristige	Forderungen	über	10	Mio.	CHF	werden	zu	fortgeführten	Anschaffungskosten	unter	
Verwendung	der	Effektivzinsmethode	bilanziert.	Die	kurzfristigen	Forderungen	aus	Lieferungen	
und	Leistungen	werden	zum	Zeitpunkt	der	Ertragsrealisation	zu	Anschaffungskosten	bilanziert.	

Auf	Forderungen	werden,	basierend	auf	Erfahrungswerten	und	Einzelfallbeurteilungen,	
Wertberichtigungen	vorgenommen.		

Vorräte	
Vorräte	werden	zu	Anschaffungs-	bzw.	Herstellungskosten	oder	dem	tieferen	Nettover-
äusserungswert	bewertet.	Die	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	werden	nach	der	
gewichteten	Durchschnittsmethode	ermittelt.	Für	schwer	verkäufliche	Vorräte	werden	
entsprechende	Wertberichtigungen	gebildet.	

Sachanlagen	
Sachanlagen	werden	zu	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	abzüglich	kumulierter	
Abschreibungen	bilanziert.	Abschreibungen	werden	linear	nach	Massgabe	der	geschätzten	
Nutzungsdauer	vorgenommen.	Die	geschätzte	Nutzungsdauer	der	Anlageklassen	beträgt:	

	
Anhang	Tab.	3:	Nutzungsdauer	der	Anlageklassen	

	
Aktivierte	Mieterausbauten	und	Installationen	in	gemieteten	Räumlichkeiten	werden	über	die	
geschätzte	wirtschaftliche	Nutzungsdauer	oder	die	kürzere	Mietvertragsdauer	abgeschrieben.	

Bei	Zugängen	von	Sachanlagen	wird	geprüft,	ob	Bestandteile	mit	einem	im	Verhältnis	zum	
Gesamtwert	bedeutenden	Wert	aufgrund	einer	anderen	Lebensdauer	separat	aktiviert	und	
abgeschrieben	werden	müssen	(Komponentenansatz).	

Anlageklasse
Nutzungsdauer
Forschungsanstalten und 
ETH-Rat

Immobiles Anlagevermögen
Grundstücke unbeschränkt
Mieterausbauten <= 1 Mio. CHF 10 Jahre
Mieterausbauten > 1 Mio. CHF gemäss Komponenten 1

Gebäude und Bauten gemäss Komponenten 2

Biotope und Geotope unbeschränkt
Mobilies Anlagevermögen

Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte 5 - 10 Jahre
Personen-, Liefer- und Lastwagen, Luftfahrzeuge, Schiffe, etc. 4 - 7 Jahre
Mobiliar 5 - 10 Jahre
Informatik und Kommunikation 3 - 7 Jahre
Technische Betriebseinrichtungen (Grossforschungsanlagen) 10 - 40 Jahre 3

1 Bei Sachanlagen mit einem Gesamtwert ab 1 Mio. CHF wird geprüft, ob Bestandteile (mit einem im 
   Verhältnis zum Gesamtwert bedeutenden Wert) aufgrund einer anderen Lebensdauer separat aktiviert 
   und abgeschrieben werden müssen (Komponentenansatz).
2 Die Nutzungsdauer ist abhängig von der Gebäudeart, dem Verwendungszweck und der Bausubstanz 
  (20-100 Jahre). Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.
3 In Ausnahmefällen kann in Absprache mit dem CC IPSAS davon abgewichen werden.
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Investitionen,	die	einen	mehrjährigen	zukünftigen	wirtschaftlichen	oder	öffentlichen	Nutzen	
generieren	sowie	deren	Wert	verlässlich	bestimmbar	ist,	werden	aktiviert	und	über	die	
geschätzte	wirtschaftliche	Nutzungsdauer	abgeschrieben.		
Der	Restwert	verschrotteter	oder	verkaufter	Sachanlagen	wird	aus	der	Bilanz	ausgebucht.	Der	
Abgangszeitpunkt	entspricht	dem	Zeitpunkt	des	physischen	Anlageabgangs.	Die	aus	der	
Ausbuchung	einer	Sachanlage	resultierenden	Gewinne	oder	Verluste	werden	als	betrieblicher	
Ertrag	oder	betrieblicher	Aufwand	erfasst.	

Mobile	Kulturgüter	und	Kunstgegenstände	werden	nicht	aktiviert.	Es	wird	ein	Sachinventar	
über	diese	Gegenstände	geführt.	

Immaterielle	Anlagen	
Immaterielle	Vermögenswerte	werden	zu	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	erfasst.	
Handelt	es	sich	um	Standard-Software,	erfolgt	die	Abschreibung	linear	über	drei	Jahre.	Andere	
immaterielle	Vermögenswerte	werden	mit	einer	individuell	zu	bestimmenden	Abschreibungs-
dauer	über	den	Zeitraum	der	geschätzten	Nutzungsdauer	linear	abgeschrieben.		

Wertminderungen	(Sachanlagen	und	immaterielle	Anlagen)	
Bei	den	Sachanlagen	und	den	immateriellen	Anlagen	wird	jährlich	überprüft,	ob	Anzeichen	einer	
Wertminderung	vorliegen.	Liegen	konkrete	Anzeichen	vor,	wird	eine	Werthaltigkeitsprüfung	
durchgeführt.	Übersteigt	der	Buchwert	dauerhaft	den	Nutzungswert	oder	den	Nettover-
äusserungserlös,	wird	eine	Wertminderung	in	Höhe	der	Differenz	erfolgswirksam	erfasst.	
Besteht	der	Hauptzweck	einer	Anlage	in	der	Erzielung	einer	wirtschaftlichen	Rendite,	erfolgt	die	
Wertberichtigungsberechnung	anhand	IPSAS	26	(Wertminderung	zahlungsmittelgenerierender	
Vermögenswerte).	Für	alle	anderen	Anlagen	wird	eine	allfällige	Wertminderung	gemäss	den	
Vorgaben	von	IPSAS	21	(Wertminderung	nicht	zahlungsmittelgenerierender	Vermögenswerte)	
berechnet.	Hauptkriterien	zur	Beurteilung	sind	die	ursprünglichen	Motive	der	jeweiligen	
Investitionen	und	die	Wesentlichkeit	der	geplanten	Geldrückflüsse.		

Leasing	
Leasingverträge	für	Liegenschaften,	Einrichtungen,	übrige	Sachanlagen	und	Fahrzeuge,	bei	
denen	der	ETH-Bereich	im	Wesentlichen	alle	mit	dem	Eigentum	verbundenen	Risiken	und	
Chancen	übernimmt,	werden	als	Finanzierungsleasing	behandelt.	Zu	Beginn	des	Leasingvertrags	
werden	das	Aktivum	und	die	Verbindlichkeit	aus	einem	Finanzierungsleasing	zum	Verkehrswert	
des	Leasingobjekts	oder	zum	tieferen	Barwert	der	Mindestleasingzahlungen	erfasst.	Jede	
Leasingzahlung	wird	in	Amortisation	und	Zinsaufwand	aufgeteilt.	Der	Amortisationsteil	wird	
von	der	kapitalisierten	Leasingverbindlichkeit	in	Abzug	gebracht.	Die	Abschreibung	des	
Leasingguts	erfolgt	über	die	wirtschaftliche	Nutzungsdauer	oder,	falls	der	Eigentumsübergang	
am	Ende	der	Leasingdauer	nicht	sicher	ist,	über	die	kürzere	Vertragsdauer.	

Die	übrigen	Leasingverträge,	bei	denen	die	WSL	als	Leasingnehmerin	oder	-geberin	auftritt,	
werden	als	operatives	Leasing	erfasst.	Sie	werden	nicht	bilanziert,	sondern	periodengerecht	als	
Aufwand	in	der	Erfolgsrechnung	erfasst.	

Langfristige	Mieten	von	Immobilien	werden	für	Grundstücke	und	Gebäude	getrennt	beurteilt.		

Finanzanlagen	und	Darlehen	
Finanzanlagen	werden	zum	Verkehrswert	erfasst,	wenn	diese	mit	der	Absicht	erworben	
werden,	kurzfristige	Gewinne	durch	die	gezielte	Ausnutzung	von	Marktpreisfluktuationen	zu	
erzielen,	oder	wenn	diese	als	zum	Marktwert	bewertete	Finanzanlagen	designiert	werden	(z.	B.	
Beteiligungen	ohne	massgeblichen	Einfluss).	Wertänderungen	werden	erfolgswirksam	erfasst.	
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Die	übrigen	langfristigen	Finanzanlagen,	die	auf	unbestimmte	Zeit	gehalten	werden	und	
jederzeit	aus	Liquiditätsgründen	oder	als	Reaktion	auf	veränderte	Marktbedingungen	verkauft	
werden	können,	werden	als	«zur	Veräusserung	verfügbar»	klassifiziert	und	zum	Verkehrswert	
bilanziert	oder	zum	Anschaffungswert,	wenn	der	Verkehrswert	nicht	verlässlich	bestimmbar	ist.	
Nicht	realisierte	Gewinne	und	Verluste	werden	erfolgsneutral	im	Eigenkapital	erfasst	und	erst	
zum	Zeitpunkt	der	Veräusserung	der	Finanzanlage	oder	des	Eintretens	einer	Wertminderung	
(Impairment)	erfolgswirksam	umgebucht.	Unter	der	Position	«zur	Veräusserung	verfügbar»	
werden	beispielsweise	die	Beteiligungen	bilanziert,	die	nicht	beherrscht	oder	massgeblich	
beeinflusst	werden.	

Gewährte	Darlehen	und	Festgelder	werden	entweder	zu	fortgeführten	Anschaffungskosten	
(Nominalwert	unter	10	Mio.	CHF	sowie	kurzfristige	Darlehen	und	Festgelder	über	10	Mio.	CHF)	
oder	zu	fortgeführten	Anschaffungskosten	unter	Verwendung	der	Effektivzinsmethode	
(langfristige	Darlehen	und	Festgelder	über	10	Mio.	CHF)	bilanziert.	Die	Effektivzinsmethode	
verteilt	die	Differenz	zwischen	Anschaffungs-	und	Rückzahlungswert	(Agio/Disagio)	anhand	der	
Barwertmethode	über	die	Laufzeit	der	entsprechenden	Anlage.	Wertberichtigungen	werden	
basierend	auf	Einzelfallbeurteilungen	vorgenommen.	

Derivative	Finanzinstrumente	werden	primär	zu	Absicherungszwecken	oder	als	strategische	
Position	eingesetzt.	Die	Bewertung	erfolgt	ausnahmslos	zu	Verkehrswerten.	Wertanpassungen	
werden	in	der	Regel	erfolgswirksam	erfasst.		

Als	Finanzinvestition	gehaltene	Immobilien	
Die	WSL	besitzt	keine	als	Finanzinstrumente	gehaltene	Immobilien.	

Kofinanzierungen	von	Immobilien	des	Bundes	
Kofinanzierungen	sind	von	der	WSL	akquirierte	Drittmittel,	die	für	Bauvorhaben	in	bundes-
eigene	Immobilien	eingesetzt	werden.	

Die	Bewertung	von	Kofinanzierungen	richtet	sich	nach	der	Bewertung	der	ihnen	zugrunde-
liegenden	Immobilien,	die	der	Bund	zu	Anschaffungs-	oder	Herstellungskosten	abzüglich	
kumulierter	Abschreibungen	bilanziert.	Daraus	resultiert,	dass	sich	der	Wert	der	Kofinanzie-
rungen	aufgrund	der	laufenden	Abschreibungen	im	gleichen	Verhältnis	reduziert.	Die	
Kofinanzierungen	werden	sowohl	in	den	Aktiven	wie	auch	in	den	Passiven	(Eigenkapital)		
der	Bilanz	mit	gleichen	Werten	ausgewiesen.	

Laufende	Verbindlichkeiten	
Die	Bilanzierung	der	laufenden	Verbindlichkeiten	erfolgt	üblicherweise	bei	Rechnungseingang.	
Im	Weiteren	sind	in	dieser	Position	die	Kontokorrente	mit	Dritten	(u.	a.	mit	den	Sozialver-
sicherungen)	bilanziert.	Die	Bewertung	erfolgt	zum	Nominalwert.	

Finanzverbindlichkeiten	
Die	Finanzverbindlichkeiten	enthalten	monetäre	Verbindlichkeiten,	die	aus	Finanzierungs-
tätigkeiten	entstehen,	sowie	negative	Wiederbeschaffungswerte	aus	derivativen	
Finanzinstrumenten.	Die	monetären	Verbindlichkeiten	sind	in	der	Regel	verzinslich.	
Verbindlichkeiten,	die	innerhalb	von	zwölf	Monaten	nach	dem	Bilanzstichtag	zur	Rückzahlung	
fällig	werden,	sind	kurzfristig.	Die	Bewertung	erfolgt	grundsätzlich	zu	fortgeführten	
Anschaffungskosten.	Derivative	Finanzinstrumente	werden	zum	Verkehrswert	bewertet.	
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Rückstellungen	
Rückstellungen	werden	gebildet,	wenn	ein	Ereignis	der	Vergangenheit	zu	einer	gegenwärtigen	
Verpflichtung	führt,	ein	Mittelabfluss	wahrscheinlich	ist	und	dieser	zuverlässig	geschätzt	
werden	kann.	

Nettovorsorgeverpflichtungen	
Die	in	der	Bilanz	ausgewiesenen	Nettovorsorgeverpflichtungen	werden	gemäss	den	Methoden	
von	IPSAS	39	bewertet.	Sie	entsprechen	dem	Barwert	der	leistungsorientierten	Vorsorgever-
pflichtungen	(Defined	Benefit	Obligation,	DBO)	abzüglich	des	Vorsorgevermögens	zu	
Marktwerten.	Die	Beschreibung	des	Vorsorgewerks	und	der	Versicherten	des	ETH-Bereichs	
findet	sich	in	Anhang	28	Nettovorsorgeverpflichtungen.	

Die	Vorsorgeverpflichtungen	und	der	Dienstzeitaufwand	werden	jährlich	durch	externe	Exper-
ten	nach	der	versicherungsmathematischen	Bewertungsmethode	der	laufenden	Einmalprämien	
(Projected-Unit-Credit-Methode)	ermittelt.	Basis	für	die	Berechnung	sind	Angaben	zu	den	
Versicherten	(Lohn,	Altersguthaben	etc.)	unter	Verwendung	demografischer	(Pensionierung,	
Invalidisierung,	Todesfall	etc.)	und	finanzieller	(Lohn-	oder	Rentenentwicklung,	Verzinsung	etc.)	
Parameter.	Die	berechneten	Werte	werden	unter	Verwendung	eines	Diskontierungszinssatzes	
auf	den	Bewertungsstichtag	abgezinst.	Änderungen	in	der	Einschätzung	der	ökonomischen	
Rahmenbedingungen	können	wesentliche	Auswirkungen	auf	die	Vorsorgeverpflichtungen	
haben.	

Die	Vorsorgeverpflichtungen	wurden	basierend	auf	dem	aktuellen	Versichertenbestand	des	
Vorsorgewerks	ETH-Bereich	per	31.	Oktober	2021	und	anhand	der	versicherungsmathe-
matischen	Annahmen	per	31.	Dezember	2021	(z.	B.	BVG	2020)	sowie	der	Vorsorgepläne	des	
Vorsorgewerks	ETH-Bereich	ermittelt.	Die	Resultate	wurden	unter	Anwendung	von	pro	rata	
geschätzten	Cashflows	per	31.	Dezember	2021	fortgeschrieben.	Die	Marktwerte	des	
Vorsorgevermögens	wurden	unter	Einbezug	der	geschätzten	Performance	per	31.	Dezember	
2021	eingesetzt.		

In	der	Erfolgsrechnung	werden	der	laufende	Dienstzeitaufwand,	der	nachzuverrechnende	
Dienstzeitaufwand	aus	Planänderungen,	Gewinne	und	Verluste	aus	Planabgeltungen,	die	
Verwaltungskosten	sowie	die	Verzinsung	der	Nettovorsorgeverpflichtungen	im	Personal-
aufwand	dargestellt.	

Planänderungen	und	-abgeltungen	werden,	soweit	sie	zu	wohlerworbenen	Rechten	geführt	
haben,	unmittelbar	in	derjenigen	Periode	erfolgswirksam	erfasst,	in	der	sie	entstehen.		

Versicherungsmathematische	und	anlageseitige	Gewinne	und	Verluste	aus	leistungsorientierten	
Plänen	werden	in	der	Berichtsperiode,	in	der	sie	anfallen,	direkt	im	Eigenkapital	erfasst.	

Die	Berücksichtigung	von	Risk	Sharing	in	der	Bewertung	der	Vorsorgeverpflichtung	erfolgt	in	
zwei	Schritten	und	bedingt	die	Festlegung	zusätzlicher	Annahmen.	Wie	bei	den	übrigen	
finanziellen	und	demografischen	Annahmen	handelt	es	sich	hierbei	um	Annahmen,	die	aus	
Arbeitgeberperspektive	getroffen	werden.	In	einem	ersten	Schritt	wird	unterstellt,	dass	die	
Kassenkommission	des	Vorsorgewerks	auch	weiterhin	Massnahmen	ergreifen	wird,	um	das	
Vorsorgewerk	im	finanziellen	Gleichgewicht	zu	halten	und	der	systematischen	Umverteilung	
zwischen	Aktiven	und	Rentnern	entgegenzuwirken.	Dabei	wird	als	wahrscheinlichste	
risikomindernde	Massnahme	angenommen,	dass	der	Umwandlungssatz	auf	ein	versicherungs-
technisch	korrektes	Niveau	gesenkt	wird.	Unter	Annahme	eines	technischen	Zinssatzes	von		
1,3	Prozent	bei	Verwendung	von	Periodentafeln	ergibt	sich	eine	Umwandlungssatzsenkung	auf	
4,7	Prozent.	Auch	nach	Annahme	der	zukünftigen	Leistungskürzung	(infolge	des	tieferen	
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Umwandlungssatzes	begleitet	von	erfahrungsbasierten	Kompensationsmassnahmen)	bleibt	eine	
strukturelle	Finanzierungslücke,	die	in	einem	zweiten	Schritt	rechnerisch	auf	Arbeitgeber	und	
Arbeitnehmer	aufgeteilt	wird.	Hierbei	wird	angenommen,	dass	der	Arbeitgeberanteil	an	der	
Finanzierungslücke	auf	64	Prozent	gemäss	der	aktuellen	Staffelung	der	reglementarischen	Spar-
beiträge	begrenzt	ist.	Der	Arbeitnehmeranteil	wird	anhand	der	vergangenen	und	erwarteten	
zukünftigen	Dienstjahre	pauschal	in	einen	erworbenen	und	noch	zu	erwerbenden	Anteil	
aufgeteilt.	Der	schon	erworbene	Teil	reduziert	den	Barwert	der	Vorsorgeverpflichtung	des	
Arbeitgebers,	während	der	noch	zu	erwerbende	Teil	den	zukünftigen	Dienstzeitaufwand	des	
Arbeitgebers	vermindert.	

Effekte	aus	Planänderungen,	die	Annahmen	des	Risk	Sharing	betreffen,	werden	seit	der	
Einführung	von	Risk	Sharing	nicht	mehr	in	der	Erfolgsrechnung,	sondern	als	Bestandteil	der	
Neubewertung	der	Verpflichtung	direkt	im	Eigenkapital	erfasst.	 

Zweckgebundene	Drittmittel	
Die	Verbindlichkeiten	aus	zweckgebundenen	Projekten,	deren	Erträge	als	Transaktion	ohne	
zurechenbare	Gegenleistung	(IPSAS	23)	qualifiziert	wurden,	werden	in	der	Bilanz	als	
zweckgebundene	Drittmittel	im	langfristigen	Fremdkapital	ausgewiesen.	Langfristig	deshalb,	
weil	die	Projekte	in	der	Regel	über	mehrere	Jahre	laufen	und	der	kurzfristige	Anteil	der	
Verbindlichkeit	nicht	bestimmt	werden	kann.	

Die	Bewertung	erfolgt	anhand	der	offenen	Leistungsverpflichtungen	zum	Bilanzstichtag.		
Diese	berechnen	sich	aus	der	vertraglich	vereinbarten	Projektsumme	abzüglich	der	bis	zum	
Bilanzstichtag	erbrachten	Leistungen.	

Eigenkapital	
Das	Nettovermögen	oder	Eigenkapital	ist	der	Residualanspruch	auf	Vermögenswerte	einer	
Einheit	nach	Abzug	all	ihrer	Verbindlichkeiten.	Das	Eigenkapital	ist	wie	folgt	strukturiert:	

Bewertungsreserven	(erfolgsneutrale	Verbuchungen):	
• Neubewertungsreserven	für	Finanzanlagen,	die	unter	die	Kategorie	«zur	

Veräusserung	verfügbar»	fallen	und	zum	Verkehrswert	bilanziert	sind	werden:	
Marktwertveränderungen	werden	bis	zur	Veräusserung	der	Finanzanlagen	über		
das	Eigenkapital	verbucht.	

• Neubewertungsreserven	aus	Nettovorsorgeverpflichtungen.	
Versicherungsmathematische	und	anlageseitige	Gewinne	und	Verluste	aus	
Vorsorgeverpflichtungen	bzw.	Planvermögen	werden	erfolgsneutral	über	das	
Eigenkapital	verbucht.	

• Bewertungsreserven	aus	Absicherungsgeschäften.	Falls	Hedge	Accounting	
angewendet	wird,	werden	positive	und	negative	Wiederbeschaffungswerte	aus	
Absicherungsgeschäften	erfolgsneutral	über	das	Eigenkapital	verbucht	und	
erfolgswirksam	aufgelöst,	sobald	das	abgesicherte	Grundgeschäft	erfolgswirksam	wird.		

Reserven	aus	assoziierten	Einheiten	
Diese	Position	enthält	Reserven	aus	dem	Einbezug	des	anteiligen	Eigenkapitals	der	assoziierten	
Einheiten,	das	nach	der	Equity-Methode	bewertet	wird.	Auf	diese	Reserven	kann	nicht	
unmittelbar	zugegriffen	werden	und	sie	sind	zweckgebunden.		

Schenkungen,	Zuwendungen	und	Kofinanzierungen	
Unter	dieser	Position	werden	noch	nicht	verwendete	Drittmittel	aus	Schenkungen	und	Legaten	
sowie	aus	weiteren	Zuwendungen	ausgewiesen,	die	mit	Auflagen	verbunden	sind,	jedoch	nicht	



	

Geschäftsbericht	WSL	2021	

63	

als	Fremdkapital	zu	qualifizieren	sind.	Es	handelt	sich	ausschliesslich	um	Mittel	aus	
Transaktionen	ohne	zurechenbare	Gegenleistung	(IPSAS23).	Die	aus	der	Bewirtschaftung	der	
Drittmittel	generierten	Ergebnisse	und	die	Reserven	für	Wertschwankungen	des	Wertschriften-
portfolios	(Risikokapital)	werden	ebenfalls	dieser	Kategorie	zugeordnet.	Die	WSL	verfügt	über	
keine	Kofinanzierungen.	

Reserven	mit	interner	Zweckbindung	
• Reserve	Lehre	und	Forschung:	Diese	Position	zeigt	auf,	dass	verschiedene	interne	

Zusprachen	bestehen	und	entsprechende	Reserven	zu	deren	Deckung	zwingend	gebildet	
werden.	Es	handelt	sich	um	Reserven	für	Lehr-	und	Forschungsprojekte.	Darunter	fallen	
auch	Berufungsversprechen,	d.	h.	Mittel,	die	neu	gewählten	Professorinnen	und	
Professoren	im	Rahmen	der	vertraglichen	Vereinbarungen	zugesprochen	werden,	um	
ihre	Professur	einzurichten.	

• Reserve	Infrastruktur	und	Verwaltung:	Darunter	fallen	Reserven	für	verzögerte	
Bauprojekte	und	für	dezidierte	Ansparungen	für	konkrete	Infrastrukturprojekte	und	
Verwaltungsprojekte	

Reserven	ohne	Zweckbindung	
Als	Reserven	ohne	Zweckbindung	werden	nicht	verwendete	Mittel	ausgewiesen,	für	die	gemäss	
IPSAS	keine	vertraglichen	oder	internen	Auflagen	bestehen.	Eine	zeitlich	bezogene	oder	
zielorientierte	Zweckgebundenheit	besteht	nicht.	

Reserven	müssen	erwirtschaftet	worden	sein.	Bildung	und	Auflösung	erfolgen	innerhalb	des	
Eigenkapitals.	

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	
Die	Position	Bilanzüberschuss	oder	Bilanzfehlbetrag	zeigt	den	Stand	der	kumulierten	
Ergebnisse	am	Bilanzstichtag.	Er	besteht	aus	Ergebnisvortrag,	Jahresergebnis,	den	Zunahmen	
bzw.	Abnahmen	(Umbuchungen	im	Berichtsjahr)	der	Schenkungen,	Zuwendungen,	Kofinanzie-
rungen	sowie	der	Reserven	aus	assoziierten	Einheiten	und	den	Zuweisungen	zu	bzw.	
Entnahmen	aus	den	Reserven	(Ergebnisverwendung).		

Der	Ergebnisvortrag	verändert	sich	jährlich	im	Rahmen	der	Ergebnisverwendung.	Das	
Jahresergebnis	enthält	den	noch	nicht	verteilten	Teil	des	Ergebnisses.	Falls	im	Rahmen	der	
Konsolidierung	Währungsumrechnungsdifferenzen	von	ausländischen,	vollkonsolidierten	
Beteiligungen	entstehen,	werden	sie	erfolgsneutral	im	Eigenkapital	gebucht.		

Eventualverbindlichkeiten	und	Eventualforderungen	
Eine	Eventualverbindlichkeit	ist	entweder	eine	mögliche	Verpflichtung	aus	einem	vergangenen	
Ereignis,	deren	Existenz	erst	durch	ein	zukünftiges	Ereignis	bestätigt	werden	muss.	Der	Eintritt	
dieses	Ereignisses	kann	nicht	beeinflusst	werden.	Oder	es	handelt	sich	um	eine	gegenwärtige	
Verbindlichkeit	aus	einem	vergangenen	Ereignis,	dessen	Eintreten	möglich,	jedoch	nicht	
wahrscheinlich	ist	oder	mangels	zuverlässiger	Messbarkeit	nicht	bilanziert	werden	kann	
(Kriterien	für	die	Verbuchung	einer	Rückstellung	sind	nicht	erfüllt).	

Eine	Eventualforderung	wird	als	eine	mögliche	Vermögensposition	aus	einem	vergangenen	
Ereignis	definiert,	deren	Existenz	erst	durch	ein	zukünftiges	Ereignis	bestätigt	werden	muss.		
Der	Eintritt	dieses	Ereignisses	kann	nicht	beeinflusst	werden.		
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Finanzielle	Zusagen	
Finanzielle	Zusagen	werden	im	Anhang	ausgewiesen,	wenn	sie	auf	Ereignissen	vor	dem	
Bilanzstichtag	basieren,	nach	dem	Bilanzstichtag	sicher	zu	Verpflichtungen	gegenüber	Dritten	
führen	und	in	ihrer	Höhe	zuverlässig	ermittelt	werden	können.	

Geldflussrechnung	
Die	Geldflussrechnung	zeigt	die	Geldflüsse	aus	operativer	Tätigkeit	sowie	aus	Investitions-		
und	Finanzierungstätigkeit.	Die	Darstellung	erfolgt	nach	der	indirekten	Methode.	Das	heisst,	der	
operative	Geldfluss	basiert	auf	dem	Jahresergebnis,	das	um	Werteflüsse	bereinigt	wird,	die	
keinen	unmittelbaren	Mittelfluss	auslösen.	«Total	Geldfluss»	entspricht	der	Veränderung	der	
Bilanzposition	«Flüssige	Mittel	und	kurzfristige	Geldanlagen».	

5.5.4	Schätzungsunsicherheiten	und	Managementbeurteilungen	

Schätzungsunsicherheiten	hinsichtlich	der	Anwendung	von	Bilanzierungs-	und	
Bewertungsmethoden	
Die	Erstellung	der	Jahresrechnung	in	Übereinstimmung	mit	allgemein	anerkannten	Rechnungs-
legungsgrundsätzen	bedingt	die	Anwendung	von	Schätzwerten	und	Annahmen,	bei	denen	das	
Management	einen	gewissen	Ermessungsspielraum	hat.	Obwohl	diese	Schätzwerte	nach	bestem	
Wissen	der	Leitungsorgane	ermittelt	werden,	können	die	tatsächlichen	Ergebnisse	von	diesen	
Schätzwerten	abweichen.	

Dies	gilt	insbesondere	für	folgende	Sachverhalte:	

Nutzungsdauer	und	Impairment	von	Sachanlagen	
Die	Nutzungsdauer	von	Sachanlagen	wird	unter	Berücksichtigung	der	aktuellen	technischen	
Gegebenheiten	und	Erfahrungen	aus	der	Vergangenheit	definiert	und	periodisch	überprüft.	Eine	
Änderung	der	Einschätzung	kann	Auswirkungen	auf	die	künftige	Höhe	der	Abschreibungen	
sowie	des	Buchwerts	haben.	

Im	Rahmen	der	regelmässig	durchgeführten	Werthaltigkeitsprüfung	werden	ebenfalls	
Einschätzungen	vorgenommen,	die	eine	Reduktion	des	Buchwerts	nach	sich	ziehen	können	
(Wertminderung	bzw.	Impairment).	

Rückstellungen	
Rückstellungen	beinhalten	einen	höheren	Grad	an	Schätzungen	als	andere	Bilanzpositionen.	
Infolgedessen	könnten	sie	je	nach	Abschluss	des	Sachverhalts	zu	einem	höheren	oder	tieferen	
Mittelabfluss	führen.	

Nettovorsorgeverpflichtungen	
Die	Berechnung	der	Nettovorsorgeverpflichtungen	basiert	auf	langfristigen	versicherungs-
mathematischen	Annahmen	für	die	Vorsorgeverpflichtung	und	für	die	erwartete	Rendite	auf	das	
Vermögen	der	Vorsorgepläne.	Diese	Annahmen	können	von	der	effektiven	zukünftigen	
Entwicklung	abweichen.	Die	Bestimmung	des	Diskontierungszinssatzes	und	der	zukünftigen	
Lohn-	und	Rentenentwicklungen	wie	auch	die	demografische	Entwicklung	(zukünftige	
Lebenserwartung,	Invalidität,	Austrittswahrscheinlichkeit)	sowie	Annahmen	bezüglich	der	
Risikoaufteilung	zwischen	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmer	(Risk	Sharing)	sind	wesentlicher	
Bestandteil	der	versicherungsmathematischen	Bewertung.	

Erfassung	von	Schenkungen	
Erhaltene	Vermögensgüter	müssen	gemäss	IPSAS	erstmalig	zum	Marktwert	aktiviert	werden.	
Die	Beurteilung	dieses	Marktwertes	erfordert	Schätzungen	des	Managements.	
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Diskontierungssätze	
Für	die	Diskontierung	von	Forderungen,	Verbindlichkeiten	und	Rückstellungen	wurden	
einheitliche	Diskontierungszinssätze	definiert.	Diese	basieren	auf	einem	risikolosen	Zinssatz	
und	einem	Bonitätszuschlag.	Aufgrund	der	aktuellen	Zinssituation	unterliegen	diese	
Diskontierungszinssätze	jedoch	gewissen	Unsicherheiten.	

Managementbeurteilungen	hinsichtlich	der	Anwendung	von	Bilanzierungs-	und	
Bewertungsmethoden	
In	der	Berichtsperiode	wurden	keine	Beurteilungen	oder	Entscheide	hinsichtlich	Bilanzierungs-	
und	Bewertungsmethoden	durch	das	Management	vorgenommen,	die	einen	wesentlichen	
Einfluss	auf	das	Jahresergebnis	hätten.	

Angaben	über	sonstige	am	Abschlussstichtag	wesentliche	Quellen	von	
Schätzungsunsicherheiten	
Es	sind	keine	weiteren	Schätzungsunsicherheiten	vorhanden,	die	einen	wesentlichen	Einfluss	
auf	das	Jahresergebnis	hätten.	

5.5.5	Trägerfinanzierung	

Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	

Anhang	Tab.	4:	Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	

	
	

Der	Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	wurde	zur	Erreichung	der	Ziele	gemäss	ETH-Gesetz	(SR	
414.110)	und	des	Leistungsauftrags	verwendet	und	floss	in	die	Jahresrechnung	der	WSL	ein,	im	
Unterschied	zum	Investitionskredit	Bauten.	

Der	Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	setzt	sich	hauptsächlich	aus	dem	Grundbeitrag,	der	
leistungsbasierten	Mittelzuteilung	und	der	Kreditverschiebung	beim	Investitionskredit	zusammen.		

Im	Vergleich	zum	Vorjahr	nahm	der	Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	um	rund	eine	Million	CHF	zu	
(+1,6%).	Die	Zunahme	hatte	die	Umfinanzierung	der	Lawinenwarnung	sowie	die	Anschub-
finanzierung	durch	den	ETH-Rat	für	die	Blue-Green	Biodiversity	Projekte	(BGB2021–2024)	in	
Zusammenarbeit	mit	der	EAWAG	beeinflusst.	Hingegen	beeinflusste	die	höhere	Kreditverschiebung	
zu	Lasten	des	Investitionskredits	eine	noch	grössere	Zunahme.	

Unterbringungsbeitrag	des	Bundes	
Anhang	Tab.	5:	Beitrag	an	Unterbringung	ETH-Bereich	

 

	
Der	Unterbringungsbeitrag	des	Bundes	dient	der	Deckung	des	Aufwands	für	die	Miete	von	
Liegenschaften	im	Eigentum	des	Bundes.	Der	Kredit	ist	nicht	Teil	der	Kredite	in	Anrechnung	an	
den	Zahlungsrahmen	des	ETH-Bereichs.	Er	ist	finanzierungs-,	jedoch	nicht	ausgabenwirksam		

TCHF 2021 2020 Veränderung 
absolut

Finanzierungsbeitrag des Bundes 58’849           57’920           928                     

TCHF 2021 2020 Veränderung  
absolut

Beitrag an Unterbringung 3’623               3’912               -289                     
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(es	resultiert	kein	Geldfluss).	Die	Basis	der	Berechnungen	bilden	die	Abschreibungen	und	
Kapitalkosten	der	Immobilien	im	Eigentum	des	Bundes.	

5.5.6	Studiengebühren,	Weiterbildung	

Anhang	Tab.	6:	Studiengebühren,	Weiterbildung	

 

	

Darin	enthalten	sind	im	speziellen	die	Lawinenkurse	und	Kurseinnahmen	aus	Summerschools,	
die	von	Jahr	zu	Jahr	unterschiedlich	ausgeprägt	stattfinden.	Ersteres	fand	wegen	COVID-19	im	
Geschäftsjahr	2020	nicht	statt.	

5.5.7	Forschungsbeiträge,	-aufträge	und	wissenschaftliche	Dienstleistungen	

Anhang	Tab.	7:	Forschungsbeiträge,	Dienstleistungen	

 

 

Aufgrund	der	Rechnungslegung	nach	IPSAS	sind	die	Erträge	je	nach	Art	der	Verträge	entweder	
unter	IPSAS	23	(z.	B.	Forschungsbeiträge	mit	Subventionscharakter)	oder	als	IPSAS	9	(z.	B.	
wissenschaftliche	Dienstleistungen)	darzustellen.	

Die	Ertragsrealisierung	erfolgt	somit	auf	Basis	der	für	das	Projekt	aufgelaufenen	Kosten.	Die	
noch	zu	erbringende	Leistungsverpflichtung	für	IPSAS-23-Projekte	wird	zweckgebunden	im	
langfristigen	Fremdkapital	ausgewiesen.	Gesamthaft	betragen	die	Forschungsbeiträge,	-aufträge	
und	wissenschaftliche	Dienstleistungen	25,2	Mio.	CHF	im	2021	(Vorjahr:	27,8	Mio.	CHF)	was	
eine	Abnahme	von	2,7	Mio.	CHF	(-10%)	gegenüber	dem	Vorjahr	bedeutet.	Die	höchste	Abnahme	
resultiert	bei	Forschung	Bund	(Ressortforschung)	von	rund	-2Mio.	(-13%).	Diese	Abnahme	
kommt	wegen	der	Umfinanzierung	der	Lawinenwarnung	zustande,	die	erstmals	im	2021	über	
den	Finanzierungsbeitrag	des	Bundes	vergütet	wurde.			

Die	durch	das	SBFI	finanzierten	Verbundprojekte	in	Rahmenprogrammen	von	Horizon,	die	nicht	
durch	die	Europäische	Kommission	gefördert	werden,	sind	in	den	Erträgen	der	europäischen	
Forschungsprogramme	mit	einem	Entgelt	von	405	TCHF	enthalten.	

	
	
	

TCHF 2021 2020 Veränderung  
absolut

Studiengebühren, Weiterbildung 114                43                   71                        

TCHF 2021
davon 

Erträge 
(IPSAS 23)

davon 
Erträge 

(IPSAS 9)
2020

davon 
Erträge 

(IPSAS 23)

davon 
Erträge 

(IPSAS 9)

Veränderung 
absolut

Schweizerischer Nationalfonds (SNF) 6’721            6’721           -               7’062            7’062            -                -341                    

Schweizerische Agentur für Innovationsförderung 
(Innosuisse)

319               319              -               561               561               -                -242                    

Forschung Bund (Ressortforschung) 13’456         12’697        759              15’426         14’821         605               -1’970                 

EU-Forschungsrahmenprogramme (EU-FRP) 1’067            1’067           -               1’423            1’423            -                -356                    

Wirtschaftsorientierte Forschung (Privatwirtschaft) 130               20                 109              83                 -41                124               47                        

Übrige projektorientierte Drittmittel (inkl. Kantone, 
Gemeinden, internationale Organisationen)

3’479            1’660           1’819           3’315            1’241            2’074            164                      

Total Forschungsbeiträge, -aufträge und 
wissenschaftliche Dienstleistungen 25’172         22’484        2’688           27’870         25’067         2’803            -2’698                 
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5.5.8	Schenkungen	und	Legate	

Anhang	Tab.	8:	Schenkungen	und	Legate	

	
	

Im	Geschäftsjahr	2021	hat	die	WSL	Sponsorenbeiträge	von	31	TCHF	und	eine	Schenkung	von	
10	TCHF	erhalten.				

Es	gibt	keine	In-Kind	Leistungen	in	der	Jahresrechnung	der	WSL.	

	

5.5.9	Übrige	Erträge	

Anhang	Tab.	9:	Übrige	Erträge	

	
	

Die	übrigen	Erträge	betragen	rund	2,6	Millionen	CHF	und	haben	im	Vergleich	zum	Vorjahr	um	
rund	300	TCHF	zugenommen.	Die	Mehreinnahmen	bei	Lizenzen	und	Patenten	stammen	aus	den	
Lizenzeinnahmen	bei	der	Software	von	RAMMS	und	White	Risk.		

Die	Zunahme	bei	Übriger	verschiedener	Ertrag	von	159	TCHF	ist	im	wesentliche	auf	die	
Zunahme	von	Symposien	und	Tagungen	im	2021	zurückzuführen.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TCHF 2021 2020 Veränderung 
absolut

Schenkungen und Legate 41                 26                 15                        

TCHF 2021 2020 Veränderung 
absolut

Lizenzen und Patente 933              765              169                      

Verkäufe 343              428              -85                       

Rückerstattungen 22                34                -11                       

Übrige Dienstleistungen 218              160              57                        

Liegenschaftsertrag 140              91                48                        

Erträge aus Nutzungsüberlassung Immobilien Bund 28                22                6                           

Gewinne aus Veräusserungen (Sachanlagen) -               1                   -1                         

Aktivierung von Eigenleistungen -               -               -                       

Übriger verschiedener Ertrag 878              719              159                      

Total Übrige Erträge 2’561           2’219           342                      
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5.5.10	Personalaufwand	

Anhang	Tab.	10:	Personalaufwand		

	

	

Der	Personalaufwand	hat	gegenüber	der	Rechnung	2020	um	rund	1,4	Millionen	CHF	
abgenommen.	Diese	Veränderung	stammt	im	Wesentlichen	aus	einem	höheren	Personalbestand	
und	somit	höheren	Personalbezügen	von	rund	2	Millionen	CHF	(+3,5%)	sowie	der	Veränderung	
aus	dem	Nettovorsorgeaufwand,	der	um	rund	3,6	Mio.	abgenommen	hat	und	beträgt	7,2	Mio.	
CHF	im	2021	(Vorjahr:	10,8	Mio.	CHF).						

Der	Personalbestand	hat	gegenüber	dem	Vorjahr	um	15	Mitarbeitende	(+2,7%)	zugenommen	–	
die	WSL	zählt	per	31.12.2021	total	579	Mitarbeitende	(2020:	564	Mitarbeitende).		

Die	detaillierte	Zusammensetzung	des	Nettovorsorgeaufwandes	wird	ausführlich	im	Anhang	
Tab.	27	unter	Nettovorsorgeverpflichtungen	dargestellt.	

5.5.11	 Sachaufwand	

Anhang	Tab.	11:	Sachaufwand		

	

	

TCHF 2021 2020 Veränderung 
absolut

Professorinnen und Professoren -                -                -                  

Wissenschaftliches Personal 34’252         32’593         1’660             

Technisch-administratives Personal, Lernende, Praktikantinnen und Praktikanten 24’623         24’217         406                 

EO, Suva und sonstige Rückerstattungen -344             -234             -111               

Total Personalbezüge 58’531         56’576         1’955              

Sozialversicherung AHV/ALV/IV/EO/MuV 3’728           3’582           147                 

Nettovorsorgeaufwand 7’229           10’785         -3’556            

Unfall- und Krankenversicherung Suva (BU/NBU/KTG) 241               227               14                   

Arbeitgeberbeitrag an die Familienausgleichskasse (FAK/FamZG) 729               700               29                   

Total Sozialversicherungen und Vorsorgeaufwand 11’927         15’294         -3’367             

Übrige Arbeitgeberleistungen 5                   7                   -2                    

Temporäres Personal -                -                -                  

Veränderung Rückstellungen für Ferien und Überzeit 224               218               6                     

Veränderung Rückstellungen für anwartschaftliche Dienstaltersgeschenke -67                -5                  -62                  

Übriger Personalaufwand 1’360           1’244           117                 

Total Personalaufwand 71’981         73’333         -1’352             

TCHF 2021 2020
Veränderung 

absolut

Material- und Warenaufwand 3’006             2’279             728                    

Raumaufwand 4’860             5’207             -347                  

Übriger Betriebsaufwand 10’955           10’509           446                    

Total Sachaufwand 18’821           17’995           826                    



	

Geschäftsbericht	WSL	2021	

69	

Im	Material-	und	Warenaufwand	sind	unter	anderem	Aufwendung	für	Garten-	und	
Forstmaterial,	Elektromaterial	und	übriger	Materialaufwand	enthalten	und	hat	um	728	TCHF	
gegenüber	der	Vorjahresperiode	zugenommen.				

Der	Raumaufwand	umfasst	insbesondere	den	Unterbringungsaufwand	(2021:	3,6	Mio.	CHF	/	
2020:	3,9	Mio.	CHF)	für	die	von	der	WSL	genutzten	Liegenschaften	im	Eigentum	des	Bundes	(es	
resultiert	kein	Geldfluss).		

Im	übrigen	Betriebsaufwand	sind	vor	allem	die	Ausgaben	für	Informatik-	und	Kommunikation	
(2,8	Mio.	CHF),	Forschungs-	und	Entwicklungsaufträge	(3,6	Mio.	CHF)	sowie	übrigen	Aufwand	
inkl.	Bibliotheksaufwand	(4,6	Mio.	CHF).	Im	übrigen	Aufwand	sind	die	Dienstreisen	sowie	
Konferenzen	und	Tagungen	enthalten	und	haben	im	2021	um	334	TCHF	(Total:	957	TCHF)	
zugenommen.		

5.5.12	 Transferaufwand	

Anhang	Tab.	12:	Transferaufwand		

	
	

Die	Ausgaben	für	den	Transferaufwand	belaufen	sich	auf	1,2	Millionen	CHF	und	fallen	im	
Vergleich	zum	Vorjahr	nur	leicht	tiefer	aus	(-137	TCHF).		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TCHF 2021 2020 Veränderung 
absolut

Stipendien und andere Beiträge an Studierende und Doktorierende -             -             -                     

Beiträge an Forschungsprojekte 1’171         1’308         -137                   

Übriger Transferaufwand -             -             -                     

Total Transferaufwand 1’171         1’308         -137                   
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5.5.13	 Finanzergebnis	

Anhang	Tab.	13:	Finanzergebnis	

	
	

Das	Finanzergebnis	hat	sich	um	52	TCHF	gegenüber	dem	Vorjahr	verschlechtert,	dies	einerseits	
wegen	den	Guthabengebühren	(11	TCHF),	die	auf	dem	Postcheckguthaben	seit	1.	Mai	2021	
belastet	wurden	und	andererseits	wegen	der	nicht	realisierten	Kursverluste	aus	der	
Fremdwährungsbewertung	per	31.12.2021	(Veränderung	zum	Vorjahr	um	21	TCHF).			

5.5.14	 Flüssige	Mittel	und	kurzfristige	Geldanlagen	

Anhang	Tab.	14:	Flüssige	Mittel	und	kurzfristige	Geldanlagen	

	
	

Im	Berichtsjahr	betragen	die	flüssigen	Mittel	und	kurzfristigen	Geldanlagen	40,5	Mio.	CHF	und	
haben	im	Vergleich	zum	Vorjahr	um	8,9	Millionen	Franken	abgenommen.	Die	Optimierung	der	
flüssigen	Mittel	ist	auf	die	eingeführten	Guthabengebühren	zurückzuführen.			

TCHF 2021 2020 Veränderung 
absolut

Finanzertrag
Zinsertrag -                 -                 -                   

Beteiligungsertrag -                 -                 -                   

Verkehrswertanpassungen Finanzanlagen -                 -                 -                   

Fremdwährungsgewinne -                 -                 -                   

Übriger Finanzertrag 9                    18                  -9                     

Total Finanzertrag 9                    18                  -9                     

Finanzaufwand
Zinsaufwand -                 -                 -                   

Übrige Finanzierungskosten für Fremdkapitalbeschaffung -                 -                 -                   

Verkehrswertanpassungen Finanzanlagen -                 -                 -                   

Fremdwährungsverluste -                 -                 -                   

Wertberichtigung Darlehen und Festgelder -                 -                 -                   

Übriger Finanzaufwand 63                  20                  43                    

Total Finanzaufwand 63                  20                  43                    

Total Finanzergebnis -54                 -2                   -52                   

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Kasse 11                  11                  -                 

Post 8’449            18’338          -9’889           

Bank 21                  14                  8                    

Kurzfristige Geldanlagen (< 90 Tage) 32’000          31’000          1’000            

Total Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 40’481          49’363          -8’882           
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Die	kurzfristigen	Geldanlagen	sind	gemäss	Tresorerievereinbarung	unverzinslich	bei	der	
Bundestresorerie	angelegt.		

5.5.15	 Forderungen	

Anhang	Tab.	15:	Forderungen		

	
Die	Abnahme	bei	den	Forderungen	aus	Projektgeschäften	und	Zuwendungen	macht	1,6	Mio.	CHF	
(–3,7%)	aus.	Grosse	und	langfristige	Projekte	sind	Biotopschutz	Schweiz,	das	
Landesforstinventar	sowie	Waldreservate	und	Waldschutz.				

Bei	den	Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	fehlen	2020	die	Fakturen	per	Jahresende	
für	die	Lawinenkurse,	die	im	2020	wegen	der	Pandemie	nicht	durchgeführt	werden	konnten.		

Fälligkeiten	der	Forderungen:	

Anhang	Tab.	16:	Fälligkeiten	der	Forderungen	

 

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen
Forderungen aus Projektgeschäft und Zuwendungen 40’844            42’412            -1’568          

Sonstige Forderungen 466                  544                  -78                

Wertberichtigungen -                   -                   -                

Total Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 41’309            42’956            -1’646          

davon kurzfristig 21’672            20’093            1’579           

davon langfristig 19’638            22’863            -3’225          

Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 633                  550                  82                 

Sonstige Forderungen 14                    13                    1                   

Wertberichtigungen -                   -                   -                

Total Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 647                  563                  84                 

davon kurzfristig 647                  563                  84                 

davon langfristig -                   -                   -                

TCHF
Total 

Forderungen
Nicht 

überfäll ig
Überfäll ig 

bis 90 Tage
Überfäll ig 91 
bis 180 Tage

Überfäll ig 
über 180 

Tage

 

Bruttowert 41’956           41’777      180                -                 -                 

Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 41’309           41’309      -                 -                 -                 

Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 647                467           180                -                 -                 

Wertberichtigungen -                 -            -                 -                 -                 

davon Einzelwertberichtigung -                     

 

Bruttowert 43’518           43’462      14                  42                  -                 

Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 42’955           42’955      -                 -                 -                 

Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 563                507           14                  42                  -                 

Wertberichtigungen -                 -            -                 -                 -                 

davon Einzelwertberichtigung -                     

31.12.2021

31.12.2020
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Der	Betrag	an	überfälligen	Forderungen	beträgt	180	TCHF,	davon	ist	keine	Rechnung	über	180	
Tage	überfällig.	Es	gibt	keinen	Wertberichtigungsbedarf	per	Ende	2021.		

5.5.16	 Vorräte	

Die	WSL	führt	keine	Lagerbuchhaltung,	dennoch	wird	per	Stichtag	(31.12.)	eine	Inventur	der	
Vorräte	durchgeführt.	Zu	den	aktivierungsfähigen	Artikeln	zählen	die	Chemikalien	und	
Saatgut/Pflanzen.	Diese	Artikel	weisen	per	31.12.2021	einen	Wert	von	76	TCHF	auf.	Da	die	
Wertgrenze	für	eine	Aktivierung	bei	100	TCHF	liegt,	wurden	die	Vorräte	analog	dem	Vorjahr	
nicht	aktiviert.			

5.5.17	 Aktive	Rechnungsabgrenzungen	

Anhang	Tab.	17:	Aktive	Rechnungsabgrenzungen		

	
	

Bei	der	Abgrenzung	der	vorausbezahlten	Aufwendungen	handelt	es	sich	im	Wesentlichen	um	
Versicherungsleistungen	für	2022,	die	bereits	2021	in	Rechnung	gestellt	wurden.	Die	übrigen	
aktiven	Rechnungsabgrenzungen	betreffen	die	Ertragsabgrenzungen	im	Zusammenhang	mit	
IPSAS	9-Projekten	(Transaktionen	mit	zurechenbarer	Gegenleistung).		

5.5.18	 Sachanlagen	und	immaterielle	Anlagen	

Anhang	Tab.	18:	Veränderung	der	Sachanlagen	und	Immateriellen	Anlagen	2021	

	

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Zinsen -                        -                        -                    

Abgrenzung vorausbezahlter Aufwendungen 233                       254                       -22                    

Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen 189                       162                       28                      

Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 422                       416                       6                        
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Anschaffungswerte
Stand per 01.01.2021 13’086          3’780        -             16’866          8’065       164          8’229             25’096          351        

Zugänge 921             620          -          1’541          -         745        745             2’286          -       
Umgliederungen -              -          -          -              -         -         -              -              -       
Abgänge -610            -149        -          -760            -         -         -              -760            -       
Stand per 31.12.2021 13’396          4’251        -             17’647          8’065       910          8’975             26’622          351        

Kumulierte Wertberichtigungen
Stand per 01.01.2021 9’647             2’904        -             12’551          2’859       -           2’859             15’410          351        

Abschreibungen 642             522          -          1’164          425        -         425             1’589          -       
Wertminderungen -              -          -          -              -         -         -              -              -       
Zuschreibungen -              -          -          -              -         -         -              -              -       
Umgliederungen -              -          -          -              -         -         -              -              -       
Abgänge Wertberichtigungen -554            -149        -          -703            -         -         -              -703            -       
Stand per 31.12.2021 9’735             3’277        -             13’012          3’283       -           3’283             16’295          351        

Bilanzwert per 31.12.2021 3’661             974            -             4’635             4’782       910          5’692             10’327          -         

davon Anlagen im Leasing -              -              -              -       
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Das	Anlagevermögen	beträgt	per	Ende	2021	netto	10,3	Mio.	CHF	und	teilt	sich	auf	in	mobiles	
(4,6	Mio.	CHF)	und	immobiles	Anlagevermögen	(5,7	Mio.	CHF).	Dies	entspricht	einer	
Nettozunahme	von	641	TCHF.		

Zu	den	grössten	Investitionsvorhaben	bei	den	«Mobilen	Anlagen»	gehören	im	Wesentlichen:	ein	
DNA-Analysegerät	für	populations-	und	phylogenetische	Forschungsprojekte,	ein	Isotopen	
Analysegerät	für	Wasserproben	im	Labor	und	Gelände	für	diverse	Forschungsprojekte,	ein	
Röntgen-Computertomograph	sowie	eine	Drohne	für	die	Fernerkundung	zur	Modellierung	der	
Waldstrukturen	und	Erstellung	von	Geländemodellen	für	Naturgefahren.	

Bei	den	«Immobilen	Anlagen»	geht	es	im	speziellen	um	die	Planung	für	den	Ersatz-Neubau	vom	
Gebäude	D	(Werkstatt	und	zusätzliche	Büroplätze)	in	Davos	sowie	die	Klimaoptimierung	im	
Pflanzenschutzlabor.		

Die	WSL	führt	pro	Objekt	eine	detaillierte	Anlagebuchhaltung.	Einmal	jährlich	wird	das	gesamte	
mobile	Anlagevermögen	einer	physischen	Inventur	unterzogen.	

Beschränkungen	von	Verfügungsrechten:	

• Die	WSL	hat	keine	Anlagen	als	Sicherheit	verpfändet.	
• Die	WSL	ist	keine	vertraglichen	Verpflichtungen	zum	Erwerb	von	Sachanlagen	

eingegangen.	
• Die	WSL	hat	keine	Entschädigung	von	Dritten	für	wertgeminderte,	untergegangene	oder	

ausser	Betrieb	genommene	Sachanlagen	erhalten.	

Die	WSL	hat	keine	Neubewertung	der	Sachanlagen	durchgeführt.	Die	Bewertung	nach	
Anschaffungskosten	abzüglich	Wertberichtigungen	(Abschreibungen)	und	unter	
Berücksichtigung	von	dauernden	Wertminderungen	(Impairment)	ist	angemessen.	

Unter	den	immateriellen	Anlagen	führt	die	WSL	die	gekauften	Lizenzen	von	SAP	und	Oracle.	
Diese	erworbene	Software	ist	bereits	vollumfänglich	abgeschrieben.	
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Anhang	Tab.	19:	Veränderung	der	Sachanlagen	und	Immateriellen	Anlagen	2020	

	
	

5.5.19	 Finanzanlagen	und	Darlehen	

Anhang	Tab.	20:	Finanzanlagen	und	Darlehen	
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Anschaffungswerte
Stand per 01.01.2020 12’290       3’395      -          15’685     8’065   -        8’065          23’750       351        

Zugänge 931             540         -          1’471       -       164       164             1’636         -         
Umgliederungen -              -          -          -           -       -       -              -              -         
Abgänge -135           -155       -          -290         -       -       -              -290           -         
Stand per 31.12.2020 13’085       3’780      -          16’866     8’065   164       8’230          25’096       351        

Kumulierte Wertberichtigungen
Stand per 01.01.2020 9’087          2’523      -          11’610     2’434   -        2’434          14’044       351        

Abschreibungen 695             536         -          1’231       425       -       425             1’656         -         
Wertminderungen -              -          -          -           -       -       -              -              -         
Zuschreibungen -              -          -          -           -       -       -              -              -         
Umgliederungen -              -          -          -           -       -       -              -              -         
Abgänge Wertberichtigungen -135           -155       -          -290         -       -       -              -290           -         
Stand per 31.12.2020 9’646          2’905      -          12’551     2’858   -        2’858          15’409       351        

Bilanzwert per 31.12.2020 3’439          876         -          4’315       5’207   164       5’371          9’686          -         

davon Anlagen im Leasing -           -              -              -         

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Kurzfristige Finanzanlagen und Darlehen

Wertpapiere, Festgelder und Fondsanlagen -                    -                    -                   

Positive Wiederbeschaffungswerte -                    -                    -                   

Übrige Finanzanlagen 42’445             37’945             4’500              

Darlehen -                    -                    -                   

Total Kurzfristige Finanzanlagen und Darlehen 42’445             37’945             4’500              

Langfristige Finanzanlagen und Darlehen

Wertpapiere und Festgelder -                    -                    -                   

Übrige Finanzanlagen 5                       -                    5                      

Darlehen -                    -                    -                   

Total Langfristige Finanzanlagen und Darlehen 5                       -                    5                      
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Die	übrigen	Finanzanlagen	bestehen	ausschliesslich	aus	gemäss	der	Vereinbarung	zwischen	der	
Eidgenössischen	Finanzverwaltung	(EFV)	und	dem	ETH-Rat	über	die	Tresoreriebeziehungen	
zwischen	der	EFV	und	dem	ETH	Bereich	(14.	Juli	2021)	platzierten	Finanzanlagen.	Dabei	handelt	
es	sich	um	bereits	vereinnahmte	Gelder	aus	Drittmitteln,	welche,	bis	sie	in	Lehre	und	Forschung	
eingesetzt	werden,	vorübergehend	bei	der	Bundestresorerie	angelegt	werden.	

Auf	Grund	der	Einführung	von	Guthabengebühren	wurden	die	nicht	unmittelbar	benötigten	
Mittel	(4,5	Mio.	CHF)	zu	den	übrigen	Finanzanlagen	transferiert	und	betragen	42,4	Mio.	CHF	per	
31.12.2021.		

5.5.20	 Laufende	Verbindlichkeiten	

Anhang	Tab.	21:	Laufende	Verbindlichkeiten		

	
 

Die	laufenden	Verbindlichkeiten	betragen	rund	5,2	Mio.	CHF.	Sie	haben	gegenüber	dem	Vorjahr	
um	0,9	Mio.	CHF	abgenommen.	Die	übrigen	laufenden	Verbindlichkeiten	zeigen	hauptsächlich	
die	gegenüber	beteiligten	Forschungspartnern	tieferen	finanziellen	Verpflichtungen	aus	
Projekten,	bei	denen	die	WSL	Leadinghouse	ist.	Es	handelt	sich	hier	um	bereits	erhaltene	
Zahlungen,	die	noch	an	Projektpartner	weitergeleitet	werden	müssen.		

5.5.21	Passive	Rechnungsabgrenzungen	

Anhang	Tab.	22:	Passive	Rechnungsabgrenzungen		

	
	

Das	Total	der	passiven	Rechnungsabgrenzung	beträgt	2,6	Mio.	CHF	und	hat	gegenüber	dem	
Vorjahr	um	0,2	Mio.	CHF	zugenommen.	Im	Wesentlichen	betrifft	dies	Abgrenzungen	
vorauserhaltener	Erträge	aus	Dienstleistungsverträgen	und	Auftragsforschung	mit	
zurechenbarer	Gegenleistung	(IPSAS	9).		

	

	

	

	

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 808                     923                     -114                   

Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen 1’265                  1’823                  -559                   

Übrige laufende Verbindlichkeiten 3’091                  3’296                  -205                   

Total Laufende Verbindlichkeiten 5’164                  6’042                  -878                   

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Zinsen -                     -                     -                   

Abgrenzung vorauserhaltener Erträge 2’262                 2’118                 145                  

Übrige passive Rechnungsabgrenzungen 338                    330                    7                      

Total Passive Rechnungsabgrenzungen 2’600                 2’448                 152                  
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5.5.22	Rückstellungen	

Anhang	Tab.	23:	Rückstellungen	–	Überblick	

 

 

Anhang	Tab.	24:	Rückstellungen	–	Veränderung	2021	

 

	
Anhang	Tab.	25:	Rückstellungen	–	Veränderung	2020	

	
 

Die	Rückstellungen	nahmen	im	Berichtsjahr	um	157	TCHF	auf	7,9	Mio.	CHF	zu.	

	 	

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Rückstellungen für Ferien und Überzeit 4’997                 4’773                 224                  

Andere fällige Leistungen nach IPSAS 39 2’917                 2’984                 -67                   

Rückbauten -                     -                     -                   

Bürgschaften, Garantien -                     -                     -                   

Rechtsfälle -                     -                     -                   

Andere Rückstellungen -                     -                     -                   

Total Rückstellungen 7’914                 7’757                 157                  

TCHF
Rückstellungen 

für Ferien und 
Überzeit

Andere fällige 
Leistungen nach 

IPSAS 39 Rückbauten
Bürgschaften, 

Garantien Rechtsfälle
Andere 

Rückstellungen
Total 

Rückstellungen

Stand per 01.01.2021 4’773            2’984            -           -              -           -               7’757            
Bildung 224               416               -           -              -           -               640               
Auflösung -                -                -           -              -           -               -                
Verwendung -                -483              -           -              -           -               -483              
Umgliederungen -                -                -           -              -           -               -                
Anstieg des Barwerts -                -                -           -              -           -               -                

Stand per 31.12.2021 4’997            2’917            -           -              -           -               7’914            

davon kurzfristig 4’997            -                -           -              -           -               4’997            
davon langfristig -                2’917            -           -              -           -               2’917            

TCHF
Rückstellungen 

für Ferien und 
Überzeit

Andere fällige 
Leistungen nach 

IPSAS 39 Rückbauten
Bürgschaften, 

Garantien Rechtsfälle
Andere 

Rückstellungen
Total 

Rückstellungen

Stand per 01.01.2020 4’555            2’989            -             -              -           -                   7’544             
Bildung 218               489               -             -              -           -                   707                
Auflösung -                -                -             -              -           -                   -                 
Verwendung -                -494              -             -              -           -                   -494              
Umgliederungen -                -                -             -              -           -                   -                 
Anstieg des Barwerts -                -                -             -              -           -                   -                 
Stand per 31.12.2020 4’773            2’984            -             -              -           -                   7’757             

davon kurzfristig 4’773            -                -             -              -           -                   4’773             
davon langfristig -                2’984            -             -              -           -                   2’984             
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Die	Mehrleistungen	des	Personals	setzen	sich	aus	Rückstellungen	für	Ferien	und	Überzeit	
zusammen	und	haben	gegenüber	dem	Vorjahr	um	224	TCHF	zugenommen.	Dieses	Guthaben	der	
Mitarbeitenden	wird	als	kurzfristig	klassifiziert.		

Die	anderen	fälligen	Leistungen	nach	IPSAS	39	beinhalten	die	erworbenen	
Dienstaltersgeschenke/Treueprämien,	die	durch	den	unabhängigen	Aktuar	mittels	der	Projected-
Unit-Credit-Methode	bewertet	werden.	Im	Berichtsjahr	hat	es	eine	Abnahme	(–67	TCHF)	dieser	
Rückstellung	gegeben.	

5.5.23	Nettovorsorgeverpflichtungen	

Der	Grossteil	der	Angestellten	und	Rentenbeziehenden	der	Institutionen	des	ETH-Bereichs	
sowie	der	Stab	und	das	Präsidium	des	ETH-Rats	sind	im	Vorsorgewerk	ETH-Bereich	bei	der	
Sammeleinrichtung	Pensionskasse	des	Bundes	PUBLICA	(PUBLICA)	versichert.		

Rechtsrahmen	und	Verantwortlichkeiten	

Gesetzliche	Vorgaben	
Die	Durchführung	der	Personalvorsorge	muss	über	eine	vom	Arbeitgeber	getrennte	
Vorsorgeeinrichtung	erfolgen.	Das	Gesetz	schreibt	Minimalleistungen	vor.	

Organisation	der	Vorsorge	
PUBLICA	ist	eine	selbstständige	öffentlich-rechtliche	Anstalt	des	Bundes.	

Die	Kassenkommission	ist	das	oberste	Organ	der	PUBLICA.	Neben	der	Leitung	übt	sie	die	
Aufsicht	und	die	Kontrolle	über	die	Geschäftsführung	der	PUBLICA	aus.	Die	paritätisch	besetzte	
Kommission	besteht	aus	16	Mitgliedern	(je	acht	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	versicherten	
Personen	und	der	Arbeitgeber	aus	dem	Kreis	aller	angeschlossenen	Vorsorgewerke).	Somit	
besteht	das	oberste	Organ	der	PUBLICA	zu	gleichen	Teilen	aus	Arbeitnehmer-	und	
Arbeitgebervertreterinnen	und	-vertretern.		

Jedes	Vorsorgewerk	hat	ein	eigenes	paritätisches	Organ.	Es	wirkt	u.	a.	beim	Abschluss	des	
Anschlussvertrags	mit	und	entscheidet	über	die	Verwendung	allfälliger	Überschüsse.	Das	
paritätische	Organ	setzt	sich	aus	je	neun	Arbeitgeber-	und	Arbeitnehmervertreterinnen	und		
-vertretern	der	Einheiten	zusammen.	

Versicherungsplan	
Im	Sinne	von	IPSAS	39	ist	die	Vorsorgelösung	als	leistungsorientiert	(defined	benefit)	zu	
klassifizieren.		

Der	Vorsorgeplan	ist	in	den	Vorsorgereglementen	für	die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	und	
für	die	Professorinnen	und	Professoren	des	Vorsorgewerks	ETH-Bereich	festgelegt.	Diese	
Reglemente	sind	Bestandteil	des	Anschlussvertrags	mit	der	PUBLICA.	Der	Vorsorgeplan	gewährt	
im	Falle	von	Invalidität,	Tod,	Alter	und	Austritt	mehr	als	die	vom	Gesetz	geforderten	
Mindestleistungen,	d.	h.	es	handelt	sich	um	einen	sogenannten	umhüllenden	Plan	(obligatorische	
und	überobligatorische	Leistungen).	

Die	Arbeitgeber-	und	Arbeitnehmersparbeiträge	werden	in	Prozent	des	versicherten	Lohnes	
definiert.	Für	die	Versicherung	der	Risiken	Tod	und	Invalidität	wird	eine	Risikoprämie	erhoben.	
Die	Verwaltungskosten	werden	vom	Arbeitgeber	bezahlt.	

Die	Altersrente	ergibt	sich	aus	dem	zum	Pensionierungszeitpunkt	vorhandenen	Altersguthaben	
multipliziert	mit	dem	im	Reglement	festgelegten	Umwandlungssatz.	Die	Arbeitnehmerin	oder	
der	Arbeitnehmer	hat	die	Möglichkeit,	die	Altersleistungen	als	Kapital	zu	beziehen.	Es	bestehen	
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Vorsorgepläne	für	verschiedene	Versichertengruppen.	Zudem	hat	die	Arbeitnehmerin	oder	der	
Arbeitnehmer	die	Möglichkeit,	zusätzliche	Sparbeiträge	zu	leisten.	

Die	Risikoleistungen	werden	in	Abhängigkeit	vom	projizierten,	verzinsten	Sparkapital	und	vom	
Umwandlungssatz	ermittelt.	

Vermögensanlage	
Die	Vermögensanlage	erfolgt	durch	die	PUBLICA	gemeinsam	für	alle	Vorsorgewerke	(mit	
gleichem	Anlageprofil).	

Die	Kassenkommission	als	oberstes	Organ	der	PUBLICA	trägt	die	Gesamtverantwortung	für	die	
Verwaltung	des	Vermögens.	Sie	ist	zuständig	für	Erlass	und	Änderungen	des	Anlagereglements	
und	bestimmt	die	Anlagestrategie.	Der	Anlageausschuss	berät	die	Kassenkommission	in	
Anlagefragen	und	überwacht	die	Einhaltung	des	Anlagereglements	und	der	-strategie.	

Die	Verantwortung	für	die	Umsetzung	der	Anlagestrategie	liegt	beim	Asset	Management	von	
PUBLICA.	Ebenso	fällt	das	Asset	Management	die	taktischen	Entscheide,	vorübergehend	von	den	
Gewichtungen	der	Anlagestrategie	abzuweichen,	um	gegenüber	der	Strategie	einen	Mehrwert	zu	
generieren.	Bei	einem	mehrjährigen	Auf-	oder	Abbau	von	einzelnen	Anlageklassen	wird	eine	
Pro-rata-Strategie	berechnet,	damit	die	Transaktionen	auf	der	Zeitachse	diversifiziert	werden.	

Risiken	für	den	Arbeitgeber		
Das	paritätische	Organ	des	Vorsorgewerks	ETH-Bereich	kann	das	Finanzierungssystem	
(Beiträge	und	zukünftige	Leistungen)	jederzeit	ändern.	Während	der	Dauer	einer	Unterdeckung	
im	vorsorgerechtlichen	Sinne	(Art.	44	BVV	2)	und	sofern	andere	Massnahmen	nicht	zum	Ziel	
führen,	kann	das	paritätische	Organ	beim	Arbeitgeber	Sanierungsbeiträge	erheben.	Wenn	damit	
überobligatorische	Leistungen	finanziert	werden,	muss	sich	der	Arbeitgeber	damit	
einverstanden	erklären.	

Der	definitive	Deckungsgrad	gemäss	BVV2	lag	zum	Zeitpunkt	der	Genehmigung	der	
Jahresrechnung	noch	nicht	vor.	Der	provisorische	regulatorische	Deckungsgrad	des	
Vorsorgewerks	ETH-Bereich	bei	PUBLICA	nach	BVV	2	betrug	per	Ende	2021	109,3%	(2020:	
107,9%,	definitiv).	Der	provisorische	ökonomische	Deckungsgrad	des	Vorsorgewerks	ETH-
Bereich	bei	PUBLICA	betrug	per	Ende	Jahr	96,5%	(2020:	88,9%,	definitiv).		

Besondere	Ereignisse	
In	der	laufenden	Berichtsperiode	wurde	beschlossen,	die	Beteiligung	des	Arbeitgebers	an	der	
Finanzierung	der	Überbrückungsrente	gemäss	der	revidierten	Regelung	in	der	Personalver-
ordnung	ETH-Bereich	zu	reduzieren.	Diese	Anpassung	geht	als	negativer	nachzuverrechnender	
Dienstzeitaufwand	in	die	IPSAS39-Bewertung	ein.	
Darüber	hinaus	gab	es	keine	zu	berücksichtigenden	Planänderungen,	Plankürzungen	oder	
Planabgeltungen	beim	Vorsorgewerk	ETH-Bereich	bei	PUBLICA.	

Im	Vorjahr	wurde	gemäss	der	Risikoaufteilung	zwischen	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmer	(Risk	
Sharing)	per	31.12.2020	nur	noch	derjenige	Anteil	der	Vorsorgeverpflichtung	berücksichtigt,	
welcher	mutmasslich	durch	den	Arbeitgeber	zu	tragen	ist.	Somit	entsteht	ein	realistischeres	Bild	
der	zu	erwartenden	Kosten	des	Vorsorgeplans.	Aus	der	Berücksichtigung	von	Risk	Sharing	ergab	
sich	per	31.12.2020	eine	Verminderung	der	Nettovorsorgeverpflichtungen	um	12,9	Mio.	CHF,	
die	als	Schätzungsänderung	unter	den	versicherungsmathematischen	Gewinnen	und	Verlusten	
direkt	im	Eigenkapital	erfasst	wurde.	
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Zudem	wurde	der	Diskontierungszinssatz	per	31.12.2020	erstmals	auf	die	Rendite	von	
erstrangigen,	festverzinslichen	Unternehmensanleihen	abgestellt.	Diese	Änderung	wurde	
ebenfalls	als	Schätzungsänderung	direkt	im	Eigenkapital	(Bewertungsreserven)	erfasst.	
	

	

	

Anhang	Tab.	26:	Nettovorsorgeverpflichtungen	

	

	

Die	Abnahme	der	Nettovorsorgeverpflichtungen	um	13,6	Mio.	CHF	resultiert	aus	einer	Reduktion	des	
Barwerts	der	Vorsorgeverpflichtungen	und	einer	Erhöhung	des	Vorsorgevermögens	zu	Marktwerten.	
Die	Erhöhung	des	Diskontierungszinssatzes	(31.12.2021:	0,4	%	/	31.12.2020:	0,2	%)	sowie	die	
Anpassung	der	demografischen	Annahmen	führten	zu	einer	Reduktion	der	
Nettovorsorgeverpflichtungen	um	5,8	Mio.	CHF	resp.	7,4	Mio.	CHF.	Das	Vor-	
sorgevermögen	hat	sich	aufgrund	der	positiven	Anlagerendite	um	16,2	Mio.	CHF	erhöht.		
	
 

Anhang	Tab.	27:	Nettovorsorgeaufwand	

	

	

Der	Nettovorsorgeaufwand	der	Institution	für	das	Berichtsjahr	beträgt	7,2	Mio.	CHF	(2020:	
10,8	Mio.	CHF).		

Der	Nettovorsorgeaufwand	ist	rund	3,6	Mio.	TCHF	tiefer	als	im	Vorjahr.		Die	Abnahme	ist	
hauptsächlich	auf	den	tieferen	laufenden	(–3,1	Mio.	CHF)	und	den	negativen	nachzu-
verrechnenden	(–0,7	Mio.)	Dienstzeitaufwand	zurückzuführen.	
Dabei	wurde	der	laufende	Dienstzeitaufwand	durch	die	Erhöhung	des	Diskontierungszinssatzes	
(01.01.2021:	0,2%	versus	01.01.2020:	–0,2%)	sowie	durch	die	erstmalige	Auswirkung	der	Risk	
Sharing-Eigenschaften	in	der	Erfolgsrechnung	reduziert.	Weil	die	Umstellung	auf	Risk	Sharing	

TCHF
31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 

absolut

Barwert der Vorsorgeverpflichtungen -294’071           -291’425           -2’646               

Vorsorgevermögen zu Marktwerten 271’231            255’022            16’209              

Bilanzierte Nettovorsorgeverpflichtungen -22’840             -36’403             13’563              

TCHF 2021 2020 Veränderung 
absolut

Laufender Dienstzeitaufwand des Arbeitgebers 7’735            10’833         -3’098              

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand -701              -                -701                 

Gewinne (-) / Verluste (+) aus Planabgeltungen -                -                -                   

Zinsaufwand aus Vorsorgeverpflichtungen 584               -657              1’241               

Zinsertrag aus Vorsorgevermögen -511              489               -1’000              

Verwaltungskosten (exkl. Vermögensverwaltungskosten) 122               120               2                       

Andere -                -                -                   

Total Nettovorsorgeaufwand inkl. Zinsaufwand, 
erfasst in der Erfolgsrechnung 7’229            10’785         -3’556              
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per	Ende	des	Jahres	2020	erfolgte,	mussten	im	Nettovorsorgeaufwand	des	Vorjahres	noch	keine	
Effekte	des	Rish	Sharings	berücksichtigt	werden.	

Der	nachzuverrechnende	Dienstzeitaufwand	beinhaltet	eine	Reduktion	aufgrund	der	angepassten	
Personalverordnung	des	ETH-Bereichs.	In	der	laufenden	Berichtsperiode	wurde	beschlossen,	die	
Beteiligung	des	Arbeitgebers	an	der	Finanzierung	der	Überbrückungsrenten	zu	reduzieren.	Diese	
Anpassung	fliesst	als	negativ	nachzuverrechnender	Dienstzeitaufwand	im	Betrag	von	0,7	Mio.	CHF	in	
die	Berechnungen	ein.		
Als	Folge	des	positiven	Diskontierungszinssatzes	resultiert	aus	der	Aufzinsung	der	Vorsorge-
verpflichtungen	im	Geschäftsjahr	2021	ein	Zinsaufwand	(Vorjahr:	Zinsertrag	aufgrund	
Negativverzinsung).	
Für	das	kommende	Geschäftsjahr	werden	Arbeitgeberbeiträge	im	Umfang	von	7,8	Mio.	CHF	so-	
wie	Arbeitnehmerbeiträge	in	Höhe	von	4,5	Mio.	CHF	erwartet.	
 

Anhang	Tab.	28:	Im	Eigenkapital	erfasste	Neubewertung	

	

	

Der	im	Eigenkapital	erfasste	Neubewertungsgewinn	beträgt	13	Mio.	CHF	für	2021	(2020:	49,1	Mio.	
CHF).	Dies	ergibt	einen	Bestand	positiver	Bewertungsreserven	per	31.	Dezember	2021	von	rund	
14	Mio.	CHF	(2020:	0,6	Mio.	CHF).		
Die	versicherungsmathematischen	Gewinne	aus	der	Änderung	der	finanziellen	Annahmen	
resultieren	aus	der	Erhöhung	des	Diskontierungszinssatzes	(5,8	Mio.	CHF).	Sie	wurden	durch	die	
höhere	Verzinsung	des	Altersguthabens	und	Reduktion	der	erwarteten	Lohnentwicklung	leicht	
abgeschwächt	(versicherungsmathematischer	Verlust	von	0,5	Mio.	CHF).	Die	Anpassung	der	
demografischen	Annahmen	auf	die	technischen	Grundlagen	BVG	2020	führten	zu	
versicherungsmathematischen	Gewinnen	im	Betrag	von	7,4	Mio.	CHF.	Kompensierend	dazu	haben	
die	erfahrungsbezogenenen	Verluste	die	im	Eigenkapital	erfassten	Neubewertungsgewinne	um	
14,5	Mio.	CHF	reduziert.	
Der	im	Eigenkapital	erfasste	Ertrag	aus	Vorsorgevermögen	ist	auf	die	höhere	erwirtschaftete	
Anlagerendite	von	4,5	%	im	Vergleich	zur	erwarteten	Rendite	(entspricht	Diskontierungszinssatz	
von	0,2	%)	zurückzuführen.	

	

	

	

	

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Versicherungsmathematische Gewinne (-) und Verluste (+) 1’880            -40’919         42’799           

aus Änderung der finanziellen Annahmen -5’234           -31’960         26’726           

aus Änderung der demografischen Annahmen -7’366           -9’711           2’345              

aus Erfahrungsänderung 14’480          752                13’728           

Ertrag aus Vorsorgevermögen exkl. Zinsertrag (Gewinne (-) /Verluste (+)) -14’928         -8’228           -6’700            

Andere -                 -                 -                  

Im Eigenkapital erfasste Neubewertung -13’048         -49’147         36’099           

Kumulierter Betrag der im Eigenkapital erfassten Neubewertung 
(Gewinn (-) / Verlust (+)) -13’646         -598               -13’048          
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Anhang	Tab.	29:	Entwicklung	des	Barwerts	der	Vorsorgeverpflichtungen	

	

	

Die	gewichtete	durchschnittliche	Laufzeit	aus	den	leistungsorientierten	Vorsorgever-
pflichtungen	beläuft	sich	per	31.	Dezember	2021	auf	14,0	Jahre	(Vorjahr:	14,9	Jahre).	

	
Anhang	Tab.	30:	Entwicklung	des	Vorsorgevermögens	

	

	

Anhang	Tab.	31:	Überleitung	der	Nettovorsorgeverpflichtungen	

	

TCHF 2021 2020

Barwert der Vorsorgeverpflichtungen Stand per 01.01. 291’425                      324’174                      

Laufender Dienstzeitaufwand des Arbeitgebers 7’735                          10’833                        

Zinsaufwand aus Vorsorgeverpflichtungen 584                              -657                            

Arbeitnehmerbeiträge 4’554                          4’425                          

Ein- (+) und ausbezahlte (-) Leistungen -11’406                       -6’431                         

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand -701                            -                               

Gewinne (-) / Verluste (+) aus Planabgeltungen -                               -                               

Versicherungsmathematische Gewinne (-) /Verluste (+) 1’880                          -40’919                       

Andere -                               -                               

Barwert der Vorsorgeverpflichtungen Stand per 31.12. 294’071                      291’425                      

TCHF 2021 2020

Vorsorgevermögen zu Marktwerten Stand per 01.01. 255’022                     241’931                     

Zinsertrag aus Vorsorgevermögen 511                             -489                            

Arbeitgeberbeiträge 7’744                          7’478                          

Arbeitnehmerbeiträge 4’554                          4’425                          

Ein- (+) und ausbezahlte (-) Leistungen -11’406                      -6’431                         

Gewinne (+) /Verluste (-) aus Planabgeltungen -                              -                              

Verwaltungskosten (exkl. Vermögensverwaltungskosten) -122                            -120                            

Ertrag aus Vorsorgevermögen exkl. Zinsertrag (Gewinne (+) /Verluste (-)) 14’928                        8’228                          

Andere -                              -                              

Vorsorgevermögen zu Marktwerten Stand per 31.12. 271’231                     255’022                     

TCHF 2021 2020

Nettovorsorgeverpflichtungen Stand per 01.01. -36’403               -82’243               

Nettovorsorgeaufwand inkl. Zinsaufwand, erfasst in der Erfolgsrechnung -7’229                 -10’785               

Im Eigenkapital erfasste Neubewertung 13’048                49’147                

Arbeitgeberbeiträge 7’744                   7’478                   

Verpflichtungen bezahlt direkt von der Einheit -                       -                       

Andere -                       -                       

Nettovorsorgeverpflichtungen Stand per 31.12. -22’840               -36’403               
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Anhang	Tab.	32:	Hauptkategorien	des	Vorsorgevermögens	

	

Die	PUBLICA	trägt	die	versicherungs-	und	anlagetechnischen	Risiken	selbst.	Die	Anlagestrategie	
ist	so	definiert,	dass	die	reglementarischen	Leistungen	bei	Fälligkeit	erbracht	werden	können.	

Es	sind	keine	vom	Arbeitgeber	genutzten	Immobilien	des	Vorsorgewerks	bekannt.	

	
Anhang	Tab.	33:	Wichtigste	zum	Abschlussstichtag	verwendete	versicherungsmathematische	
Annahmen	(in	Prozent).	

	

Der	Diskontierungszinssatz	basiert	analog	Vorjahr	auf	der	Rendite	von	erstrangigen,	festverzinslichen	
Unternehmensanleihen	und	den	erwarteten	Kapitalflüssen	des	Vorsorgewerks	ETH-Bereich	bei	
PUBLICA	gemäss	Bestandsdaten	des	Vorjahres.	Die	erwartete	künftige	Lohnentwicklung	basiert	auf	
volkswirtschaftlichen	Referenzgrössen.	Die	Rentenentwicklung	entspricht	der	aufgrund	der	
finanziellen	Lage	der	Pensionskasse	für	die	durchschnittliche	Restlaufzeit	erwarteten	Rentenen-
twicklung.	Der	Arbeitnehmeranteil	an	der	Finanzierungslücke	ist	an	die	aktuelle	Staffelung	der	
reglementarischen	Sparbeiträge	angelehnt.	Für	die	Annahme	der	Lebenserwartung	werden	die	
Generationentafeln	BVG	2020	angewendet.	
	

Anhang	Tab.	34:	Sensitivitätsanalyse	(Veränderung	auf	Barwert	der	Vorsorgeverpflichtung)	

	

Prozent Kotiert Nicht kotiert 31.12.2021 Kotiert Nicht kotiert 31.12.2020
Flüssige Mittel 3                   -                 3                   3                -             3                
Obligationen (in CHF) Eidgenossenschaft 5                   -                 5                   6                -             6                
Obligationen (in CHF) ex Eidgenossenschaft 9                   -                 9                   10             -             10             
Staatsanleihen (in Fremdwährungen) 23                 -                 23                 25             -             25             
Unternehmensanleihen (in Fremdwährungen) 9                   -                 9                   10             -             10             
Hypotheken 2                   -                 2                   1                -             1                
Aktien 28                 -                 28                 26             -             26             
Immobilien 6                   6                   12                 4                6                10             
Rohstoffe 2                   -                 2                   2                -             2                
Andere -                 7                   7                   -             7                7                
Total Vorsorgevermögen 87                 13                 100               87             13             100           

Prozent 2021 2020
Diskontierungszinssatz per 01.01. 0.20 -0.20
Diskontierungszinssatz per 31.12. 0.40 0.20
Erwartete Lohnentwicklung 0.60 0.40
Erwartete Rentenentwicklung 0.00 0.00
Verzinsung der Altersguthaben 0.40 0.30
Arbeitnehmeranteil an der Finanzierungslücke 36.00 36.00
Lebenserwartung im Alter 65 - Frauen (Anzahl Jahre) 24.37 24.76
Lebenserwartung im Alter 65 - Männer (Anzahl Jahre) 22.57 22.72

 

TCHF
Erhöhung 
Annahme

Verminderung 
Annahme

Erhöhung 
Annahme

Verminderung 
Annahme

Diskontierungszinssatz (Veränderung +/- 0,25%) -7’195       7’643             -7’823       8’331             

Erwartete Lohnentwicklung (Veränderung +/- 0,25%) 799            -772               837            -812               

Erwartete Rentenentwicklung (Veränderung +/- 0,25%) 5’830        n/a 6’406         n/a

Verzinsung der Altersguthaben (Veränderung +/- 0,25%) 1’528        -1’502            1’515         -1’490            

Arbeitnehmeranteil an der Finanzierungslücke (Veränderung +/- 10%) -1’550       1’551             -3’910       3’910             

Lebenserwartung (Veränderung +/- 1 Jahr) 6’982        -7’063            7’023         -7’111            

31.12.2021 31.12.2020
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In	der	Sensitivitätsanalyse	wird	die	Veränderung	der	Vorsorgeverpflichtungen	bei	Anpassung	der	
versicherungsmathematischen	Annahmen	ermittelt.	Es	wird	dabei	jeweils	nur	eine	der	Annahmen	
angepasst,	während	die	übrigen	Parameter	unverändert	bleiben.	
	
Der	Diskontierungszinssatz,	die	Annahmen	zur	Lohnentwicklung	und	zur	Verzinsung	der	Altersgut-
haben	sowie	der	Arbeitnehmeranteil	an	der	Finanzierungslücke	wurden	um	fixe	Prozentpunkte	
erhöht	bzw.	gesenkt.	Die	Annahme	zur	Rentenentwicklung	wurde	für	das	Berichtsjahr	erhöht	und	
nicht	gesenkt,	da	eine	Kürzung	der	Rentenleistung	nicht	möglich	ist.	Die	Sensitivität	auf	die	
Lebenserwartung	wurde	berechnet,	indem	die	Lebenserwartung	mit	einem	pauschalen	Faktor	
gesenkt	bzw.	erhöht	wurde,	sodass	die	Lebenserwartung	für	die	meisten	Alterskategorien	um	rund	
ein	Jahr	erhöht	bzw.	reduziert	wurde.	

5.5.24	Zweckgebundene	Drittmittel	

Anhang	Tab.	35:	Zweckgebundene	Drittmittel	

	
	

Die	Leistungsverpflichtungen	der	WSL	für	Forschungsprojekte	(IPSAS	23;	z.	B.	Forschungs-
beiträge)	werden	zweckgebunden	im	langfristigen	Fremdkapital	aufgeführt.	Diese	Verpflich-
tungen	haben	um	1,4	Mio.	CHF	abgenommen	(-2,4%)	und	belaufen	sich	auf	57,2	Mio.	CHF.		

Die	grösste	Abnahme	zeigt	sich	bei	den	Forschungsbeiträgen	Bund	(Ressortforschung)	von		
–5,4	Mio.	CHF	auf	Total	31,1	Mio.	CHF	im	2021.	Die	wesentlichen	Abnahme	zeigen	sich	in	den	
Projekten	Wirkungskontrolle	Biotop	Schweiz	(WBS	2019–2022)	–1,3	Mio.	und	
Landesforstinventar	(LFI	2020–2023)	von	–3,4	Mio.	CHF.	

Eine	Zunahme	weist	die	WSL	bei	der	Europäischen	Union	(EU)	von	+2,6	Mio.	CHF	aus.	Dabei	
handelt	sich	hauptsächlich	um	das	neue	Projekt:	MyGardenOfTrees	im	Umfang	von	zwei	
Millionen	Euro.				

Vom	SBFI	finanzierte	Verbundprojekte	in	den	Rahmenprogrammen	von	Horizon	sind	keine	
Leistungsverpflichtungen	aus	Forschungsbeiträgen	der	Europäischen	Union	im	2021	enthalten	
(analog	2020).	

	 	

TCHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung 
absolut

Forschungsbeiträge Schweizerischer Nationalfonds (SNF) 15’900          14’975          925                 

Forschungsbeiträge Schweizerische Agentur für Innovationsförderung (Innosuisse) 722                444                278                 

Forschungsbeiträge Europäische Union (EU) 6’399             3’786             2’614             

Forschungsbeiträge Bund (Ressortforschung) 31’077          36’465          -5’389            

Forschungsbeiträge wirtschaftsorientierte Forschung (Privatwirtschaft) 290                20                  270                 

Forschungsbeiträge übrige projektorientierte Drittmittel 2’843             2’927             -83                  

Schenkungen und Legate -                 -                 -                  

Total Zweckgebundene Drittmittel 57’231          58’616          -1’385            
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5.5.25	 Finanzielles	Risikomanagement	und	Zusatzinformationen	zu	den	
Finanzinstrumenten	

Allgemeines	
Das	finanzielle	Risikomanagement	ist	in	das	allgemeine	Risikomanagement	des	ETH-Bereichs	
eingebettet,	über	das	jährlich	an	den	ETH-Rat	berichtet	wird	(s.	Geschäftsbericht,	Kapitel	
Risikosituation	und	Risikomanagement).	

Das	finanzielle	Risikomanagement	behandelt	insbesondere	

• das	Kreditrisiko	(Ausfallrisiko),	
• das	Liquiditätsrisiko	sowie	
• das	Marktrisiko	(Zins-,	Kurs-	und	Fremdwährungsrisiko).	

Der	Schwerpunkt	des	Risikomanagements	liegt	unverändert	beim	Kreditrisiko.	Es	bestehen	
Richtlinien	zur	Steuerung	der	Anlage	von	finanziellen	Mitteln,	um	das	Ausfall-	sowie	das	
Marktrisiko	zu	verringern.	Ein	Grossteil	der	Forderungen	und	Ansprüche	aus	finanziellen	
Vermögenswerten	bestehen	gegenüber	Parteien	mit	hoher	Kreditwürdigkeit	und	
Zahlungsfähigkeit.	Klumpenrisiken	bestehen	nur	gegenüber	diesen	Gegenparteien,	weshalb	das	
Kreditrisiko	als	gering	eingeschätzt	wird.	

Die	Einhaltung	und	Wirksamkeit	der	Richtlinien	wird	durch	das	interne	Kontrollsystem	(IKS)	
sichergestellt.	

	

Kredit-	und	Ausfallrisiko	
Anhang	Tab.	36:	Maximales	Ausfallrisiko	

	

*Die Restforderungen gegenüber dem Bund (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, SBFI) aus dem Überbrückungsprogramm 
für Horizon 2020 und die Forderungen gegenüber europäischen Universitäten, welche aus EU-Forschungsrahmenprogrammen entstanden 
sind, werden in der Spalte «Europäische Kommission» ausgewiesen.  

 

Das	maximale	Ausfallrisiko	entspricht	den	Buchwerten	in	der	Bilanz.	Das	tatsächliche	Risiko	ist	
aufgrund	der	Tatsache,	dass	ein	Grossteil	der	finanziellen	Vermögenswerte	gegenüber	dem	
Bund	und	anderen	öffentlichen	Institutionen	besteht,	sehr	gering.	

Liquiditätsrisiko	
Die	WSL	verfügt	über	Prozesse	und	Grundsätze,	die	eine	ausreichende	Liquidität	zur	
Begleichung	der	laufenden	und	künftigen	Verpflichtungen	gewährleisten.	Dazu	gehört	das	
Halten	einer	ausreichenden	Reserve	an	flüssigen	Mitteln.		

TCHF Total Bund

Europäische 
Kommission 

FRP *

SNF, 
Innosuisse, 

Sozialwerke 
AHV, Suva

SNB und 
Banken mit 

Staats-
garantie

PostFinance 
und übrige 

Banken

Übrige 
Gegen-

parteien 

 

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 40’481      32’011    -            -            1               8’469      -         

Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 41’309      19’750    3’756        15’573      -           -          2’231     

Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 647           119         -            513           -           -          14          

Finanzanlagen und Darlehen 42’450      42’445    -            -            -           -          5             

Aktive Rechnungsabgrenzungen 189           30           -            -            -           -          159        

Total 125’076    94’355    3’756        16’087      1               8’469      2’409     

 

Total Vorperiode 130’988    94’058    2’349        13’881      1               18’350    2’348     

31.12.2020

31.12.2021
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Anhang	Tab.	37:	Vertragliche	Fälligkeiten	der	finanziellen	Verbindlichkeiten	

	

	

Finanzielle	Verbindlichkeiten	entstehen	vor	allem	aus	operativen	laufenden	Verbindlichkeiten.	
Aufwendungen	und	Investitionen	werden	im	Normalfall	eigenfinanziert.	In	Einzelfällen	werden	
Investitionen	durch	Leasingverträge	finanziert.	

Sämtliche	finanziellen	Verbindlichkeiten	sind	durch	flüssige	Mittel	und	durch	beim	Bund	
angelegte	kurzfristig	verfügbare	Geldanlagen	gedeckt.	Das	Liquiditätsrisiko	ist	gering.	

Marktrisiko	

Zins-	und	Kursrisiko	
Das	Zinsrisiko	wird	nicht	abgesichert.	Eine	Zu-	oder	Abnahme	des	Zinssatzes	um	einen	
Prozentpunkt	würde	das	Ergebnis	um	rund	509	TCHF	erhöhen	bzw.	senken.			

Fremdwährungsrisiko	
Eine	Kursschwankung	der	beiden	wichtigsten	Währungen	EURO	und	USD	von	+/–	10	%	hätte	
folgenden	Effekt	auf	die	Erfolgsrechnung:	

	

Anhang	Tab.	38:	Sensitivität	Fremdwährungsrisiko	

	

 

Kapitalmanagement	
Als	verwaltetes	Kapital	wird	das	Eigenkapital	ohne	die	Bewertungsreserven	bezeichnet.	Der	
ETH-Bereich	strebt	eine	solide	Eigenkapitalbasis	an.	Diese	Basis	ermöglicht	es,	die	Umsetzung	
des	Leistungsauftrages	sicherzustellen.	Gemäss	gesetzlichen	Vorgaben	dürfen	die	Institutionen	
des	ETH-Bereichs	und	der	ETH-Rat	keine	Gelder	am	Kapitalmarkt	aufnehmen.	

Schätzung	der	Verkehrswerte		
Aufgrund	der	kurzfristigen	Fälligkeit	entspricht	der	Buchwert	der	flüssigen	Mittel,	der	kurz-
fristigen	Geldanlagen,	der	kurzfristigen	Forderungen	sowie	der	laufenden	Verbindlichkeiten	
einer	angemessenen	Schätzung	des	Verkehrswertes.	

TCHF Total Buchwert
Total 

Vertragswert bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre

 
Nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten

Laufende Verbindlichkeiten 5’164           5’164           5’164           -               -               
Leasingverbindlichkeiten -               -               -               -               -               
Finanzverbindlichkeiten -               -               -               -               -               
Passive Rechnungsabgrenzungen 338              338              338              -               -               

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten -               -               -               -               -               
Total 5’502           5’502           5’502           -               -               

 

Total Vorperiode 6’372           6’372           6’372           -               -               

31.12.2020

31.12.2021

 

TCHF Total CHF EUR USD Übrige Total CHF EUR USD Übrige

Währungsbilanz netto 119’575  114’435  5’095      44            -          124’615   121’559   3’015       43            -1             

Erfolgswirksame Sensitivität +/- 10% 510          4              302          4              

Stichtagskurs 1.0359    0.9107    1.0817     0.8840     

31.12.2021 31.12.2020
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Der	Verkehrswert	der	langfristigen	Forderungen	ohne	zurechenbare	Gegenleistungen	wird	
aufgrund	der	künftig	fälligen	Zahlungen	berechnet,	die	zu	Marktzinssätzen	diskontiert	werden.	

Der	Verkehrswert	der	zur	Veräusserung	verfügbaren	Finanzanlagen	basiert	auf	tatsächlichen	
Werten,	wenn	diese	zuverlässig	bestimmbar	sind,	oder	entspricht	den	Anschaffungskosten.	

Der	Verkehrswert	der	nicht	öffentlich	gehandelten	festverzinslichen	finanziellen	Verbindlich-
keiten	wird	aufgrund	der	künftig	fälligen	Zahlungen	geschätzt,	die	zu	Marktzinssätzen	
diskontiert	werden.		

	

Klassen	und	Kategorien	von	Finanzinstrumenten,	nach	Buch-	und	Verkehrswerten	
Anhang	Tab.	39:	Klassen	und	Kategorien	von	Finanzinstrumenten	

	

* Laufende Verbindlichkeiten, Leasingverbindlichkeiten, Finanzverbindlichkeiten, Passive Rechnungsabgrenzungen. 

** Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen, Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen, Forderungen mit zurechenbaren 
Gegenleistungen, Finanzanlagen und Darlehen, Aktive Rechnungsabgrenzungen.  

	

Bei	zur	Veräusserung	verfügbar	handelt	sich	um	das	erste	Spin-Off	der	WSL	und	bietet	Feuchtig-
keitsmessungen	aus	der	Luft	für	Umwelt-Monitoring	und	Landwirtschaft.	Die	neue	Firma	ist	das	
Ergebnis	langjähriger	L-Band-Mikrowellenforschung	an	der	WSL.	Diese	wird	nun	von	der	neu	
gegründeten	Firma	TerraRad	Tech	AG	weiter	entwickelt	und	vertrieben.	Die	WSL	hat	sich	mit	
5	%	beteiligt.		

Die	WSL	hat	keine	finanziellen	Vermögenswerte,	welche	bis	zur	Endfälligkeit	gehalten	werden.	

Hierarchiestufen	der	zum	Verkehrswert	bewerteten	Finanzinstrumente	
Zum	Verkehrswert	bewertete	Finanzinstrumente	sind	im	Rahmen	einer	dreistufigen	
Bewertungshierarchie	offenzulegen:	

• Level	1:	Börsenkurse	an	einem	aktiven	Markt	für	identische	Vermögenswerte	und	
Verbindlichkeiten;	

• Level	2:	Bewertungsmethoden,	bei	denen	allen	wesentlichen	Inputparametern	
beobachtete	Marktdaten	zugrunde	liegen;	

• Level	3:	Bewertungsmethoden,	bei	denen	wesentliche	Inputparameter	nicht	auf	
beobachtbaren	Markdaten	basieren.		

	

TCHF

Darlehen 
und 

Forderungen

Erfolgswirksam 
zum 

Verkehrswert

Zur 
Veräusserung 

verfügbar

Finanzielle 
Verbindlich- 

keiten zu 
Anschaffungs- 

kosten
Total 

Buchwert
Total 

Verkehrswert

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 40’481          40’481         40’481                

Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 41’309          41’309         41’309                

Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 647                647               647                      

Finanzanlagen und Darlehen 42’445          -                        5                        42’450         42’450                

Aktive Rechnungsabgrenzungen 189                189               189                      

Finanzvermögen** 125’071        -                        5                        -                        125’076       125’076              

Finanzielle Verbindlichkeiten* -                 -                        -                    5’502                   5’502            5’502                  

Finanzvermögen** 130’988        -                        -                    -                        130’988       130’988              

Finanzielle Verbindlichkeiten* -                 -                        -                    6’372                   6’372            6’372                  

31.12.2020

31.12.2021
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5.5.26	Eventualverbindlichkeiten	und	Eventualforderungen	

Eventualverbindlichkeiten	
Zum	Abschlusszeitpunkt	bestehen	gemäss	Rechnungslegungshandbuch	für	den	ETH-Bereich	an	
der	WSL	keine	Eventualverbindlichkeiten	und	keine	Eventualforderungen.	 

5.5.27	Finanzielle	Zusagen	

Zum	Abschlusszeitpunkt	bestehen	gemäss	Rechnungslegungshandbuch	für	den	ETH-Bereich	an	
der	WSL	keine	finanziellen	Zusagen.		

5.5.28	Operatives	Leasing	

Die	WSL	verfügt	lediglich	über	einige	Kopiergeräte	im	Leasing.	Diese	Mietverträge	wurden	im	
Jahr	2021	abgeschlossen	und	liegen	unter	der	Wertgrenze	von	100	TCHF.	

5.5.29	Vergütungen	an	Schlüsselpersonen	des	Managements	

Anhang	Tab.	40:	Vergütungen	an	Schlüsselpersonen	des	Managements	

Anhang	Tab.	41:	Schlüsselpersonen	

Als	Schlüsselpersonen	gelten	an	der	WSL	sämtliche	Mitglieder	der	Direktion.	Folgende	Mutation	
hat	es	in	der	WSL-Direktion	gegeben:	nach	dem	Unfalltod	von	Direktor	Konrad	Steffen	vom	
8. August	2020,	hat	am	1.	September	2021	die	neue	Direktorin	Prof.	Dr.	Beate	Jessel	die	Arbeit
aufgenommen.

5.5.30	Ereignisse	nach	dem	Bilanzstichtag	

Die	Direktion	hat	die	Rechnung	am	28.	Februar	2022	genehmigt.	Bis	zu	diesem	Datum	sind	
keine	wesentlichen	Ereignisse	eingetreten,	die	eine	Offenlegung	im	Rahmen	der	Rechnung	der	
WSL	per	31.	Dezember	2021	oder	deren	Anpassung	erforderlich	gemacht	hätten.		

TCHF
2021 2020 Veränderung 

absolut

Direktion 1’774              1’906              -132 

Vollzeitstellen
2021 2020 Veränderung 

absolut

Direktion 6.0 6.6                 -0.6 
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Bericht der Revisionsstelle
an die Direktorin der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft, Birmensdorf

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft (WSL) – bestehend aus der Erfolgsrechnung 2021, der Bilanz zum 31. Dezember
2021, dem Eigenkapitalnachweis und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr
sowie dem Anhang zur Jahresrechnung, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeut-
samer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung (Seite 49 bis 87) ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der WSL zum
31. Dezember 2021 sowie deren Ertragslage und Cashflows für das dann endende Jahr in
übereinstimmung mit den International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Sie
entspricht den gesetzlichen Vorschriften und dem Rechnungslegungshandbuch für den
ETH-Bereich.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, den Inter-
national Standards on Auditing (ISA), den Schweizer Prüfungsstandards (PS) und gemäss
Artikel 35ater des Bundesgesetzes über die EidgenössËschen Technischen Hochschulen
(SR 414.110) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Stan-
dards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der
Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind in übereinstimmung
mit dem Finanzkontrollgesetz (SR 614.0) und den Anforderungen des Berufsstands von der
WSL unabhängig und haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

WIr sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen

5.5.31 Bericht der Revisionsstelle



Übrige Informationen im Geschäftsbericht
Die Geschäftsleitung der WSL ist für die übrigen Informationen im Geschäftsbericht verant-
wortlich. Die übrigen Informationen umfassen alle im Geschäftsbericht dargestellten Infor-
mationen, mit Ausnahme der Jahresrechnung und unserem dazugehörigen Bericht.

Die übrigen Informationen im Geschäftsbericht sind nicht Gegenstand unseres Prüfungs-
urteils zur Jahresrechnung und wir machen keine Prüfungsaussage zu diesen Informa-
tionen

Im Rahmen unserer Prüfung der Jahresrechnung ist es unsere Aufgabe, die übrigen Infor-
mationen zu lesen und zu beurteilen, ob wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung
oder zu unseren Erkenntnissen aus der Prüfung bestehen oder ob die übrigen Informationen
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir auf der Basis unserer Arbei-
ten zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche falsche Darstellung der übrigen Infor-
mationen vorliegt, haben wir darüber zu berichten. In diesem Zusammenhang verweisen wir
auf den Abschnitt „Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforde-
rungen" am Ende dieses Berichts.

Verantwortlichkeiten der Geschäftsleitung der WSL für die Jahresrechnung

Die Geschäftsleitung der WSL ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung,
die in Übereinstimmung mit den IPSAS und den gesetzlichen Vorschriften (Verordnung über
den ETH-Bereich, SR 414.110.3; Verordnung über das Finanz- und Rechnungswesen des
ETH-Bereichs, SR 414.123; Rechnungslegungshandbuch für den ETH-Bereich) ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die internen Kontrollen, die
die Geschäftsleitung der WSL als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrech-

nung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist die Geschäftsleitung der WSL dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der WSL zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend –

anzugeben .

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende
Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in über-

einstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, den ISA sowie den PS durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

-2



Als Teil einer Prüfung in übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, den ISA sowie
den PS üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-
absichtigter – falscher Darstellungen in der Jahresrechnung, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes,
da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems der WSL abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden so-
wie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und
damit zusammenhängenden Angaben.

• schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit durch die Geschäftsleitung der WSL
sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Instituts zur Fortführung der Geschäftstätigkeit auf-
werfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung treffen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben im An-
hang der Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der WSL
von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung
einschliesslich der Angaben im Anhang sowie, ob die Jahresrechnung die zugrunde
liegenden Geschäftsfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sach-
gerechte Gesamtdarstellung erreicht wird .

• erlangen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Finanzinformationen
der Einheiten oder Geschäftstätigkeiten innerhalb der WSL, um ein Prüfungsurteil zur
Jahresrechnung abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und
Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung. Wir tragen die Alleinverantwortung für
unser Prüfungsurteil.

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss des ETH-Rats und der Geschäftsleitung der
WSL aus, unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung
der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger be-
deutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen.



Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

In übereinstimmung mit dem Finanzkontrollgesetz und dem Schweizer Prüfungsstandard
890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des ETH-Rats ausgestaltetes internes
Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.

In übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 2 der Verordnung über das Finanz- und Rechnungs-
wesen des ETH-Bereichs bestätigen wir, dass keine Widersprüche zwischen dem Personal-
reporting im Geschäftsbericht (Lagebericht) und der Jahresrechnung bestehen und dass
keine Widersprüche zwischen den Finanzzahlen im Geschäftsbericht (Lagebericht) und der
Jahresrechnung bestehen.

Ferner bestätigen wir in Übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 2 der Verordnung über das
Finanz- und Rechnungswesen des ETH-Bereichs, dass ein gemäss den Vorgaben des
ETH-Rats ausgestaltetes Risikomanagement adäquat durchgeführt wurde.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Bern, 28. Februar 2022 EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE
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Zugelassener
Revisionsexperte

Regula Durrer
Zugelassene
Revisionsexpertin




